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Ergebnisrechnung 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2023 

 
 

EUR 

Fortgeschriebener 
Ansatz  
2024 

 
EUR 

davon 
Ermächtigungs-
übertragungen 

aus 2023  
EUR 

Ist- 
Ergebnis 

2024 
 

EUR 

Vergleich 
Ansatz/Ist  

(Sp. 4 ./. Sp. 2) 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragungen 

ins 2025 
 

EUR 
1 2 3 4 5 6 

1  Steuern und ähnliche Abgaben  67.221.230,75 70.834.900,00 0,00 72.287.400,85 1.452.500,85 0,00 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  18.164.748,80 17.232.538,00 0,00 18.560.467,63 1.327.929,63 0,00 

3 + Sonstige Transfererträge  640.515,92 449.854,00 0,00 654.863,21 205.009,21 0,00 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  15.037.204,37 17.709.261,00 0,00 16.746.779,09 -962.481,91 0,00 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  196.590,18 385.480,00 0,00 246.235,49 -139.244,51 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  3.882.684,36 3.923.496,00 0,00 5.186.481,81 1.262.985,81 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge  8.177.802,36 5.191.155,00 0,00 4.510.247,00 -680.908,00 0,00 

8 + Aktivierte Eigenleistungen  293.797,75 220.000,00 0,00 317.836,74 97.836,74 0,00 

9 +/- Bestandsveränderungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 = Ordentliche Erträge  113.614.574,49 115.946.684,00 0,00 118.510.311,82 2.563.627,82 0,00 

11 - Personalaufwendungen  28.223.079,01 32.006.785,00 0,00 31.659.211,67 -347.573,33 2.500,00 

12 - Versorgungsaufwendungen  2.506.818,63 2.790.151,00 0,00 3.452.490,56 662.339,56 0,00 

13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen  17.496.372,85 24.893.832,35 2.778.603,35 19.574.092,29 -5.319.740,06 2.773.463,32 

14 - Bilanzielle Abschreibungen  7.665.408,69 7.015.114,00 0,00 7.734.402,30 719.288,30 0,00 

15 - Transferaufwendungen  57.205.158,84 56.745.517,17 219.899,17 56.757.720,77 12.203,60 50.919,27 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  5.041.523,17 4.540.741,02 412.403,02 4.938.036,10 397.295,08 263.519,73 

17 = Ordentliche Aufwendungen  118.138.361,19 127.992.140,54 3.410.905,54 124.115.953,69 -3.876.186,85 3.090.402,32 

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  -4.523.786,70 -12.045.456,54 -3.410.905,54 -5.605.641,87 6.439.814,67 -3.090.402,32 

19 + Finanzerträge  375.503,42 250.000,00 0,00 32.681,92 -217.318,08 0,00 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  1.104.484,15 1.434.952,00 0,00 1.632.911,50 197.959,50 0,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  -728.980,73 -1.184.952,00 0,00 -1.600.229,58 -415.277,58 0,00 

22 = Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)  -5.252.767,43 -13.230.408,54 -3.410.905,54 -7.205.871,45 6.024.537,09 -3.090.402,32 

23 + Außerordentliche Erträge  1.529.845,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 - Außerordentliche Aufwendungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 = Außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 
und 24)  1.529.845,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 = Jahresergebnis  (= Zeilen 22 und 25)  -3.722.921,65 -13.230.408,54 -3.410.905,54 -7.205.871,45 6.024.537,09 -3.090.402,32 

27 - Globaler Minderaufwand  0,00 -2.491.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 
Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)  -3.722.921,65 -10.738.783,54 -3.410.905,54 -7.205.871,45 6.024.537,09 -3.090.402,32 

   Nachrichtlich:  Verrechnung von Erträgen 
und Aufwendungen mit der allgemeinen 
Rücklage        

29  Verrechnete Erträge bei 
Vermögensgegenständen  -266.221,83 0,00 0,00 -349.689,55 -349.689,55 0,00 

30  Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31  Verrechnete Aufwendungen bei 
Vermögensgegenständen  -264.727,66 0,00 0,00 -426.803,34 -426.803,34 0,00 

32  Verrechnete Aufwendungen bei 
Finanzanlagen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)  -1.494,17 0,00 0,00 77.113,79 77.113,79 0,00 
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Finanzrechnung 

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
2023 

 
 

EUR 

Fortgeschriebener 
Ansatz  
2024 

 
EUR 

davon 
Ermächtigungs-
übertragungen 

aus 2023  
EUR 

Ist- 
Ergebnis 

2024 
 

EUR 

Vergleich 
Ansatz/Ist  

(Sp. 4 ./. Sp. 2) 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragungen 

ins 2025 
 

EUR 
1 2 3 4 5 6 

1  Steuern und ähnliche Abgaben  67.447.960,65 70.834.900,00 0,00 72.671.317,96 1.836.417,96 0,00 
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  15.669.500,15 14.034.677,00 0,00 16.192.693,02 2.158.016,02 0,00 
3 + Sonstige Transfereinzahlungen  663.013,66 449.854,00 0,00 601.725,58 151.871,58 0,00 
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  13.254.267,90 15.948.511,00 0,00 14.846.268,36 -1.102.242,64 0,00 
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  266.187,07 385.480,00 0,00 204.299,73 -181.180,27 0,00 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  3.309.493,07 3.923.496,00 0,00 3.275.194,01 -648.301,99 0,00 
7 + Sonstige Einzahlungen  2.386.354,00 2.175.684,00 0,00 3.219.891,07 1.044.207,07 0,00 
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  331.275,90 250.000,00 0,00 32.681,92 -217.318,08 0,00 
9 = Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  103.328.052,40 108.002.602,00 0,00 111.044.071,65 3.041.469,65 0,00 
         
10 - Personalauszahlungen  25.614.659,50 30.421.502,28 252.671,28 28.205.193,13 -2.216.309,15 12.827,76 
11 - Versorgungsauszahlungen  2.707.233,40 2.835.783,00 0,00 2.686.985,43 -148.797,57 0,00 
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.811.671,08 26.106.945,25 4.011.716,25 18.662.137,77 -7.444.807,48 4.520.718,96 
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  1.082.482,79 1.579.375,52 144.423,52 1.604.213,70 24.838,18 127.842,92 
14 - Transferauszahlungen  56.704.548,71 57.886.186,18 1.260.568,18 57.652.012,93 -234.173,25 817.052,25 
15 - Sonstige Auszahlungen  3.335.309,16 5.981.673,51 544.962,51 3.761.672,49 -2.220.001,02 454.996,58 
16 = Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  107.255.904,64 124.811.465,74 6.214.341,74 112.572.215,45 -12.239.250,29 5.933.438,47 
         
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 9 und 16)  -3.927.852,24 -16.808.863,74 -6.214.341,74 -1.528.143,80 15.280.719,94 -5.933.438,47 
         
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  8.124.598,57 4.040.179,00 0,00 7.375.405,26 3.335.226,26 0,00 
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachanlagen  3.710,00 25.000,00 0,00 598.903,69 573.903,69 0,00 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzanlagen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  906.885,00 300.000,00 0,00 290.347,15 -9.652,85 0,00 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  4.100.740,56 2.246.150,00 0,00 1.745.052,85 -501.097,15 0,00 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  13.135.934,13 6.611.329,00 0,00 10.009.708,95 3.398.379,95 0,00 
         
24 - Auszahlungen für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden  208.772,06 3.136.256,10 2.966.256,10 201.048,15 -2.935.207,95 362.473,43 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  10.246.982,76 51.825.937,41 36.881.287,41 11.891.795,67 -39.934.141,74 32.527.095,96 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von 

beweglichem Anlagevermögen  2.629.429,40 5.906.681,11 3.068.899,11 2.275.601,08 -3.631.080,03 2.492.012,11 
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 

Finanzanlagen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 - Auszahlungen von aktivierbaren 

Zuwendungen  6.713.545,52 9.939.452,18 9.939.452,18 5.783.495,30 -4.155.956,88 4.389.361,21 
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  19.798.729,74 70.808.326,80 52.855.894,80 20.151.940,20 -50.656.386,60 39.770.942,71 
         
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 

und 30)  -6.662.795,61 -64.196.997,80 -52.855.894,80 -10.142.231,25 54.054.766,55 -39.770.942,71 
         
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= 

Zeilen 17 und 31)  -10.590.647,85 -81.005.861,54 -59.070.236,54 -11.670.375,05 69.335.486,49 -45.704.381,18 
         
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 

Rückflüsse von Krediten für Investitionen und 
diesen wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen  10.927.774,00 11.900.000,00 0,00 5.600.000,00 -6.300.000,00 0,00 

34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 
Rückflüsse von Krediten zur 
Liquiditätssicherung  21.000.000,00 11.000.000,00 0,00 35.000.000,00 24.000.000,00 0,00 

35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 
von Krediten für Investitionen und diesen 
wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen  3.366.385,80 3.342.192,00 0,00 3.581.977,65 239.785,65 0,00 

36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 
von Krediten zur Liquiditätssicherung  16.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 

         
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  12.561.388,20 19.557.808,00 0,00 10.018.022,35 -9.539.785,65 0,00 
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Finanzrechnung 

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
2023 

 
 

EUR 

Fortgeschriebener 
Ansatz  
2024 

 
EUR 

davon 
Ermächtigungs-
übertragungen 

aus 2023  
EUR 

Ist- 
Ergebnis 

2024 
 

EUR 

Vergleich 
Ansatz/Ist  

(Sp. 4 ./. Sp. 2) 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragungen 

ins 2025 
 

EUR 
1 2 3 4 5 6 

38 = Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)  1.970.740,35 -61.448.053,54 -59.070.236,54 -1.652.352,70 59.795.700,84 -45.704.381,18 

39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln  2.186.001,23 0,00 0,00 4.156.741,58 4.156.741,58 0,00 
40 + Änderung des Bestandes an fremden 

Finanzmitteln  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         
41 = Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 

40)  4.156.741,58 -61.448.053,54 -59.070.236,54 2.504.388,88 63.952.442,42 -45.704.381,18 
         
42 + Fremde liquide Mittel  223.237,26 0,00 0,00 274.125,28 274.125,28 0,00 
         
43 = Liquide Mittel(= Zeilen 41, 42)  4.379.978,84 -61.448.053,54 -59.070.236,54 2.778.514,16 64.226.567,70 -45.704.381,18 
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Anhang zum  
 

Entwurf des Jahresabschlusses 2024       
 

der Stadt Haan   
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Einleitung 
 
Der Anhang ist nach den gesetzlichen Anforderungen aufgestellt.  
 
Im Folgenden werden die Posten der Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie 
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert. 
 
 

Aktiva 

0.  Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 

Gemäß § 33a der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW 
in Verbindung mit dem NKF-COVID-19-Ukraine Isolierungsgesetz ist eine Bilanzie-
rungshilfe zu aktivieren. Diese entspricht dem Schaden, der der Kommune durch 
Corona bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen entstanden ist. Darüber hin-
aus wurde der Anwendungsbereich des Gesetzes auf Schäden ausgeweitet, die durch 
den Krieg in der Ukraine verursacht sind.  

31.12.2024  6.248.553,40 € 
31.12.2023        6.248.553,40 €  

Für 2024 war kein weiterer Schaden anzusetzen. Ab 2026 ist die Bilanzierungshilfe 
aufwandswirksam aufzulösen. 
 
 
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen, 
Urheber- oder Nutzungsrechte.  

31.12.2024  593.545,22 € 
31.12.2023  694.027,47 €  

Bei der Stadt Haan sind dies im Wesentlichen eingesetzte EDV-Programme und das 
Nutzungsrecht am Bürgersaal Gruiten. 
 
Für den Bereich der Digitalisierung wurde das Datenmanagementsystem enaio zu T€ 
87 um zusätzliche Lizenzen für die Allgemeine Schriftgutverwaltung, Embedded 
Documents, Form Solutions, Loga, ProBauG, Vois Meso sowie WG Plus erweitert. 
 
Sonstige Zugänge in Höhe von T€ 16 betreffen v.a. Lizenzen für allgemeine Anwen-
dersoftware. 
 
Die Abschreibungen betragen im Berichtsjahr T€ 203. 
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1.2  Sachanlagen 
 
1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bei dem Grundvermögen handelt es sich um Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forst-
flächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke. 
 
Die Grundstücke wurden auf der Basis der Bodenrichtwerte lt. Bodenrichtwertkarte 
2008 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann bewertet. 
Zugänge nach dem 01.01.2009 werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten angesetzt.  
 
 
1.2.1.1 Grünflächen  

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, 
die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie der Wert für Aufwuchs und Aufbau-
ten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch Ausgleichsflächen und Unland. 
Der Grund und Boden der Grünflächen wurde – je nach Art der Nutzung – mit unter-
schiedlichen Bewertungsansätzen (1,00 €/qm - 15,00 €/qm) ausgewiesen. Die Be-
triebsvorrichtungen sind einzeln auf der Grundlage der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bewertet.  

31.12.2024  10.709.792,51 € 
31.12.2023    8.704.647,10 €  

Als Zugänge und aus den Anlagen im Bau umgebucht wurden im Berichtsjahr zu 
T€ 2.403 die Aufbauten und der Aufwuchs des Haaner Bachtals, davon zu T€ 1.484 
die Wegeanlagen, zu T€ 525 Spielgeräte einschließlich Umfassungen, zu T€ 164 
Sportgeräte einschließlich Fallschutz, zu T€ 170 Ausstattungsinventar wie Bänke, 
Pfosten, Abfallbehälter und zu T€ 60 die Bepflanzung des Bachtals mit Bäumen, Sträu-
chern und Gehölz.  

Angeschafft und hergestellt wurden zu T€ 46 Spielgeräte auf anderen Spielplätzen (u. 
a. Geschwister-Scholl-Weg, Graf-von-Gahlen-Weg). 

Zu T€ 7 ergaben sich Zugänge aus angeschafften Abfallbehältern. 

Abgänge zu Anschaffungskosten in Höhe von T€ 77 betreffen u.a. diverse voll abge-
schriebene Spielgeräte. 

Die Abschreibungen für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen belasten das Haushalts-
jahr mit T€ 375.  
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1.2.1.2 Ackerland 

Die Stadt ist Eigentümerin von rd. 55 ha Ackerflächen einschließlich Grünland. Die 
Ackerflächen wurden bei der Erstbewertung zum 01.01.2009 entsprechend dem land-
wirtschaftlichen Richtwert pauschal mit 4,50 €/qm und das Grünland mit 2,00 €/qm 
bewertet. 

31.12.2024  1.685.931,43 € 
31.12.2023  1.685.931,43 €  
 
 
1.2.1.3 Wald, Forsten 

Die Stadt Haan besitzt 107,2 ha Waldflächen, die mit einem Pauschalwert von 0,46 
€/qm bewertet sind. Der Wald im Naturschutzgebiet wurde mit 0,23 €/qm, der Auf-
wuchs mit zusätzlich 0,80 €/qm bewertet.  

31.12.2024  1.392.492,63 € 
31.12.2023  1.392.492,63 € 
 
 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 

Unter dieser Position werden Erbbaurechtsgrundstücke bilanziert. Die Bewertung der 
Erbbaurechtsgrundstücke erfolgte für die Eröffnungsbilanz einzelfallbezogen. Ab dem 
01.01.2009 werden Erbbaugrundstücke mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. 

31.12.2024  4.470.699,75 € 
31.12.2023  4.379.262,44 €  

Zugängig ist im Berichtsjahr die Umgliederung von Grund und Boden aus einem Erb-
baurechtsvertrag von bebauten Grundstücken zu sonstigen unbebauten Grundstü-
cken einschließlich Nebenkosten zu T€ 92. 
 
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Zur Bewertung der Gebäude wurden jeweils Einzelgutachten auf Grundlage der Wer-
termittlungsrichtlinien des Bundes und des Runderlasses des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom 01.12.2001 (NHK 2000) angefertigt. Der 
Wert für den Aufwuchs und die Außenanlagen wurde pauschal mit 3 % beim Gebäu-
dewert berücksichtigt. Anschaffungen nach 01.01.2009 werden mit den Anschaffungs-
kosten bewertet. 

31.12.2024  127.596.257,82 € 
31.12.2023  114.457.127,74 €  
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Bebaute Grundstücke zum 31.12.2024 Gebäude Grund und Boden 
1.2.2.1 Kinder-/Jugendeinrichtungen   7.337.526,55 €      175.968,00 € 
1.2.2.2 Schulen 84.120.594,45 € 13.043.436,79 € 
1.2.2.3 Wohnbauten   4.832.436,04 €      977.884,43 € 
1.2.2.4 Sonstige Dienstgebäude 11.560.318,93 €   5.548.092,63 € 
Gesamt       107.850.875,97 € 19.745.381,85 € 

 
Zugänge bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen ergeben sich aus der Anschaffung 
von Sonnenschirmen für die Außenanlage der Kindertagesstätte Märchenwald zu T€ 
39 sowie aus der Anschaffung von Müllboxen bei den Wohnbauten/Unterkünften zu 
T€ 42.  

Die bebauten Grundstücke der Schulen teilen sich wie folgt auf: 

Schulen zum 31.12.2024 Gebäude Grund und Boden 
Grundschule Bollenberg   1.903.336,96 €   1.774.344,00 € 
Grundschule Mittelhaan   5.895.693,40 €      653.952,00 € 
Grundschule Don Bosco   2.343.912,92 €      910.048,00 € 
Grundschule Unterhaan   1.756.021,20 €   2.671.138,00 € 
Grundschule Gruiten 10.041.704,95 €      688.896,00 € 
Gymnasium 38.672.159,29 €   2.532.982,79 € 
Gesamtschule 23.507.765,73 €   3.522.772,00 € 
Musikschule/VHS                0,00 €      289.304,00 € 
Gesamt 84.120.594,45 € 13.043.436,79 € 

 
Die Zugänge und Umbuchungen (v.a. aus den Anlagen im Bau) zu den bebauten 
Grundstücken betreffen im Wesentlichen mit T€ 14.937 die Fertigstellung des Erwei-
terungsbaus der Gesamtschule, mit T€ 458 die Außenanlage der Grundschule Gruiten 
mit T€ 315 die Umgestaltung des Schulhofes am Gymnasium sowie zu T€ 81 verschie-
dene Aufbauten auf anderen Schulgrundstücken.   

Teilabgängig ist v.a. Fläche im Außengelände des Gymnasiums für die Herstellung der 
neuen Beete. 

Die bebauten Grundstücke der Dienstgebäude teilen sich wie folgt auf: 

Dienstgebäude zum 31.12.2024 Gebäude Grund und Boden 

Rathaus + Verwaltungsgebäude, Polizei-
wache 

  1.783.500,33 € 4.127.642,74 € 

Rettungs- und Feuerwache   5.580.085,75 €    722.724,00 € 
Betriebshof inkl. Streuguthalle   3.463.409,51 €    118.597,00 € 
Sporthalle / Sportplätze      237.588,83 €    305.354,00 € 
Bücherei      286.889,88 €      31.080,00 € 
Sonstige      208.844,63 €     242.694,89 € 
Gesamt 11.560.318,93 €  5.624.048,63 € 
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Im Berichtsjahr ist die Umgliederung von Grund und Boden aus einem Erbbaurechts-
vertrag zu den sonstigen unbebauten Grundstücken zu T€ 75 abgängig. 
 
Die Abschreibungen betragen T€ 2.685. Hierin sind auch die Abgänge zu Restbuch-
werten enthalten. 
 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 

Unter Infrastrukturvermögen werden die nachfolgenden Posten Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 
und Sicherungsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Stra-
ßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie sonstige Bauten 
des Infrastrukturvermögens ausgewiesen.   
 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie 
Straßen oder Brücken befinden. Die im planungsrechtlichen Innenbereich gelegenen 
Grundstücke wurden mit 10 v.H. des nach § 13 Abs.1 der Verordnung über die Gut-
achterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes für das 
Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des 
individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage bewertet. Der Bewertungspreis liegt bei 
27,00 €/qm. Für Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen 
Außenbereich wurde 1,00 €/qm angesetzt. Die Stadt Haan besitzt insgesamt ca. 120 
ha Infrastrukturgrundstücke. 

31.12.2024  28.207.859,87 €  
31.12.2023  28.207.859,87 € 

 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 

Zu dieser Bilanzposition gehören Straßen-, Rad-/ Fußwegbrücken und Tunnel. Basie-
rend auf dem Brückenbuchbestand wurden bei der Ermittlung der Werte Baukosten 
als flächenbezogene Preise aus vorhandenen Baupreisen ermittelt. Der bauliche Zu-
stand des Bauwerkes wurde mit Hilfe des fiktiven Baujahres berücksichtigt.  

31.12.2024  2.056.597,10 € 
31.12.2023  2.095.841,01 € 

Die Abschreibungen betragen im Berichtsjahr T€ 39.  
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1.2.3.3  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 

31.12.2024     0,00 €  
31.12.2023     0,00 € 
 
 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 

In die Berechnung wurden alle im Bestand geführten Anlagenobjekte einbezogen. 
Dazu gehören über 5.700 Kanalabschnitte. 

Das Kanalvermögen wurde mit den zu Zwecken der Gebührenkalkulation ermittelten 
Werten bilanziert. Für diese Zeitwertermittlung wurde auf die gebührenrechtliche An-
lagenstrukturierung nach Systemkomponenten und die Wertermittlung für den Abwas-
serbereich zurückgegriffen.  

Ab 2009 werden Zugänge einzeln auf Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten bewertet.  

31.12.2024  16.006.622,39 €  
31.12.2023  15.596.297,32 € 

Im Berichtsjahr ergeben sich Zugänge und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau 
v.a. in Höhe von T€ 561 für die Sandbachverrohrung an der Hochdahler Straße sowie 
T€ 34 für die an der Böttinger Straße.  

Die Herstellungskosten für Kanäle belaufen sich auf T€ 600. 

Die Abschreibungen betragen T€ 785. 
 
 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 

Für die Eröffnungsbilanz wurden mehr als 350 Straßen mit einer Gesamtlänge von rd. 
145 Kilometern und mit über 520 Straßenabschnitten einzeln erfasst und nach dem 
sog. „Gütersloher Modell“ bewertet. Dazu wurde der Straßenkörper (u.a. Straßenflä-
che, Gehwege, Parkflächen) nach Quadratmetern erfasst, in Zustandsklassen einge-
teilt und mit durchschnittlichen Herstellungskosten pro Quadratmeter je Zustands-
klasse bewertet. Ab 2009 werden Zugänge einzeln auf Basis der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten bewertet. 

31.12.2024  32.723.645,19 € 
31.12.2023  30.986.632,11 €  

Im Berichtsjahr ergeben sich Zugänge und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in 
Höhe von T€ 3.104. Diese betreffen zu T€ 1.411 Herstellungskosten von Infrastruktur-
vermögen im Technologiepark. Die Herstellungskosten des Alten Marktes belaufen 
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sich auf T€ 1.270. Hierzu zählen sowohl die Herstellung des Alten Marktes an sich als 
auch die Aufbauten wie Brunnen, Spielgerät, Beete, Bänke und Bepflanzung. Die Kos-
ten für die Herstellung der Treppenanlagen zum Haaner Bachtal betragen T€ 323. Zu 
T€ 100 wurden Aufbauten zum Straßennetz u.a. Fahrradabstellanlagen, eine Fußgän-
gerlichtzeichenanlage sowie verschiedene Bänke im Stadtgebiet hergestellt.  

Die Abschreibungen betragen T€ 1.367. 
 
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden sonstige Kanalbau-
werke (z.B. Regenüberlaufbecken, Pumpwerke), der Friedhof mit den Grabfeldern und 
seinen sonstigen Aufbauten sowie die Stützwand an der Ortsdurchfahrt Gruiten aus-
gewiesen.  

31.12.2024  1.041.474,25 € 
31.12.2023  1.195.634,40 €  

 
 
 
 

 
Zugänge und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau ergeben sich im Berichtsjahr zu 
T€ 250. Diese beinhalten zu T€ 123 Herstellungskosten für das Regenüberlaufbecken 
Tückmantel sowie zu T€ 127 für das Regenüberlaufbecken Böttinger Straße. 
 
Die Abschreibungen belaufen sich auf T€ 404. Darin enthalten sind Abgänge zu Rest-
buchwerten des Regenüberlaufbeckens Höfgen, das im Berichtsjahr an den BRW 
übergeben wurde. 
 
 
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund / Boden 

31.12.2024     0,00 €    
31.12.2023     0,00 €  
 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

Hier wurden u.a. nicht im Einzelnen versicherte Bilder zusammengefasst.  

31.12.2024      49.897,79 € 
31.12.2023      52.364,82 €  

Die Abschreibungen dieser Bilanzposition betragen T€ 3. 

Sonstige Bauten Infrastruktur 31.12.2024 
Kanalbauwerke u.a. 526.055,55 € 
Straßeneinrichtung  89.285,52 € 
Friedhof 426.133,18 € 
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1.2.6   Maschinen und technische Anlagen,  Fahrzeuge 

Bei der Bewertung der Fahrzeuge werden neben den Anschaffungskosten auch die 
Geräte und Ausstattungsgegenstände berücksichtigt, die nachträglich auf die Fahr-
zeuge verbracht werden, um deren Betriebsbereitschaft herzustellen. 
 
31.12.2024  5.038.122,14 €  
31.12.2023  5.136.231,25 €  

 

 

 
Die Zugänge und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von T€ 616 betref-
fen zu T€ 374 Fahrzeuge und zu T€ 242 Technische Anlagen. 

Im Berichtsjahr wurden u.a. zu T€ 62 ein VW ID Bus, zu T€ 46 ein Transporter für das 
Sozialamt, zu T€ 183 vier Fahrzeuge für den Baubetriebshof, zu T€ 29 ein Aufsitzmä-
her für den Waldfriedhof, zu T€ 13 ein gebrauchter RTW sowie zu T€ 41 diverse An-
baugeräte für den Winterdienst angeschafft bzw. hergestellt.  

Die Anschaffungen/Fertigstellungen von technischen Anlagen erfolgten u.a. für ver-
schieden Anlagen  

- am Baubetriebshof (T€ 27),  
- an der Feuerwehr (T€ 20),  
- für die Kirmes (T€ 11),  
- an Schulen (T€ 23)  
- sowie für den Alten Markt (T€ 161). 

Abgängig waren im Berichtsjahr diverse abgeschriebene Anbaugeräte sowie ein Trak-
tor des Baubetriebshofes. 

Die Abschreibungen betragen T€ 711. 
 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) stellt materielles, bewegliches Sach-
anlagevermögen dar. Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht als Ma-
schinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind. 

31.12.2024  6.774.449,11 € 
31.12.2023  6.501.448,68 €  

Festwerte bestehen für Müllbehälter und den Medienbestand der Stadtbücherei.  

 31.12.2024 
Fahrzeuge 2.939.620,82 € 
Maschinen und techn. Anlagen 2.098.501,32 € 
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Die Zugänge und Umbuchungen in Höhe von T€ 1.862 betreffen im Wesentlichen 

Zugänge nach Verwaltungseinheit Anschaffungen 2024  T€ 
Allgemeine Verwaltung Büromobiliar    36 
IT Hardware v.a. Laptops 119 
Betriebshof Mobiliar, Arbeitsgeräte    11 
Bürgerservice Digitale Aufrufanlage 7 
Bevölkerungsschutz Drohne, Funkgeräte, Warnanlage u.a. 40 
Kirmes Abdeckung Brunnen und Beete 29 
Abwehrender Brandschutz Mobiliar, Arbeits-, Sicherheitsgeräte… 97 
Rettungsdienst Ausstattung RTW 70 
Schulen Mobiliar, IT, Unterrichtsmaterial 1.426 
Städt. Kindertageseinrichtungen Mobiliar, Ausstattung allgemein 8 
Sportplätze Mobile Fußballtore 4 
Städt. Unterkünfte Mobiliar 7 
Abwasseranlagen Geräte für die Kanalkolonne 8 

 
 
Die Zugänge bei den Schulausstattungen betreffen im Wesentlichen 

Zugänge nach Schule Anschaffungen   T€ 
GS Bollenberg Server, Netzwerkkomponenten, Datensicherung, I-

Pads, Mülltrennsystem 
   37 

GS Mittelhaan Netzwerkkomponenten, Datensicherung, I-Pads, 
Mülltrennsystem 

38 

GS Don-Bosco Server, Netzwerkkomponenten, Datensicherung, I-
Pads, Spülmaschine, Mobiliar (T€ 169) 

218 

GS Unterhaan Server, Netzwerkkomponenten, Datensicherung, I-
Pads, Mülltrennsystem, Mobiliar 

53 

GS Gruiten Server, Netzwerkkomponenten, Datensicherung, I-
Pads, Mülltrennsystem, mobile Veranstaltungs-
bühne, Robotik  

47 

Gymnasium Monitore Eingangsbereich, IPads (Jahrgangssätze 
T€ 102), Server/WLAN, Mobiliar 

149 

Gesamtschule IPads (Jahrgangssätze T€ 107), Netzwerk/WLAN 
(T€ 55), Grünes Klassenzimmer (T€ 27), NW-
Räume Oberstufe (T€ 184), Mobiliar (T€ 467), In-
teraktive Tafeln und Monitore (T€ 44) 

884 

 
Abgängige waren im Berichtsjahr Mobiliar an Schulen (u.a. nach dem Wasserschaden 
an der Grundschule Bollenberg) und Unterkünften. 
 
Die Abschreibungen betragen T€ 1.589. In den Zugängen enthaltene geringwertige 
Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung direkt abgeschrieben. 
 

17



 

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im  Bau 

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar, 
ohne dass die Stadt im Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des 
Vermögensgegenstandes gekommen ist. 

Als Anlagen im Bau werden alle Maßnahmen bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch 
nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der ent-
sprechenden Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen 
werden können.  

31.12.2024    5.548.640,54 € 
31.12.2023  15.399.311,15 €  

Im Berichtsjahr wurden u.a. folgende Vermögensgegenstände hergestellt und in die 
entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht: 

- Lizenzen, v.a. DSM enaio T€ 37 
- digitale Anrufzentrale Bürgerservice T€ 7 
- Mobile Trafostation Kirmes T€ 11 
- Rettungstransportwagen T€ 14 
- Hardware zur Datensicherung aller Schulen T€ 58 
- Außenanlage GS Gruiten T€ 486 
- Außenanlage Gymnasium T€ 315 
- Erweiterungsbau Gesamtschule T€ 15.125 
- Ritterburg Haaner Bachtal T€ 180 
- Entwässerungsanlagen (Kanäle/Schächte) T€ 600 
- Pumpwerke RÜBs Tückmantel und Böttinger Str. T€ 249 
- Baustraße Technologiepark T€ 1.411 
- Alter Markt T€ 1.413 
- Fahrradabstellanlagen T€ 72 
- Lichtzeichenanlage Landstr. T€ 27 
- Grünzug Haaner Bachtal T€ 2.524 
- Sandbachverrohrung T€ 593 

Hierbei sind unterjährige Zu- und Abgänge berücksichtigt. 

Als Anlagen im Bau werden zum Stichtag ausgewiesen: 
Anlagen im Bau          31.12.2024 
Erweiterung Gesamtschule 121.045,21 € 
Mensa GS Don-Bosco    1.032.019,80 € 
Neubau Rathaus und Polizeiwache 3.083.654,62 € 
Verschiedene Kanal-/Entwässerung 84.129,88 € 
Verschiedene Straßenbaumaßnahmen 741.511,98 € 
Feuerwehr 196.903,56 € 
Grundschule Gruiten  91.596,34 € 
Rettungsdienst - Krankentransportwagen     62.891,50 €  
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Anlagen im Bau 31.12.2024 
Einrichtungen der Jugendarbeit 39.521,07 € 
Baubetriebshof 14.117,27 € 
Haaner Bachtal – Ausstattung 13.996,64 € 
IT - Digitalisierung 5.966,66 € 
GS Unterhaan 6.752,28 € 
Grundstücksmanagement 47.409,68 € 
Sonstige 7.124,05 € 

 
Bei der Gesamtschule betreffen die verbleibenden Herstellungskosten u.a. die zum 
31.12.2024 noch nicht fertiggestellte Außenanlage. Der Kanal im Bürgerhausareal und 
das RRB Diekermühle führen zu Anlagen im Bau von T€ 79. Unter den Straßenbau-
maßnahmen werden die Anlagen im Bau zur Neustraße, des Neuen Marktes und der 
Fußgängerzone, der Gehwegsanierung der Ohligser Str., dem Ausbau barrierefreier 
Bushaltestellen sowie der Straßen und Wege im Bürgerhausareal ausgewiesen. Die 
Anlagen im Bau aus dem Bereich Feuerwehr teilen sich auf den Ausbau vom Sirenen-
warnschutz, des Neubaus des Feuerwehrwache Gruiten und verschiedenen Fahrzeu-
gen auf. Die noch nicht fertiggestellte bzw. in Betrieb genommene Cageballanlage an 
der Goerdeler Str. sowie verschiedene Spielgeräte werden bei den Einrichtungen der 
Jugendarbeit ausgewiesen. Beim Grundstücksmanagement beinhalten die Anlagen im 
Bau v.a. die Wasserversorgungsleitung Kleingartenanlage und Wegeflächen. 

 

1.3 Finanzanlagen 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 

Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung sind: 
 Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Haan 
 die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Haan 
 der Stadt Haan steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organ-

mitglieder zu bestellen oder abzuberufen oder 
 einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlosse-

nen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses 
Unternehmens auszuüben. 
 

Anteile an verbundenen Unternehmen im Sinne einer städtischen Beteiligung hält die 
Stadt Haan ausschließlich an den Stadtwerken Haan GmbH. 
 
Dem zur Eröffnungsbilanz 2009 ermittelten Wert von T€ 6.883 liegt das Wertgutachten 
der Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung zu Grunde. 
Die Bewertung wurde auf der Grundlage des Ertragswertverfahrens ermittelt. Zum 
01.01.2014 wurde die Bewertung aufgrund des geänderten Beteiligungsverhältnisses 
durch die Sacheinlage mit Kapitalerhöhung durch einen strategischen Partner 
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gutachtlich überprüft. Aufgrund der 2017 vollzogenen Ausgliederung des Hallenbades 
zu den Stadtwerken hat sich der Beteiligungswert an den Stadtwerken als Ergebnis 
aus übergebenem Vermögen und Schulden um T€ 925 auf T€ 7.808 erhöht.  

31.12.2024  7.808.410,79 €    
31.12.2023  7.808.410,79 €  
 
 
1.3.2 Beteiligungen 

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Ge-
schäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunter-
nehmen zu dienen. Maßgeblich ist die Beteiligungsabsicht.  

Es sind die Beteiligung am Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal mit T€ 102 nach der 
Bilanzspiegelwertmethode und der VHS Hilden-Haan mit 1€ Erinnerungswert aufgrund 
von Ausgleichsverpflichtungen (siehe Sonstige Verbindlichkeiten) angesetzt. 2017 er-
folgte der Beitritt zur d-NRW AöR mit einer Stammkapitaleinlage von T€ 1, 2022 der 
Beitritt zur regioIT mit einer Einlage von T€ 25. 

31.12.2024     128.255,58 € 
31.12.2023     128.255,58 €  
 
 
1.3.3 Sondervermögen 

Das Vermögen einer rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftung zählt zum Sonderver-
mögen einer Gemeinde. Hierzu zählt die Stiftung „Städtepartnerschaft Haan / Eu“. 

31.12.2024     51.323,61 €  
31.12.2023     55.084,75 €  
 
Im Berichtsjahr wurden Spenden in Höhe von 3.761,14 € für den Jugendaustausch 
verwendet. 
 
 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 

Die Stadt Haan hält bei den Rheinischen Versorgungskassen Anteile am Kommunalen 
Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) aus erhaltenen Abfindungen nach dem 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag bzw. den entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen.  

2016 wurde die Versorgungslastenteilung bei landesinternen Dienstherrenwechseln 
nach dem Dienstherrenmodernisierungsgesetz durch die Zahlung von Abfindungen 
neu geregelt. Die gesamte Abwicklung der Versorgungslastenteilung erfolgt für die 
Stadt Haan als Umlagegemeinde durch die Rheinische Versorgungskassen. Diese 
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erwerben und verkaufen treuhänderisch für die Kommune Fondsanteile auf Basis der 
gezahlten Abfindungen. Das wirtschaftliche Eigentum an den Fondsanteilen hält die 
Kommune. Da die Fondsanteile dauerhaft der Kommune dienen, sind sie als Wertpa-
piere des Anlagevermögens zu aktivieren. 

Gem. § 31 Abs. 3 der RVK-Satzung werden 70% der Abfindungszahlungen dem KVR-
Fonds des aufnehmenden Dienstherrn zur Verminderung seines Versorgungsanteils 
bei Eintritt eines Versorgungsfalles gutgeschrieben. 30% der Abfindungen fließen der 
Umlagegemeinschaft zu. Die als abgebender Dienstherr zu zahlenden Abfindungen 
sind bei den Rheinischen Versorgungskassen Bestandteil der Versorgungskassenum-
lage. Sofern Fondsanteile vorhanden sind, entnehmen die RVK diese Anteile aus dem 
jeweiligen Fonds des abgebenden Dienstherrn, 30% der Abfindung trägt die Umlage-
gemeinschaft. 

31.12.2024  1.550.194,51 €  
31.12.2023  1.286.613,88 €  

Im Berichtsjahr sind als aufnehmender Dienstherr Anteile zum KVR-Fonds im Wert 
von T€ 263 zugeflossen.  
 
 
1.3.5 Ausleihungen 

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige „Forderungen“, die durch die 
Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen 
ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu 
gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken. 
 
 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 
 
31.12.2024             0,00 € 
31.12.2023   0,00 €  
 
 
1.3.5.2 an Beteiligungen 

31.12.2024    0,00 € 
31.12.2023    0,00 €  
 
 
1.3.5.3 an Sondervermögen 

31.12.2024     0,00 € 
31.12.2023     0,00 €  
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1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 

Es handelt sich um je 36 Anteile des Bauverein Haan e.G. und der Allgemeinen Woh-
nungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G. sowie um Anteile an der KoPart 
e.G. 

31.12.2024  40.710,00 € 
31.12.2023  40.710,00 €  
 
 
2.  Umlaufvermögen 

2.1  Vorräte 

2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 

31.12.2023   0,00 € 
31.12.2022   0,00 €  

Es sind keine weiteren nennenswerten Vorräte vorhanden, so dass dafür aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit kein Ansatz in der Bilanz ausgewiesen wird. 
 
 
2.1.1.2 Baugrundstücke 

Unter den Vorräten sind solche Grundstücke bilanziert, welche laut Ratsbeschlüssen 
veräußert werden sollen (Gewerbe- und Wohnbauflächen) oder als Gewerbegebiet 
katasterrechtlich ausgewiesen sind und nicht dem dauerhaften Geschäftsbetrieb die-
nen.  

31.12.2024  3.770.582,43 € 
31.12.2023  4.030.043,13 €  

Als Gewerbe- und Wohnbauflächen werden Flächen im Technologiepark II, an der 
Landstraße, Hochstraße, Höfgen sowie als Bürgerhausareal ausgewiesen. 
 
Aus Verkäufen ergeben sich Abgänge zu Herstellungskosten in Höhe von T€ 259.  
 
 
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 

Anzahlungen stellen Vorausleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes 
dar. 

31.12.2024     0,00 € 
31.12.2023     0,00 €  
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2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Der Bilanzposten unterteilt sich in öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderun-
gen sowie sonstige Vermögensgegenstände. 

Für die Bewertung der Forderungen sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze zu 
berücksichtigen. Forderungen sind – in Abhängigkeit von ihrer Sicherheit / ihrem Aus-
fallrisiko – grundsätzlich höchstens mit dem Nennbetrag anzusetzen.  

31.12.2024  23.691.317,19 €   
31.12.2023  17.574.526,04 €  
 
 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen / Forderungen aus Transferleistungen 

Zu den öffentlich – rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der 
Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem KAG NRW 
oder einer anderen Rechtsnorm entstehen. 

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen u.a. Buß- und Zwangs-
gelder oder Kostenersatz. Weiterhin sind in dieser Position Sachverhalte darzustellen, 
bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Haan vor dem Bilanzstich-
tag liegt und die Gegenleistung des Leistungsempfängers erst im folgenden Haus-
haltsjahr erfolgt.  

Der Bilanzposten beinhaltet des Weiteren auch die Wertberichtigungen auf öffentlich-
rechtliche Forderungen (Einzelwert- als auch Pauschalwertberichtigungen). 

31.12.2024  9.496.383,61 € 
31.12.2023  9.284.388,63 €  

Öffentlich-rechtliche Forderungen 31.12.2024 
Gebühren    783.491,43 € 
Steuern 1.407.636,20 € 
Transferleistungen 5.428.749,24 € 
Sonstige 2.798.885,28 € 
Einzelwertberichtigungen          - 810.378,54 € 
Pauschalwertberichtigungen   -112.000,00 € 

 
Die Forderungen aus Gebühren verteilen sich im Wesentlichen auf den Rettungsdienst 
zu T€ 267, auf Abwassergebühren zu T€ 336 sowie auf Benutzungsgebühren der Un-
terkünfte zu T€ 66.  

Die Steuerforderungen beziehen sich zu T€ 1.226 auf Gewerbesteuerforderungen. 

Forderungen aus Transferleistungen bestehen v.a. in Höhe von T€ 905 gegen das 
Land NRW aus Schuldendiensthilfen aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die 
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Forderungen gegen Bund und Land NRW aus dem geförderten Breitbandausbau in 
betragen T€ 4.329. Die Stadt tritt beim Breitbandausbau in Vorleistung. Die Auszah-
lung der Fördermittel von Bund und nachgelagert vom Land NRW erfolgt auch 2024 
stark zeitverzögert. 

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von T€ 2.799 beinhalten u.a. 
Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge u.a. zu den öffentlich-
rechtlichen Hauptforderungen. Forderungen aus der Endabrechnung der Gemeinde-
anteile für die Einkommen- und Umsatzsteuer betragen T€ 208. 

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen auch Forderungen nach § 
107b BeamtVG. Hier hält die Stadt Haan Erstattungsansprüche gegen andere Kom-
munen in Höhe von T€ 745. 

Gemäß Versorgungslastenteilung bestehen sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-
gen zu T€ 835 gegen die Rheinischen Versorgungskassen aus Umlageerstattung für 
Abfindungszahlungen als abgebender Dienstherr in Höhe von 30% der Abfindungs-
zahlung sowie zu 100% Kostenerstattung für Abfindungen als aufnehmender Dienst-
herr. 

Aus den Verbindlichkeiten wurden debitorische Kreditoren in Höhe von T€ 344, in die 
Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren zu T€ 312 umgegliedert. 

Einzelwertberichtigungen von gesamt T€ 810 betreffen v. a. Gewerbesteuerforderun-
gen. Nebenforderungen sind darin mit T€ 79 einzelwertberichtigt.  

Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurde der Satz für Pauschalwertberichtigungen 2020 
auf 5% angehoben. Die Pauschalwertberichtigungen betragen auf die um die Einzel-
wertberichtigungen bereinigten Forderungen T€ 112. 
 
 
2.2.2 Privat-rechtliche Forderungen 

Unter diesem Posten sind Forderungen gegen alle natürlichen und privatrechtlich or-
ganisierten juristischen Personen aufgeführt.  

31.12.2024  1.749.625,99 € 
31.12.2023  1.264.599,25 € 

Die privat-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus sta-
tionären Hilfen (T€ 1.058).  

Aus den Verbindlichkeiten wurden debitorische Kreditoren in Höhe von T€ 546, in die 
Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren zu T€ 26 umgegliedert. 

Eine Pauschalwertberichtigung wurde in Höhe von T€ 25 gebildet.  
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2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Sach-
verhalte ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.  

Auch sind hier Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die weder aus Abgaben, 
Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen und dergleichen 
entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versi-
cherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden 
und Mitarbeitern bilanziert. 

31.12.2024   12.445.307,59 €    
31.12.2023     7.025.538,16 €  

Im Berichtsjahr wurde mit dem Ausbau der Glasfaserinfrastruktur begonnen. Dieser 
noch nicht fertiggestellte Breitbandausbau wird mit T€ 11.445 als sonstiger Vermö-
gensgegenstand bilanziert.  

Des Weiteren werden als sonstige Vermögensgegenstände u.a. Forderungen gegen 
das Land aus dem Ausgabenüberhang unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zu T€ 
651, Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren als Abgrenzung aus dem Jahr 2025 
zu T€ 118, die geleistete Mietkaution für die Anmietung der Unterkunft an der Land-
straße zu T€ 37 sowie Ansprüche aus der Kostenübernahme gegen das Land aus dem 
Ausbau der Ohligser Str. zu T€ 38 ausgewiesen. Die nicht verbrauchten Ökopunkte 
betragen T€ 120.  

Für die sonstigen Vermögensgegenstände ist eine Pauschalwertberichtigung in Höhe 
von T€ 4 gebildet worden.  
 
 
2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Hier werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Haan 
gehalten werden sollen. 

31.12.2024                             0,00 € 
31.12.2023                 0,00 € 
 
 
2.4 Liquide Mittel 

Der Kassen- und Bankbestand setzt sich aus den Beständen der Giro- und Festgeld-
konten sowie aus Kassenbeständen zusammen. 

31.12.2024    2.778.514,16 € 
31.12.2023    4.379.978,84 €  
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Liquide Mittel 31.12.2024 
Girokonten 2.499.706,88 € 
Fremdmittel    274.125,28 € 
Kassenbestände        4.682,00 € 

 
Die Stadt Haan hält Girokonten bei der Stadt-Sparkasse Haan, der Post- und der Com-
merzbank. Fremdmittel betreffen Gelder der Schulen sowie Sicherheitsleistungen für 
einen Erschließungsvertrag, die auf städtischen Konten gehalten werden. 
 
 
3.  Aktive Rechnungsabgrenzung 

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, 
die im Berichtsjahr zu Auszahlungen geführt haben, jedoch erst im Folgejahr Aufwand 
darstellen. 

31.12.2024  4.354.970,45 € 
31.12.2023  3.886.322,03 €  

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten unterteilt sich in kurzläufige Rechnungsab-
grenzungsposten für das kommende Berichtsjahr sowie in Rechnungsabgrenzungs-
posten für investive Zuschüsse, die einer Zweckbindung unterliegen. 

Die kurzläufigen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für das kommende Berichts-
jahr betragen T€ 1.891. Dazu zählen u.a. Auszahlungen für die Beamtenbezüge Ja-
nuar 2025 in Höhe von T€ 431, für Leistungen nach dem AsylBLG T€ 57, für Kindpau-
schalen, Pflegegelder und Unterhaltsvorschüsse T€ 1.373, sowie für sonstige Abgren-
zungen T€ 30. 

Unter den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auch die Abgrenzung für inves-
tive Zuwendungen aus Landes- und Eigenmitteln für U3/U6 Maßnahmen an freie Trä-
ger der Jugendhilfe mit der Gegenleistungsverpflichtung, die Zweckbindung mindes-
tens 20 Jahre für Ausbaumaßnahmen bzw. mindestens 5 Jahre für Ausstattung einzu-
halten, ausgewiesen. Die Abgrenzung daraus beträgt zum 31.12.2024 T€ 850. Die 
aufwandswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Dauer der Zweckbindung.   

Des Weiteren wird in dieser Bilanzposition die investive Zuwendung an den TSV Grui-
ten zu T€ 1.614 ausgewiesen, die ebenfalls mit einer Gegenleistungsverpflichtung in 
Form einer Zweckbindung verbunden ist. Aus verschiedenen Mittelabrufen im Jahr 
2024 hat sich der Aktive Rechnungsposten um T€ 533 erhöht. Die aufwandswirksame 
Auflösung dieser Zuwendung erfolgt erst nach Fertigstellung. 
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Passiva      

1.  Eigenkapital 

Unter dem Begriff Eigenkapital wird die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) 
und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. 

31.12.2024  71.137.114,96 € 
31.12.2023  78.420.100,20 € 
 
Die aufgrund des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes i.V.m. der Änderung der 
KomHVO NRW notwendige Ergänzung der zusätzlichen Bilanzposition Punkt 1.4. „bi-
lanzieller Verlustvortrag“ wurde systemtechnisch seitens des Finanzsoftwareunterneh-
mens H+H noch nicht umgesetzt. Da der Verlustvortrag sowohl im Vorjahr als auch im 
Berichtsjahr jeweils 0 € betragen, wird das Eigenkapital noch nach dem alten Muster 
ausgewiesen.  
 
 
1.1  Allgemeine Rücklage 

Als Allgemeine Rücklage bezeichnet man den Wert, der sich aus der Differenz der 
Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrück-
lagen als wertmäßiger Überschuss ergibt. 

Änderungen der Allgemeinen Rücklage können sich durch mögliche Zuführungen von 
Jahresüberschüssen, die genehmigungspflichtige Entnahme zur Abdeckung von Jah-
resfehlbeträgen oder die direkte Verrechnung von Anlagenzu- und -abgängen, die 
nicht ergebniswirksam verbucht werden dürfen, ergeben. 

31.12.2024  70.040.587,83 € 
31.12.2023  70.117.701,62 €  

Die Allgemeine Rücklage wurde erstmals 2015 mit dem die Ausgleichsrücklage über-
schießenden Anteil des Jahresfehlbetrages 2014 in Anspruch genommen. Auch die 
negativen Jahresergebnisse 2015 und 2016 belasteten die Allgemeine Rücklage. Zu-
führungen zur Allgemeine Rücklage ergaben sich aus dem Jahresüberschuss 2019. 
Die Kommune ist gesetzlich verpflichtet, Jahresfehlbeträge der vergangenen drei 
Jahre, die zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage geführt haben, durch Über-
schüsse wieder auszugleichen. Dementsprechend wurde 2020 anteilig der Jahres-
überschuss 2019 zu T€ 3.625 der Allgemeinen Rücklage zugeführt.  

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Anlagegütern, 
die dauerhaft nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, sind unmittelbar mit der allge-
meinen Rücklage zu verrechnen. Sie werden nachrichtlich unter der Ergebnisrechnung 
genannt. Im Berichtsjahr ergibt sich aus den verrechneten Abgängen eine Verringe-
rung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von T€ 77. 
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1.2  Sonderrücklagen 

Die Sonderrücklagen nach dem NKF lehnen sich an den betriebswirtschaftlichen 
Rücklagenbegriff an, der sich aus Ertragsüberschüssen ergibt. So werden u.a. Zuwen-
dungen als Sonderrücklagen passiviert, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwen-
dungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Die Kommune kann nach eigenem Er-
messen weitere freiwillige Sonderrücklagen einrichten.  

Die Stadt Haan hält keine Sonderrücklagen. 
 
31.12.2024     0,00 € 
31.12.2023     0,00 €  
 
 
1.3  Ausgleichsrücklage 

Die Ausgleichsrücklage wurde erstmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermit-
telt. Die Neuregelungen des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes zur Dynamisierung 
der Ausgleichsrücklage sind ebenso wie das 2. und 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 
und die KomHVO NRW zu beachten. Die Ausgleichsrücklage hat die Funktion eines 
Ausgleichs von Schwankungen der Jahresergebnisse. Jahresüberschüsse müssen 
der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich 
verwendet werden. Ein sich im Jahresabschluss ergebener Fehlbetrag soll vorrangig 
durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. 

31.12.2024    8.302.398,58 €   
31.12.2023  12.025.320,23 € 

Im Berichtsjahr mindert der Jahresfehlbetrag des Vorjahres die Ausgleichsrücklage in 
Höhe von 3.722.921,65 €. 
 
 
1.4  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag    

Ein Jahresüberschuss stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Ge-
samtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich hin-
gegen aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträ-
gen. 
 
31.12.2024    -7.205.871,45 €  
31.12.2023             -3.722.921,65 € 

Für 2024 durfte gem. des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie 
und des Ukrainekriegs folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land 
Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CIUG) kein 
außerordentliches Ergebnis angesetzt werden. 
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Das Berichtsjahr 2024 schließt somit mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
7.205.871,45 € ab.  
 
 
2.  Sonderposten 

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebun-
dene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Son-
derposten gebildet werden.  
 
Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie über 
die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzu-
lösen. Die Sonderposten werden in nachfolgend beschriebene Kategorien aufgeteilt: 
 
 
2.1  Sonderposten für Zuwendungen  

Die Sonderposten sind für Zuwendungen zu bilden, die im Rahmen einer Zweckbin-
dung bewilligt bzw. gezahlt wurden und nicht frei verwendet werden dürfen. Dabei ist 
der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck zu beachten. Zuwen-
dungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu 
passivieren hat.  

31.12.2024  30.248.579,05 € 
31.12.2023  28.273.775,01 €  
 
Sonderposten Zuwendungen  31.12.2024 
aus Landeszuweisungen 28.596.187,03 € 
von Zweckverbänden      668.859,06 € 
vom sonstigen öffentlichen Bereich         7.508,07 € 
übrige Bereiche    976.024,89 € 

 
Im Berichtsjahr ergeben sich Zugänge aus Landeszuweisungen zu T€ 4.410 und von 
übrigen Bereichen zu T€ 49. 

Zugänge aus Landeszuweisungen Verwendung u.a. 31.12.2024 
Investitions- /Feuerschutzpauschale  1.208 T€ 
InnenstadtHandlungskonzept (InHk) Alter Markt     607 T€ 
Digitalpakt Schulen verschiedenes      22 T€ 
Städtebauförderung Haaner Bachtal 2.347 T€ 
Belastungsausgleich G9 Gymnasium    203 T€ 
E-Mobilität ID Buzz     23 T€ 

 
Die Zugänge zu sonstigen Zuweisungen betreffen verschiedene Spenden (Klima-
baum, Ritterburg Haaner Bachtal u.a.). 
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Die Zugänge wurden einzelnen Vermögensgegenständen entsprechend den gesetzli-
chen Grundlagen nach der Zweckbestimmung zugeordnet und entsprechend deren 
Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. 

Aus den Sonderposten für Zuwendungen ergeben sich im Berichtsjahr T€ 2.485 er-
tragswirksame Auflösungen. 
 
 
2.2  Sonderposten für Beiträge 

Grundsätzlich gilt das gleiche Ansatzverfahren wie bei den Sonderposten für Zuwen-
dungen. Jedoch wird nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtin-
vestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund be-
stimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt. Die Beiträge werden dann per Bescheid ge-
genüber den einzelnen Beitragspflichtigen erhoben.  

Die Ermittlung der Sonderposten für im erschließungsbeitragsrechtlichen Sinne abge-
schlossener Straßenbaumaßnahmen erfolgte pauschal in Höhe von 90 % des Zeitwer-
tes der betreffenden Erschließungsanlage sofern keine individuelle KAG-Maßnahme 
vorlag.  

Im Abwasserbereich sind Kanalanschlussbeiträge und sonstige fremdfinanzierte An-
teile von Baumaßnahmen mittels der vereinfachten Wertermittlung ermittelt worden. 

31.12.2024  20.709.719,02 € 
31.12.2023  20.205.419,28 € 

Sonderposten Beiträge  31.12.2024 
Abwasseranlagen        2.523.210,21 € 
Straßenbaumaßnahmen      18.181.985,14 € 
Sonstige               4.523,67 € 

 
Zugänge ergeben sich im Berichtsjahr aus Beiträgen für fertiggestellte Straßenbau-
maßnahmen im Technologiepark (T€ 1.411) sowie aus Kanalanschlussbeiträgen (T€ 
45). Die ertragswirksamen Auflösungen betragen T€ 952. 
 
 
2.3  Sonderposten für den Gebührenausgleich 

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind in Sonderposten für 
den Gebührenausgleich einzustellen. Sie werden zur Entlastung des Gebührenhaus-
haltes und damit der Gebührenzahler verwendet. Es handelt sich hierbei nur um eine 
abstrakte Verpflichtung gegenüber „allen zukünftigen Gebührenzahlern“ und um keine 
konkrete Ausgleichsverpflichtung gegenüber einzelnen Gebührenzahlern. 

31.12.2024  1.104.923,65 € 
31.12.2023  1.475.871,42 € 
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Gebührenhaushalte 31.12.2024 
Straßenreinigung   89.518,29 € 
Winterdienst            0,00 € 
Abwasserbeseitigung          369.188,19 € 
Grundstücksentwässerungsanlagen   18.208,88 € 
Abfallbeseitigung 194.374,57 € 
Markt / Kirmes            0,00 € 
Rettungsdienst 343.790,79 € 
Friedhof   89.842,93 € 

 

 
2.4 Sonstige Sonderposten 

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle weiteren Sachverhalte, die eine 
Sonderpostenbildung erforderlich machen.  

U.a. stellt er einen Ausgleichsposten für alle Sachverhalte dar, die sich auf unentgelt-
liche Zugänge des Anlagevermögens beziehen. Dazu gehören z.B. Vermögensüber-
tragungen aus u.a. Straßenübergaben oder aber Zuwendungen in Form von Schen-
kungen von u.a. Schulfördervereinen zu verschiedenen Sachanlagen wie z.B. Spiel-
geräten oder IT-Ausstattung. Diese Sonderposten werden entsprechend der Laufzeit 
des zugewendeten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. 

31.12.2024  2.057.939,88 € 
31.12.2023  2.085.091,13 €  

Die sonstigen Sonderposten betreffen v.a. die Übergabe der Ortsdurchfahrt Gruiten 
durch den Kreis (T€ 2.022) sowie Schenkungen von Fahrzeugen, Spielgeräten u.a. 
(T€ 31). 

T€ 5 sind aus der Kapitaleinlage der Stiftung „Haan-Eu“ dauerhaft vorzuhalten. 

Aus den sonstigen Sonderposten ergeben sich im Berichtsjahr ertragswirksame Auf-
lösungen von T€ 31. 
 
 
3.  Rückstellungen 

Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, deren Höhe und / oder Fälligkeit während 
der Bilanzerstellung noch ungewiss sind. 
 

3.1  Pensionsrückstellungen 

Die Pensionsrückstellungen bilden die Verpflichtungen zur Leistung zukünftig wahr-
scheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (ins-
besondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle 
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Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihren 
im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten als Rückstellung anzusetzen. Alle entstan-
denen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und Hinter-
bliebenen sind in der Bilanz darzustellen. 

Die Verpflichtungen sind gutachtlich durch die Heubeck AG von den Rheinischen Ver-
sorgungskassen, Köln, ermittelt worden. 
 
Die Rückstellungen betragen: 

31.12.2024  50.543.329,00 €  
31.12.2023  47.166.487,00 €  

Art 31.12.2023 Zuführung Auf./Verbr. 31.12.2024 
Pensionen 36.663.767 € 3.300.233 € 387.836 € 39.576.164 € 
Beihilfe 10.502.720 €   526.885 €     62.440 € 10.967.165 € 

 

Die Erhöhung der Rückstellungen begründet sich aus den Erhöhungen der normalen 
altersbezogenen Anpassung, der Zuführung bei Eintritt neuer Beamter, gemindert um 
Auflösungen, die sich bei Tod von Versicherten und Anpassung zur Witwen-/Witwer-
rente sowie dem Ausscheiden von Beamten ergeben.  

Zudem führt die Änderung durch das Pflegestärkungsgesetz sowie die Anpassung an 
neue Wahrscheinlichkeitstafeln zu höheren Teilwerten v.a. in der Beihilferückstellung. 
 
 
3.2   Rückstellungen für Deponien und Altlasten 

Diese Rückstellungen stellen zukünftigen Verpflichtungen zur Rekultivierung und 
Nachsorge der Deponien dar, zu denen die Stadt aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
verpflichtet ist.  

31.12.2024       0,00 € 
31.12.2023      0,00 €  
 
 
3.3  Instandhaltungsrückstellungen 

Unterlassene Instandhaltungen sind als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nach-
holung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung 
als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr 
erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die 
vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. 
 
31.12.2024            878.594,06 €  
31.12.2023            879.390,35 €  
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Instandhaltungsrückstellungen bestehen für: 

Maßnahme          31.12.2024 
Rathaus – Heizung   25.019,65 € 
GS Unterhaan - Verwaltungstrakt   76.088,00 € 
Gesamtschule -Treppenhauskuppeln   92.486,41 € 
Gesamtschule - Umkleidekabinen   35.000,00 € 
Gesamtschule - Lüftungsanlage   35.000,00 € 
Gymnasium Sporthalle - Messtechnik   85.000,00 € 
Sportheim Hochdahler Straße   80.000,00 € 
Pumpwerk Elberfelder Str. 132.000,00 € 
RRB Diekermühle 318.000,00 € 

 
Standort 31.12.2023 Zuführung Auf./Verbr. 31.12.2024 
Rathaus 336.903,94 €  311.884,29 €   25.019,65 € 
Gesamtschule   92.486,41 €   70.000,00 €      162.486,41 € 
Sportplatz    80.000,00 €    80.000,00 € 
GS Unterhaan     76.088,00 €    76.088,00 € 
Gymnasium    85.000,00 €    85.000,00 € 
Pumpwerk  132.000,00 €   132.000,00 € 
RRB  318.000,00 €   318.000,00 € 

 
 
 
3.4  Sonstige Rückstellungen 

Hier werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst.  

31.12.2024  5.698.097,86 € 
31.12.2023  5.283.760,64 € 
  
Sonstige Rückstellungen für 31.12.2024 
Nicht beanspruchter Urlaub     642.522,11 € 
Mehrarbeit     501.386,63 € 
Altersteilzeitverpflichtungen 1.181.036,47 € 
Versorgungslasten nach §107b BeamtVG    209.433,00 € 
Versorgungslastenteilung als abgebender Dienstherr      26.815,86 € 
Andere sonstige 3.136.903,79 € 

 
Änderungen bei der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen ergeben sich aus 16 
aktiven Verträgen, 3 davon sind 2024 ausgelaufen. Der Rückstellung zugeführt wurden 
T€ 189 während der Arbeitsphase, verbraucht T€ 417 während der Freizeitphase. 
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andere sonstige Rückstellungen  31.12.2024 
Ansprüche stationärer Hilfen nach Zuständigkeitswechsel 676.329,46 € 
Rückzahlungsverpflichtungen nach FlüAG 643.500,00 € 
Versorgungslastenteilung als aufnehmender Dienstherr 316.797,29 € 
Ausstehende Abrechnungen nach KiBitz  337.600,00 € 
Fehlende Abrechnung für Krankenhilfe gem. AsylbLG 300.792,02 € 
Defizitabdeckungen Kindertageseinrichtungen und OGS 300.000,00 € 
Mängelbeseitigung Sicherheitstechnik Landesfinanzschule 286.112,09 € 
Ausstehende Prüfungen (GPA und Gesamtabschluss)   80.000,00 € 
Andere  195.772,93 € 

 

Im Berichtsjahr wurden zu den anderen sonstigen Rückstellungen im Wesentlichen T€ 
317 für die Versorgungslastenteilung als aufnehmender Dienstherr (hier liegt noch 
keine Berechnung der RVK vor), T€ 83 für die ausstehende Abrechnung von verschie-
denen KiBitz-Leistungen, T€ 200 für fehlende Abrechnungen der Krankenhilfe nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz, T€ 120 für Rückzahlungsverpflichtungen nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie T€ 358 für Kostenerstattungen an Träger sta-
tionärer Hilfen nach Kostenträgerwechsel zugeführt. 

Verbraucht wurden u.a. Rückstellungen zu T€ 249 für fehlende Krankenhilfeabrech-
nungen nach dem AsylbLG, zu T€ 205 Erstattungsansprüche zu Zuständigkeitswech-
seln bei stationären Hilfen, zu T€ 64 Rückzahlungen nach FlüAG sowie zu T€ 115 
Rückforderung von KiBitz-Leistungen. 

Nicht in Anspruch bzw. nicht in Gänze in Anspruch genommene Rückstellungen aus 
u.a. Kostenerstattungen für stationäre Hilfen sowie geminderten Rückforderungen 
nach dem KiBitz führen zu Auflösungen in Höhe von T€ 80. 
 
 
4. Verbindlichkeiten  

Als Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der 
Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Dazu zählen Anleihen, Rück-
zahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen sowie Zah-
lungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen. Sie sind mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag angesetzt.  
 
 
4.1  Anleihen 

Anleihe ist der Oberbegriff für alle Formen von mittel- und langfristigem Fremdkapital.  

31.12.2024      0,00 € 
31.12.2023      0,00 €  
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4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen von einem Dritten zur Ver-
fügung gestellten Gelder mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Ver-
zinsung zurückzuzahlen.  

31.12.2024  61.460.848,82 €   
31.12.2023  58.602.943,56 €  
 
Die Tilgung erfolgt planvoll. 
 
 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 

31.12.2024      0,00 € 
31.12.2023      0,00 €  
 
 
4.2.2 von Beteiligungen 

31.12.2024      0,00 € 
31.12.2023      0,00 €  
 
 
4.2.3 von Sondervermögen 

31.12.2024      0,00 € 
31.12.2023      0,00 €  
 
 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 

31.12.2024      0,00 € 
31.12.2023      0,00 €  
 
 
4.2.5 von Kreditinstituten 

Grundlagen für die Wertermittlung sind die Saldenbestätigungen zum Bilanzstichtag. 

31.12.2024  61.460.848,82 € 
31.12.2023  58.602.943,56 €  

Im Berichtsjahr wurden zwei Kredite mit einem Volumen von 5,6 Mio. € bei Kreditinsti-
tuten aufgenommen. Die Tilgungen belaufen sich auf 2,74 Mio. €. 
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4.3  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

31.12.2024  13.904.892,00 € 
31.12.2023    5.970.192,05 €  
 
Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2024 
Liquiditätskredite – originär 13.000.000,00 € 
„Gute Schule 2020“      904.892,00 € 

 

Kredit 31.12.2023 Aufnahme Tilgung 31.12.2024 
Liquiditätskredit   5.000.000 € 35.000.000 € 27.000.000 € 13.000.000 € 

 
Zur unterjährigen Liquiditätssicherung mussten Kredite mit einem Volumen von 35 
Mio. € aufgenommen werden. Bis Jahresende wurden 27 Mio. € getilgt. Die Verbind-
lichkeiten aus Liquiditätskrediten sind zum 31.12.2024 auf 13 Mio.€ angewachsen. 

2016 wurde das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 
2020) über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Moderni-
sierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW (Schuldendienst-
hilfegesetz NRW) für die Jahre 2017 bis 2020 beschlossen. Danach werden den Kom-
munen als Schuldendiensthilfe die vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleis-
tungen der Kredite durch das Land gewährt.  

Der Stadt Haan standen für die Jahre 2017-2020 Kredite in Höhe von gesamt T€ 1.218 
zur Verfügung, die vollumfänglich bei der NRW Bank abgerufen wurden. Die vollstän-
dig durch das Land NRW übernommene Tilgung beträgt im Berichtsjahr T€ 64. 
 
 
4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen 

Hierunter fallen kreditähnliche Geschäfte, wie z. B. PPP-Verträge im Zusammenhang 
mit der Finanzierung. 

31.12.2024  11.883.511,52 € 
31.12.2023  12.723.394,43 €  

Als Verbindlichkeiten sind folgende PPP- Vereinbarungen zur Finanzierung erfasst:  
- Grundschule Mittelhaan mit Musikschule, Mensa Schulzentrum, Gymnasium 
- Feuerwache Nordstraße 

Im Berichtsjahr wurden die Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen zu T€ 840 getilgt. 
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4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von 
vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum 
Bilanzstichtag noch aussteht. 

31.12.2024   3.397.178,59 € 
31.12.2023   2.335.391,51 €  
 
 
4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

Hier werden u.a. Verbindlichkeiten aus der Weitergabe von erhaltenen Zuwendungen 
sowie noch zu leistende Transferzahlungen bilanziert, deren Zahlungen erst nach dem 
Bilanzstichtag erfolgen.  

31.12.2024     768.515,64 € 
31.12.2023  1.114.088,36 €  
 
 
4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle 
sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und antizipative Rechnungsabgrenzun-
gen ausgewiesen werden. 

31.12.2024  2.826.895,42 € 
31.12.2023  3.015.889,01 €  

Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2024 
Ausgleichsverpflichtung VHS  768.224,56 € 
Treuhandvermögen, zweckgebundene Zuschüsse 524.705,86 € 
Sozialversicherungsträger, Finanzamt u.a. 294.922,21 € 
Zinsabgrenzungen 127.824,92 € 
Durchlaufende Einzahlungen, Verwahr u.a. 115.088,30 € 
Abgegrenzte Leistungen nach 2025 884.121,19 € 
Zinsen Liquiditätskredite – Anteile 2024  54.544,84 € 
Stiftung Haan Eu – Spendenverwendung   46.210,69 € 
Nicht verwendete Spenden 2024     9.536,50 € 
Sonstige    1.715,75 € 

 
Da die VHS zum Ausgleich einer Unterbilanz Forderungen gegenüber Hilden und 
Haan bilanziert hat, ist entsprechend des Haaner Anteils eine sonstige Verbindlichkeit 
anzusetzen. Der Anteil der Ausgleichsverpflichtung beträgt für die Stadt Haan T€ 768. 
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Ein Gegenposten für Treuhandvermögen (Schulgirokonten und Sicherheitseinbehalte) 
sowie zweckgebundene Zuschüsse (sozialer Wohnungsbau) ist in Höhe von T€ 525 
gebildet.  

Verbindlichkeiten aus der Versorgungslastenteilung als abgebender Dienstherr beste-
hen und Verbindlichkeiten gegenüber den RVK bestehen insgesamt zu T€ 11. Gem. § 
31 Abs.3 RVK-Satzung fließen aus der Versorgungslastenteilung als aufnehmender 
Dienstherr 30% der erhaltenen Abfindungen der Umlagegemeinschaft zu. Hieraus be-
stehen Verbindlichkeiten gegenüber den RVK.  

Abgrenzungen bestehen v.a. aus Lieferungen und Leistungen, die 2024 zu Aufwand 
führen, aber erst 2025 abgerechnet wurden/werden. 
 
 
4.8  Erhaltene Anzahlungen 

Auf Basis des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab 2013 erhaltene Anzah-
lungen bilanziell separat ausgewiesen.  

31.12.2024  14.309.371,41 € 
31.12.2023  11.831.253,34 € 

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um  

erhaltene Anzahlungen für 31.12.2024 
Geförderter Breitbandausbau   11.445.464,58 € 
Vom Land NRW noch nicht abgerechnete Anzahlungen für 
Grunderwerb Kreuzungsausbau „Polnische Mütze“  

1.480.051,58 € 

Erschließungsbeiträge Straßenbau, v.a. Technopark    435.015,88 € 
Investitionspauschale 2024 – Verwendung 2025    406.305,49 € 
Landeszuschuss für Dauerkleingärten    216.000,00 € 
Landeszuschuss Ausbau Autobahnanschluss Haan Ost    170.000,00 € 
Energiesparmanagement     45.664,04 € 
Landeszuschuss Schulwegplanung      37.333,25 € 
Zuschuss VRR für Ausbau barrierefreie Bushaltestellen      35.452,97 € 
Sonstige      38.083,62 € 

 
Der bereits seit längerem fertiggestellte Kreuzungsausbau „Polnische Mütze“ wurde 
seitens des Landes NRW noch nicht endabgerechnet. Für den von der Stadt Haan 
verauslagte Grunderwerb hat das Land NRW Anzahlungen in o.g. Höhe geleistet. 
 
Den anderen erhaltenen Anzahlungen stehen noch nicht fertig gestellte Anlagegüter 
gegenüber.  
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5.  Passive Rechnungsabgrenzung 

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvor-
fälle, die im Berichtsjahr zu Einzahlungen geführt haben, aber erst in den folgenden 
Haushaltsjahren einen Ertrag darstellen.  

31.12.2024  3.389.348,98 € 
31.12.2023  2.543.560,57 €  

Friedhofsgebühren, die zukünftige Perioden betreffen, sind zu T€ 1.717 abgegrenzt. 

Die Abgrenzung für investive Zuwendungen vom Land aus U3/U6 Maßnahmen mit der 
Gegenleistungsverpflichtung, die Zweckbindungsfrist von 20, 10 und 5 Jahren einzu-
halten, beträgt T€ 952.  
 
In Höhe von T€ 720 sind sonstige Zahlungen, die Leistungen des Folgejahres betref-
fen, eingegangen. 
 
 
 
Sonstige Angaben       
 
Die Stadt Haan ist keine Zinsderivatgeschäfte eingegangen und legt keine liquiden 
Mittel bei Banken außer der Stadtsparkasse Haan bzw. der Commerzbank an.   

Verpflichtungen aus Mietverträgen bestehen für Kopierer in geringem Umfang. 

Bei den Gebührenhaushalten ergeben sich folgende Unterdeckungen: 

Gebührenhaushalt 2021 2022 2023 
Abfall   79.538,01 €  
Straßenreinigung    
Winterdienst    
Abwasser – Schmutzwasser  25.224,59 € 230.272,03 €  
Grundstücksentwässerung    
Friedhof – Nutzungsrechte    
Friedhof – Bestattungen    
Friedhof – Trauerhalle     
Friedhof – Sternenkinderfeld     2.188,97 € 4.304,61 € 
Rettungsdienst – RTW  815.930,55 €  
Rettungsdienst – KTW 578.330,26 €   
Wochenmarkt   15.803.93 €        494,59 € 2.970,81 € 
Kirmes    39.362,41 € 3.541,25 € 

    
Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag für Bürgschaften zur Besicherung 
von Krediten der Stadtwerke Haan GmbH in Höhe von 38.288,58 €.  
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Zukünftige Verpflichtungen ergeben sich aus drei Leasingverträgen für Fahrzeuge, die 
eine Laufzeit von Oktober 2020 bis Oktober 2025 haben. Hieraus ergeben sich finan-
zielle Verpflichtungen für die Folgejahre in Höhe von 6.044,85 €.  

Der Stadt Haan liegt ein gültiger Gleichstellungsplan für 2024 – 2029 gem. § 5 des 
Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW vor. 
 
Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 sowie Abs. 4 KomHVO werden im beigefügten Be-
teiligungsbericht dargestellt. 
 
 

Ergebnisrechnung 
 
Im Folgenden werden die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.  
 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 

2024  72.287.400,85 € 
2023  67.221.230,75 € 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 2024 
Gewerbesteuer 36.341 T€ 
Gemeindeanteil Einkommensteuer 22.214 T€ 
Grundsteuern   7.685 T€ 
Gemeindeanteil Umsatzsteuer   3.246 T€ 
Familienleistungsausgleich   2.169 T€ 
Vergnügungssteuer      306 T€ 
Hundesteuer      288 T€ 
Kompensationsvereinfachungsgesetz                38 T€ 

 
 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

2024  18.560.467,63 € 
2023  18.164.748,80 € 
 
Zuwendungen  2023 
Vom Bund      112 T€ 
Vom Land 15.815 T€ 
Von Gemeinden      105 T€ 
Vom öffentlichen Bereich          0 T€ 
Von übrigen Bereichen         12 T€ 
Auflösung Sonderposten   2.516 T€ 
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Vom Bund flossen T€ 54 für das integrierte Klimaschutzkonzept, u. a. für die Finanzie-
rung der Personalkosten der Klimaschutzbeauftragten zu. Lohnkostenzuschüsse von 
der Bundesagentur für Arbeit wurden zu T€ 56 realisiert. 
 
Die Zuwendungen vom Land und allgemeinen Umlagen betreffen v.a. die Betreuung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege zu T€ 9.720. Weitere T€ 
853 sind für die Beitragsfreiheit im 3. Kindergartenjahr eingenommen worden. An Lan-
desmitteln für die Betreuung in den Offenen Ganztagsschulen wurden T€ 1.428 bereit-
gestellt. Weitere Zuflüsse in Höhe von T€ 286 ergeben sich im Schulbereich u.a. aus 
den Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ / „Inklusionspauschale“ sowie von T€ 
1.784 im Asylbereich gem. FlüAG. An Zuschüssen für die Kinder- und Jugendarbeit 
v.a. aus dem Belastungsausgleich nach Landeskinderschutzgesetz flossen im Be-
richtsjahr T€ 338 zu. Aus der Landeszuweisung Digitalpakt Schulen wurde u. a. ein 
Personalkostenzuschuss von T€ 18 gewährt.  Für die Projektförderung der Sozialpla-
nung gingen der Sozialen Verwaltung T€ 23 zu, weitere T€ 13 wurden aus dem Pro-
gramm „Frühe Hilfen“ gewährt. Die Digitalisierung der Bauleitplanung ist mit T€ 12 ge-
fördert. Sonstige Zuwendungen erfolgten zu T€ 19. 
 
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist zu T€ 203 zugeflossen, die Klima- und 
Forstpauschale zu T€ 8. Die konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale 
beträgt T€ 1.110. 
 
Der Kreis Mettmann leistete Zuwendungen in Höhe von T€ 70 für die Schulsozialarbeit. 
Für verschiedene Projektförderungen und die Pflegewohnberatung sind T€ 35 zuge-
flossen. 
 
Die Zuwendungen übriger Bereiche betreffen v.a. erhaltene Spenden (Kultur, Jugend-
arbeit, Stadtbücherei). 
 
Die Auflösung der für investive Zuwendungen gebildeten Sonderposten erfolgt mit 
T€ 2.516 periodengerecht und ergebniswirksam.   
 
 
3. Sonstige Transfererträge 

2024     654.863,21 € 
2022     640.515,92 €  
 
Die Transfererträge sind bestimmt für die Förderung der seniorengerechten Quartier-
sentwicklung (T€ 9), als durchlaufender Posten aus Kostenersatz Sozialhilfe zur Wei-
terleitung an den Kreis (T€ 176), Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Asyl-
bewerberleistungsgesetz (T€ 36), Kostenbeiträge für die Kindertagespflege (T€ 174), 
Kostenbeiträge für stationäre Hilfen (T€ 153) sowie für Unterhaltsansprüche gegen 
Unterhaltsverpflichtete aber auch -berechtigte (T€ 106). 
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4. Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 

2024  16.746.779,09 € 
2023  15.037.204,37 € 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2024 
Verwaltungsgebühren     628 T€ 
Nutzungsentgelte  1.047 T€ 
Elternbeiträge  2.206 T€ 
Nutzungsgebühr Infrastruktur  5.278 T€ 
Gebühr öffentliche Dienstleistungen      5.582 T€ 
Standgelder     253 T€ 
Auflösung Sonderposten Beiträge     952 T€ 
Auflösung Sonderposten Gebühren              800 T€ 

 
Die Verwaltungsgebühren wurden v.a. durch den Bürgerservice zu T€ 281, die Bau-
aufsicht zu T€ 73, das Personenstandswesen zu T€ 48, das Grundstücksmanagement 
zu T€ 12, für den vorbeugenden Brandschutz zu T€ 14, das Gewerbewesen zu T€ 19, 
für allgemeine Ordnungsangelegenheiten zu T€ 9, für Verkehrsangelegenheiten zu T€ 
54 sowie für Genehmigung der unteren Straßenbehörde zu T€ 98 erhoben.  
 
Nutzungsentgelte fallen v.a. für die städtischen Unterkünfte zu T€ 1.027, für die Trau-
erhalle am Waldfriedhof zu T€ 17 sowie für die Nutzung des City-WCs zu T€ 2 an. 
 
Elternbeiträge wurden v.a. für Kindertageseinrichtungen zu T€ 1.124 und für die Of-
fene Ganztagsschule zu T€ 1.082 erhoben.  
 
Die Nutzung der städtischen Infrastruktur betrifft im Wesentlichen zu T€ 4.806 die Ent-
wässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Parkgebühren sind zu T€ 354 erwirt-
schaftet worden. Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofes betragen T€ 117.  
 
Die Gebühren für öffentliche Dienstleistungen betreffen v.a. Rettungs- und Kranken-
transporte zu T€ 2.263, die Abfallbeseitigung zu T€ 2.801, Straßenreinigung und Win-
terdienst zu T€ 394 sowie Beisetzungen auf dem Waldfriedhof zu T€ 59. Für Einsätze 
der Feuerwehr fallen Gebühren von T€ 48 an, für Büchereientgelte T€ 17.  
 
Standgelder wurden für die Kirmes zu T€ 207 und für den Markt zu T€ 47 erhoben. 
 
Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen erfolgt periodengerecht und ergebnis-
wirksam zu T€ 952 für Straßenanlieger- bzw. Kanalanschlussbeiträge.  
 
Der Auflösungsertrag für Sonderposten der Gebührenhaushalte beträgt T€ 800 davon 
T€ 529 für den Gebührenhaushalt Abwasser und Grundstücksentwässerung, T€ 198 
für den Rettungsdienst sowie T€ 11 für den Winterdienst. Die Sonderposten für den 
Gebührenhaushalt Friedhof wurde zu T€ 62 aufgelöst. 
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5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 

2024  246.235,49 €  
2023  196.590,18 € 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte ergeben sich v.a. aus der Vermietung von Grund-
stücken, Wohn- und Geschäftsräumen sowie sonstigen Vermietungen (T€ 67) und aus 
Pachten und Erbbaurechten (T€ 72).  
 
Teilnehmerentgelte zu Veranstaltungen konnten im Berichtsjahr zu T€ 35 realisiert 
werden. An Erträge aus Werbeflächen und Verkaufserlösen (Merchandise) wurden 
T€ 72 eingenommen. 
 
 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

2024  5.186.481,81 € 
2023  3.882.684,36 € 
 
Kostenerstattungen 2024 
Vom Bund      46 T€ 
Vom Land 1.950 T€ 
Von Gemeinden 1.016 T€ 
Von Zweckverbänden      86 T€ 
Vom sonstigen öffentlichen Bereich     1.361 T€ 
Von privaten Unternehmen    150 T€ 
Von übrigen Bereichen    577 T€ 

 
Der Bund hat Erstattungen in Höhe von T€ 8 für Bundesfreiwilligendienste geleistet 
sowie T€ 38 für die Wahlkosten der Europawahl 2024. 
 
Die Erstattungen vom Land betreffen zu T€ 547 Unterhaltsvorschussleistungen und zu 
T€ 1.356 Leistungen für unbegleitete minderjähriger Flüchtlinge. An Integrationspau-
schalen flossen T€ 38 zu. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Beset-
zungskontrollen der Wohnungsangelegenheiten betragen T€ 4. Für die Kriegsgräber-
pflege wurden T€ 3 geleistet.  
 
Erstattungen von Gemeinden erfolgten v.a. zu T€ 373 für den Interkommunalen Aus-
gleich von gebietsfremden Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen, sowie zu 
T€ 617 von Gemeinden für ambulante und stationäre Hilfen. Der Anteil des Kreises 
Mettmann zu Einbürgerungen beträgt T€ 12 sowie für die Verkehrserhebung im Stadt-
gebiet T€ 6. Die Erstattung anderer Jugendämter am Unterhaltsvorschuss beträgt T€ 
6.  
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Die Erstattung von Zweckverbänden betrifft v.a. den Betrieb der Regenüberlaufbecken 
zu T€ 72. Als Entschädigung für Hausmeistertätigkeiten und Datenschutzbegleitung 
leistet der VHS-Zweckverband T€ 14. 
 
Vor allem vom Jobcenter wurden für den Asylbereich (anerkannte Flüchtlinge, insbes. 
aus der Ukraine) T€ 206 erstattet. Im Berichtsjahr sind Erträge aus Erstattungsansprü-
chen nach der Versorgungslastenteilung sowohl als aufnehmender als auch abgeben-
der Dienstherr in Höhe von T€ 1.155 entstanden. 
 
Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ergeben sich v.a. zu 
T€ 131 von verschiedenen Krankenkassen für Mutterschaftsleistungen bzw. Beschäf-
tigungsverboten und zu T€ 436 aus der Erstattung von Essensgeldern OGS/Kinderta-
gesstätten. Die Erstattung für Sonderreinigungskosten der Sporthalle Adlerstraße be-
läuft sich auf T€ 47 (einschließlich Nachberechnung für 2023). Anteilige Mieten ein-
schließlich Nebenkosten wurden zu T€ 25 erstattet.  
 
Die sonstigen Erstattungen verteilt über verschiedenen Leistungen und Erstattenden 
betragen T€ 92. 
 
 
7. Sonstige ordentliche Erträge 

2024  4.510.247,00 € 
2023  8.177.802,36 € 
 
Die Erträge stammen aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser zu T€ 
1.310.  Gewerbegrundstücke wurden im Berichtsjahr im Gebiet „Landstraße“ sowie im 
Technologiepark erfolgswirksam zu T€ 1.466 veräußert. Die Verkäufe von sonstigem 
Anlagevermögen (Grundstücksflächen, Fahrzeuge, Anbauteile u.a.) belaufen sich auf 
T€ 335. Hierin ist auch die Übertragung des RÜBs Höfgen an den BRW enthalten.  
 
Die Erträge aus den Abgängen des Anlagevermögens wurden entsprechend gegen 
das Eigenkapital verrechnet.  
 
Säumniszuschläge (T€ 335), Bußgelder (T€ 308, davon ruhender Verkehr T€ 278) und 
Erträge aus fremden Amtshilfeersuchen führen zu Erträgen von T€ 647.  
 
Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen im Berichtszeitraum T€ 198. Sie betreffen 
v.a. Erstattungsansprüche für periodenfremde Leistungen im Bereich der Kindertages-
einrichtungen (T€ 92), Erstattungen für Leistungen der Vorjahre (T€ 74), sonstigen 
Ordnungsangelegenheiten (T€ 22) sowie Ersatz für Raumleuchten der Feuerwehr (T€ 
10). 
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Der passive Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Landeszuweisungen für den 
U3/U6-Ausbau ist über die Zweckbindungsfrist aufzulösen. Die Auflösung erfolgte 
planvoll zu T€ 104. 
 
Versetzungen von Beamten führten zur Auflösung der Pensions- und Beihilferückstel-
lungen in Höhe von T€ 305. Die Auflösung anderer nicht verbrauchter Rückstellungen 
führte zu einem Ertrag von T€ 210. Hierin sind v. a. die Auflösung nicht in Gänze in 
Anspruch genommener Instandhaltungsrückstellungen sowie verringerte Rückzah-
lungsanforderungen des Landes aus KiBitz-Leistungen enthalten. In Höhe von T€ 103 
wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen v.a. aufgrund von Zahlungen zu ein-
zelwertberichtigten Forderungen aus Vorjahren aufgelöst. Erträge aus abgeschriebe-
nen Forderungen sowie die ertragswirksame Zuführung zu Forderungen nach § 107b 
Beamtenversorgungsgesetz belaufen sich auf T€ 100. Rückzahlungen für Vorjahre 
wurden zu 36 T€ geleistet.  
 
Schadenersatze führen darüber hinaus zu Erträgen von T€ 27. 
 
 
8. Aktivierte Eigenleistungen 

2024      317.836,74 € 
2023      293.797,75 € 
 
Aktivierte Eigenleistungen 2024 
Hochbau 207 T€ 
Tiefbau   47 T€ 
Landschaftsbau    64 T€ 

 
 
9. Bestandsveränderungen 

2024   0,00 €  
2023   0,00 €   
 
 
10. Ordentliche Erträge 

2024  118.510.311,82 € 
2023  113.614.574,49 € 
 
 
11. Personalaufwendungen 

2024    31.659.211,67 € 
2023    28.223.079,01 € 
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Personalaufwendungen  2024 
Liquiditätswirksam Beamtenbezüge, Vergütung Tarifliche 28.202 T€ 
Nicht liquiditätswirksam Rückstellungen   3.457 T€ 

 
Die liquiditätswirksamen Personalaufwendungen setzen sich aus den Vergütungen / 
Bezügen der tariflich Beschäftigten und der Beamten/innen, dem städtischen Anteil 
der Sozialversicherungsbeiträge sowie den Beiträgen zur Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigter zusammen.  
 
Die nicht liquiditätswirksamen Personalaufwendungen umfassen die (i.d.R.) Zuführun-
gen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten sowie ergeb-
niswirksame Zuführungen und Verbräuche zu Rückstellungen für Urlaub / Mehrarbeit, 
Altersteilzeit sowie weiteren Personalrückstellungen. Die Zuführungen und Verbräu-
che der Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus dem Heubeck Gutach-
ten zum 31.12. des Berichtsjahres. 
 
Zuführung/Verbrauch von Personalrückstellungen 2024 
Pensionen 3.060 T€ 
Beihilfen    527 T€ 
Altersteilzeit   -228 T€ 
Mehrarbeit     120 T€ 
Urlaub     100 T€ 
Erstattungsverpflichtung § 107b BeamVG       19 T€ 
Inflationsausgleichsprämie    -140 T€ 

 
In der Altersteilzeitrückstellung ergeben sich Zuführungen aus der Arbeitsphase zu T€ 
189 und Verbräuche für die sich in der Freizeitphase befindlichen Mitarbeitenden zu 
T€ 417. 
 
Die Inflationsausgleichsprämie für die Beamten wurde 2024 beglichen, die sonstige 
Verbindlichkeit entsprechend aufgelöst. 
 
An Haushaltsermächtigungen werden T€ 3 ins Jahr 2025 übertragen. 
 
Die Stadt Haan beschäftigt durchschnittlich 87 Beamte einschließlich Anwärter und 
413 Beschäftigte einschließlich Auszubildende.     
 
 
12. Versorgungsaufwendungen 

2024  3.452.490,56 € 
2023  2.506.818,63 € 
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Hier handelt sich um Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte/Beamtinnen, um Bei-
hilfen an Versorgungsempfänger sowie die indirekte Inanspruchnahme der Pensions- 
und Beihilferückstellung. 
 
Die liquiditätswirksamen Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beihilfen für Versor-
gungsempfänger belaufen sich auf T€ 2.869. Die nicht-liquiditätswirksamen Versor-
gungsaufwendungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre sowie 
der Versorgungsaufwand aus der Versorgungslastenteilung als v.a. aufnehmender 
Dienstherr betragen T€ 583.  
 
Zuführung/Verbrauch von Personalrückstellungen 2024 
Pensionen    142 T€ 
Beihilfen    -48 T€ 
Versorgungsaufwand Versorgungslastenteilung   489 T€ 

 
Nicht liquiditätswirksam sind gemäß der Versorgungslastenteilung 30% der erhaltenen 
Abfindungen für die Umlagezuführung zur Versorgungskasse. 100% der als aufneh-
mender Dienstherr erhaltenen Abfindungen sind als Kostenerstattung auszuweisen. 
70% davon stehen der Kommune zu, 30% sind der Umlagegemeinschaft zuzuführen 
und stellen Versorgungsaufwand dar. Als abgebender Dienstherr sind 100% der Er-
stattungsverpflichtung als Versorgungsaufwand auszuweisen. 
 
 
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

2024  19.574.092,29 € 
2023  17.496.372,85 € 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:  
Aufwand Sach- und Dienstleistungen 2024 
Unterhaltungsaufwand Grundstücke / Gebäude 4.763 T€ 
Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude 4.567 T€ 
Unterhaltung / Bewirtschaftung der Fahrzeuge    660 T€ 
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen    180 T€ 
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung    605 T€  
Lernmittel nach SchulG    108 T€ 
Erstattungen 1.708 T€ 
Sachleistungen    814 T€ 
Dienstleistungen  6.169 T€ 

 
Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und Gebäude in Höhe von T€ 4.763 betrifft 
v.a. Grün- und Wasserflächen (T€ 48), Sport- und Spielplätze (T€ 77), Waldflächen 
(T€ 94), Gebäude (T€ 3.643) und Infrastruktur (T€ 901). 
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Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen beläuft sich auf T€ 4.567 
davon für Strom T€ 1.263, Gas T€ 1.221 und Wasser T€ 87. Für Gebäudereinigungen 
fallen T€ 1.295, Versicherungen T€ 280 sowie sonstige Hausgebühren T€ 421 an.  
 
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Fuhrparks fallen im Be-
richtsjahr T€ 660 an, davon für die Unterhaltung (Reparaturen, Wartungen u.a.) T€ 415 
und für die Bewirtschaftung (Treibstoff, Versicherungen) T€ 245. 
 
Maschinen und technische Anlagen wurden zu T€ 179 unterhalten. Davon entfallen T€ 
139 v.a. auf die Wartung der städtischen Pumpstationen, T€ 10 v.a. auf die Unterhal-
tung der Brunnenanlagen sowie T€ 30 auf den Umweltschutz. 
 
Als Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu T€ 605 werden u.a. die 
Anschaffung von Geringwertigen Vermögensgegenständen wie z.B. geringwertige Bü-
romöbel, Werkzeuge, Ausstattung der städtischen Kindertageseinrichtungen mit Spiel-
bedarf, Mülltonnen, Medien der Bücherei u.a. ausgewiesen. Daneben gehören aber 
auch z.B. die Wartung von Geräten und die Reparatur der Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung bzw. Materialien dazu zu dieser Ergebnisposition. 
 
Die Anschaffung von Lernmitteln nach dem Schulgesetz beträgt T€ 108. 
 
Auf Erstattungen an das Land, an Gemeinden, verbundene Unternehmen und sonstige 
Bereiche entfallen T€ 1.708. Erstattungen an das Land bestehen in Höhe von T€ 35 
aus abgerechneten Unterhaltsvorschussleistungen sowie zu T€ 38 aus der Rückzah-
lung von Leistungen aus dem Stärkungspakt. Auf Erstattungen an Gemeinden entfal-
len u.a. aus Leitstellenumlage (T€ 359), aus Kreissozialhilfe (T€ 176), aus Interkom-
munalem Ausgleich für Haaner Kinder bei gebietsfremden Trägern von Kindertages-
einrichtungen (T€ 28), aus Unterhaltsvorschuss (T€ 3) sowie aus ambulanten und sta-
tionären Hilfen gegenüber anderer Träger der Jugendhilfe (T€ 809). Aufwendungen 
aus Erstattungen an verbundene Unternehmen bestehen gegenüber den Stadtwerken 
Haan aus der Löschwasserversorgung (T€ 18). Die Erstattungen an übrige Bereiche 
beziehen sich im Wesentlichen auf Erstattungen aus der Betreuung im Schulbereich 
(Betriebskosten Hauswirtschaft u.a.) zu T€ 240. 
 
Die Sachleistungen in Höhe von T€ 814 betreffen im Wesentlichen Ver- und Ge-
brauchsmaterialien des Bürgerservices (Kosten der Bundesdruckerei) zu T€ 192, des 
Bevölkerungsschutzes zu T€ 9, Sachleistungen der Schulen zu T€ 148, der städti-
schen Kindertagesstätten zu T€ 50, der Offenen Ganztagsschulen zu T€ 16, der Feu-
erwehr und des Rettungsdienstes zu T€ 69, der Bereiche Abwasser, Straßenunterhal-
tung und Winterdienst zu T€ 64 der Kinder- und Jugendarbeit zu T€ 44, Ausstattung 
der Unterkünfte zu T€ 101 und der allgemeinen Verwaltung einschließlich IT zu T€ 19.  
In den Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sind u.a. zu T€ 31 Kosten der Wirt-
schaftsförderung, zu T€ 19 Leistungen für die Kirmes und zu T€ 2 Leistungen im Rah-
men des Umweltschutzes enthalten. Der restliche Sachaufwand verteilt sich auf ver-
schiedene Produkte. 
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Von den Dienstleistungen in Höhe von T€ 6.169 entfallen T€ 2.370 auf Entsorgungs-
kosten der Abfallbeseitigung (Restmüll, Biomüll, Schrott). An Schülerbeförderungskos-
ten sind T€ 399 entstanden. Leistungen für den Arbeits- und Datenschutz (Brandschut-
zunterweisungen, Arbeitsmedizinischer Dienst) wurden zu T€ 99 erbracht. Support, 
Softwarepflege, Wartungen u.a. für die IT und Digitalisierung haben Aufwand zu T€ 
107 verursacht.  
 
Die sonstigen Dienstleistungen beinhalten u.a. zu T€ 299 Aufwendungen für die Rech-
nungsprüfung, T€ 493 für u.a. Security an Unterkünften, T€ 394 fürs Abwasserma-
nagement, T€ 187 für Straßenreinigung und Winterdienst sowie zu T€ 116 für Dienst-
leistungen am Öffentlichen Grün, T€ 71 für den Wach- und Schließdienst an städti-
schen Liegenschaften und Hausmeisterersatzleistungen sowie T€ 175 für v.a. die Ver-
pflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen und T€ 198 für die an Offenen 
Ganztagsschulen. T€ 263 betreffen Dienstleistungen für den Schulbereich (Schulent-
wicklungsplanung, Wartungen u.a.), T€ 277 Feuerwehr und Rettungsdienst (Arbeits-
medizinischer Dienst, Vergütungen Krankentransport und Notfallrettung), T€ 66 
Dienstleistungen für den ordnungsbehördlichen Bereich, T€ 37 den Kulturbereich so-
wie T€ 133 Dienstleistungen für die Kirmes. Für die Kinder- und Jugendarbeit wurden 
Dienstleistungen zu T€ 65 in Anspruch genommen, davon T€ 30 für die Konzepterstel-
lung zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie T€ 9 für das Projekt „Ge-
meinsam stark“. Für den übrigen Jugendbereich wurden T€ 83 aufgebracht, u.a. für 
die Rechtsangelegenheiten Minderjähriger, ambulante Hilfen, Einrichtungen der Ju-
gendarbeit Kindertagesstätten und das Jugendparlament. T€ 32 betreffen Dienstleis-
tungen für den Friedhof. Die Anbindung an das Rechenzentrum Lemgo verursacht 
Dienstleistungsaufwand zu T€ 64. Für Abschleppkosten, Servicegebühren für das 
Handyparken sowie für die Entleerung der Parkscheinautomaten wurden T€ 33 aufge-
bracht. Verkehrsuntersuchungen und Dienstleistungen für die Geoinformation verur-
sachten Aufwand von T€ 82. Der Aufwand für Dolmetscher und Schuldnerberatung 
beläuft sich auf T€ 25. An Dienstleistungen für die Straßenunterhaltung sind € 69 ent-
standen.  
 
Der übrige Dienstleistungsaufwand verteilt sich über alle Produkte. 
 
An Haushaltsermächtigungen werden T€ 2.773 ins Jahr 2025 für beauftragte Maßnah-
men übertragen, die sich noch in der Abwicklung befinden. 
 
 
14. Bilanzielle Abschreibungen      

2024  7.734.402,30 € 
2023  7.665.408,69 € 
 
Die bilanziellen Abschreibungen erfolgen planmäßig für das abnutzbare Anlagevermö-
gen.  

49



 

Die im Anlagenspiegel ausgewiesenen Zugänge der Abschreibungen beinhalten Ab-
schreibungen als auch Abgänge zu Restbuchwerten, die gegen das Eigenkapital ver-
rechnet werden. 
 
 
15. Transferaufwendungen 

2024  56.757.720,77 €  
2023  57.205.158,84 € 
 
Die Transferaufwendungen setzen sich v.a. aus T€ 29.123 Umlagen sowie aus T€ 
27.635 gesetzlichen und freiwilligen Zuwendungen und Zuschüssen zusammen.  
 
Wesentliche Umlagen 2024 
Verbandsumlage VHS     293 T€ 
Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband   3.867 T€ 
Umlage des Kreises für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr   1.934 T€ 
Gewerbesteuerumlage   2.999 T€ 
Kreisumlage 18.248 T€ 
Mehrbelastung Berufskollegs      727 T€ 
Mehrbelastung Förderzentren      527 T€ 
Krankenhausumlage      520 T€ 
Verbandsumlage Zweckverband Wildgehege Neandertal          8 T€ 

 
 
Wesentliche Zuwendungen und Zuschüsse für  2024 
Offene Ganztagsschulen – Betriebskosten u.a.  1.561 T€ 
Musikschule     191 T€ 
Allgemeinen Wohlfahrtspflege / soziale Verwaltung       61 T€ 
Leistungen nach AsylbLG  1.967 T€ 
Kindertageseinrichtungen fremder Träger      14.098 T€ 
Unterbringung Tagespflege 1.033 T€ 
Kinder- und Jugendarbeit    214 T€ 
Ambulante und stationäre Hilfen nach KJHG 7.109 T€ 
Unterhaltsvorschuss     903 T€ 
Vereine und Verbände       88 T€ 
Allgemeine Ordnung - Tierschutzverein      23 T€ 
Öffentliches Grün – Artenschutzmaßnahmen      17 T€ 
Rückzahlung von Landeszuweisungen vergangener Jahre   308 T€ 
Sonstige     62 T€ 

 
An Haushaltsermächtigungen werden T€ 51 ins Jahr 2025 übertragen. 
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16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 

2024  4.938.036,10 € 
2023  5.041.523,17 € 
 
Hier handelt es sich insbesondere um besondere Aufwendungen für u.a. Fort- und 
Weiterbildung, Dienst und Schutzkleidung, ehrenamtliche Tätigkeit einschließlich Kos-
ten der freiwilligen Feuerwehr sowie sonstige Aufwendungen für Beschäftigte zu T€ 
990, Mieten u.a. zu T€ 884, Lizenzgebühren zu T€ 191, Sach- und Dienstleistungen 
allgemeiner Art zu T€ 1.046 (Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation, Kontoführung, 
Beratungsaufwand, öffentliche Bekanntmachungen und Verbandsbeiträge), Versiche-
rungen/Versicherungsschäden zu T€ 533, betrieblichen Steueraufwand zu T€ 33, Leis-
tungen für Vorjahre zu T€ 7, Niederschlagswasserabgabe BRW zu T€ 95 sowie Frak-
tionszuwendungen zu T€ 49. Anteilige Verluste aus dem Zweckverband Hilden-Haan 
sind keine entstanden. 

Die Zuführung zu den Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen beläuft 
sich auf T€ 429. 

Die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus den investi-
ven Zuwendungen von U3-Mitteln an Träger von Kindertageseinrichtungen beträgt 
T€ 191. 

Einstellungen in Einzel- und Pauschalwertberichtigungen / Wertberichtigung zu Forde-
rungen wurden zu T€ 490 vorgenommen. 

An Haushaltsermächtigungen werden T€ 264 ins Jahr 2025 übertragen. 
 
 
17. Ordentliche Aufwendungen 

2024          124.115.953,69 € 
2023          118.138.361,19 € 
 
 
18. Ordentliches Ergebnis 

2024         -5.605.641,87 € 
2023         -4.523.786,70 €    
 
 
19. Finanzerträge 

2024         32.681,92 € 
2023       375.503,24 €   
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Hier werden insbesondere Erträge aus Beteiligungen, die im Wesentlichen die Ge-
winnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH betreffen, ausgewiesen.  
 

20. Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen 

2024      1.632.911,50 € 
2023      1.104.484,15 € 
 
Der Zinsaufwand betrifft langfristige Kredite für Investitionen und PPP-Projekte sowie 
Zinsen für Liquiditätskredite. 
 
Zins-/Finanzaufwand  2024 
Investitionskredite 748 T€ 
PPP-Maßnahmen 460 T€ 
Liquiditätskredite 381 T€ 
Nachzahlungs-/Erstattungszinsen   44 T€ 

 
Unterjährig mussten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kredite zur Liquidi-
tätssicherung aufgenommen werden, die im Berichtsjahr zu einem Zinsaufwand von 
T€ 381 führten. 
 
 
21. Finanzergebnis 

2024  -1.600.229,58 € 
2023     -728.980,73 € 
 
 
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

2024  -7.205.871,45 € 
2023  -5.252.767,43 € 
 
 
23. Außerordentliche Erträge 

2024                0,00 € 
2023  1.529.845,78 € 
 
Entsprechend des NKF-COVID-19-Ukraine Isolierungsgesetzes wird 2024 kein außer-
ordentlicher Ertrag mehr ausgewiesen.  
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24. Außerordentliche Aufwendungen 

2024                       0,00 € 
2023             0,00 € 
 
 
25. Außerordentliches Ergebnis 

2024                0,00 € 
2023  1.529.845,78 €  
 
 
26. Jahresergebnis 

2024  -7.205.871,45 € 
2023      -3.722.921,65 € 
 
 
 

Finanzrechnung 
 
An Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätig-
keit werden T€ 5.933 ins Jahr 2025 übertragen. 
 
Nachfolgend werden die Posten der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert: 
 
 
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

2024  7.375.405,26 € 
2023  8.124.598,57 € 
 
Vom Bund flossen T€ 4.377 für den Breitbandausbau zu. 
 
Bei den Landesmitteln handelt es sich v.a. um pauschale Investitionszuweisungen wie 
die Investitions- (T€ 1.548) und Feuerschutzpauschale (T€ 66). Die Schulpauschale 
(T€ 996) sowie die Sportpauschale (T€ 113) wurden konsumtiv verwendet. 
 
Darüber hinaus wurden Zuwendungen aus der maßnahmenbezogenen Förderung für 
eine Dauerkleingartenanlage zu T€ 216, aus dem Landeszuschuss „Digitalpakt Schu-
len“ zu T€ 88 sowie als investiver Belastungsausgleich Gymnasium G9 zu T€ 203 ge-
leistet. Für das Innenstadthandlungskonzept flossen aus der Städtebauförderung T€ 
470 für die Baumaßnahmen Alter Markt und Fußgängerzone zu. Weitere Mittel aus der 
Städtebauförderung sind zu T€ 340 v.a. für den Grünzug im Haaner Bachtal bestimmt.  
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Aus der Förderung barrierefreier Bushaltestellen sind vom VRR T€ 20 zugeflossen. 

Zugängig waren im Berichtsjahr Spenden in Höhe von T€ 45, davon für die Ritterburg 
im Haaner Bachtal T€ 40. 
 
 
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 

2024          598.903,69 €     
2023     3.710,00 €     
 
Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 
Fahrzeugen.   
 
   
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

2024   0,00 € 
2023   0,00 € 
 
 
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  

2024    290.347,15 € 
2023    906.885,00 € 
 
Einzahlungswirksam waren im Berichtsjahr Straßenerschließungs- und Kanalan-
schlussbeiträge.  
 
 
22. Sonstige Investitionseinzahlungen  

2024  1.745.052,85 € 
2023  4.100.740,56 € 
 
Im Berichtsjahr wurden liquiditätswirksam Gewerbegrundstücke zu T€ 1.745 verkauft.  
 
 
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  

2024  10.009.708,95 € 
2023  13.135.934,13 € 
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24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

2024       201.048,15 € 
2023       208.772,06 € 
 
Grundstücke im Anlagevermögen wurden einschließlich Kaufnebenkosten zu T€ 3 er-
worben. Auszahlungen für Aufbauten zu Grundstücken erfolgten zu T€ 181, davon v.a. 
für Aufbauten im Haaner Bachtal zu T€ 166 (Boulebahn, Kinderspielplatz Ost u.a.). 
Weitere Auszahlungen wurden für die Cageballanlage an der Goerdelerstr., Bolz-
platztore an der Grundschule Gruiten sowie für die Spielfläche an der Grundschule 
Mittelhaan zu T€ 15 geleistet. Für den Bauhof wurde ein stationärer Hochdruckreiniger 
für T€ 17 angeschafft. 
 
An Haushaltsermächtigungen werden T€ 362 ins Jahr 2025 übertragen. 
 
 
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 

2024          11.891.795.67 € 
2023          10.249.982,76 € 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2024 
Hochbau   7.819 T€ 
Tiefbau   2.156 T€ 
Sonstige    1.917 T€ 

 
Im Berichtsjahr werden für Hochbaumaßnahmen T€ 7.819 ausgezahlt, davon im We-
sentlichen T€ 6.259 für den Erweiterungsbau der Gesamtschule und T€ 919 für die 
Herrichtung des Grundstückes Kaiserstr. 21 („Polizeiwache“) sowie für den Neubau 
des Rathauses. T€ 99 flossen für den Neubau der Grundschule Gruiten, T€ 133 für 
den Neubau der Mensa der Grundschule Don-Bosco sowie T€ 358 für die Umgestal-
tung des Außengeländes des Gymnasiums. Schlusszahlungen fielen zu T€ 41 für die 
Unterkunft an der Dellerstraße an. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Grui-
ten wurden Auszahlungen in Höhe von T€ 9 geleistet. 

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen belaufen sich auf T€ 2.156 davon T€ 1.381 
für Straßenbaumaßnahmen u.a. Gehweg Ohligser Str., Alter Markt und Technologie-
park und Bürgerhausareal, T€ 201 für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan-
lagen sowie T€ 90 für die Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen. Für die Sand-
bachverrohrung flossen T€ 465 ab sowie für die Wasserleitungen einer Kleingartenan-
lage T€ 19. 

Für den Grünzug im Haaner Bachtal wurden T€ 1.915 ausgezahlt, für eine Lastenfahr-
radbox T€ 2. 

55



 

An Haushaltsermächtigungen werden T€ 32.527 ins Jahr 2025 übertragen, davon T€ 
22.709 für den Bereich Hochbau, T€ 9.717 für den Bereich Tiefbau sowie T€ 101 für 
sonstige Baumaßnahmen. 
 
 
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   

2024  2.275.601,08 € 
2023  2.629.429,40 € 
 
Auszahlungen erfolgten für Fahrzeuge und technische Anlagen in Höhe von T€ 458, 
davon wurden u.a. Fahrzeuge wie der ID Bus der Schul-IT, ein Aufsitzmäher, der 
Transporter für die Unterkünfte, Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Rettungsdienst, 
Anbaugeräte für den Winterdienst u.a. angeschafft. 

Für Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden T€ 1.817 gezahlt, davon v.a. T€ 
646 für die Einrichtung und IT-Ausstattung des Erweiterungsbaus der Gesamtschule, 
T€ 168 für die Neueinrichtung von Klassen an der Grundschule Don-Bosco sowie T€ 
30 für Mobiliar und IT-Ausstattung anderer Schulen. T€ 501 fielen v.a. für die Vollaus-
stattung von Gesamtschule und Gymnasium mit IPads, Netzwerkkomponenten u.a. 
IT-Ausstattung an. Für die Verwaltung wurden für Büromöbel/Büroausstattung T€ 42, 
für allgemeine IT-Ausstattung T€ 128 sowie für Lizenzen der Digitalisierung T€ 59 ge-
zahlt. Die Ausstattung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kostete T€ 129. Für 
die Einrichtung und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen flossen T€ 45 ab sowie 
T€ 7 für die Einrichtung der Unterkünfte. Für die Ausstattung des Betriebshofs und des 
Gebäudemanagements wurden T€ 16 gezahlt. Der Bevölkerungsschutz wurde mit 
Drohnen zu T€ 17 ausgestattet. T€ 29 waren für die Abdeckung von Beeten und Brun-
nen im Rahmen der Kirmes zu zahlen.  

An Haushaltsermächtigungen werden T€ 2.492 ins Jahr 2025 übertragen. 
 
 
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

2024           0,00 € 
2023                     0,00 € 
 
 
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 

2024      5.783.495,30 € 
2023      6.713.545,52 € 
 
Mittel für den U3/U6 Ausbau der Kindertagesstätte am Heinhauser Weg wurden zu T€ 
233 abgerufen. Für die Maßnahme „Vereinsheim am Sportplatz Gruiten“ wurden gem. 
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der Mittelabrufe T€ 533 gezahlt. Für den Breitbandausbau fielen Auszahlungen in 
Höhe von T€ 5.017 an.  

An Haushaltsermächtigungen werden T€ 4.389 ins Jahr 2025 übertragen. 
 
 
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 

2024                      0,00 € 
2023            0,00 € 
 
 
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

2024  20.151.940,20 € 
2023  19.798.729,74 € 
 
 
31. Saldo aus Investitionstätigkeit 

2024  -10.142.231,25 € 
2023    -6.662.795,61 € 

 
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 

2024    5.600.000,00 € 
2023  10.927.774,00 € 
 
Hierbei handelt es sich um die Neuaufnahme von 2 Krediten. 
 
 
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 

2024  35.000.000,00 € 
2023  21.000.000,00 € 
 
Im Berichtsjahr wurden verschiedene kurzfristige Kredite zur Liquiditätssteuerung auf-
genommen.  
 
 
35. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen 

2024  3.581.977,65 € 
2023  3.366.385,80 € 
 
Die Tilgung der Investitionskredite erfolgt planvoll. 
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36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 

2024  27.000.000,00 € 
2023  16.000.000,00 € 

Von den aufgenommenen Liquiditätskrediten wurden im Berichtsjahr T€ 27.000 wieder 
getilgt. 
 
 
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 

2024  10.018.022,35 € 
2023  12.561.388,20 € 
 
 
43. Liquide Mittel 

2024  2.778.514,16 € 
2023  4.379.978,84 € 
 

Der Ausweis der Liquiden Mittel in der Finanzrechnung entspricht dem Posten der Li-
quiden Mittel der Bilanz. 
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Verwaltungsvorstand Name ; Vorname ausgeübter Beruf

Dr. Warnecke, Bettina Bürgermeisterin

Herz, Annette 1. Beigeordnete

Abel, Doris Kämmerin

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Angaben gem. § 95 Abs 3. GO NRW

Gemäß § 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung NRW sind dem Anhang für die Mitglieder des 
Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder
folgende Informationen beizufügen:
-  Familienname, Vorname
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Name Vorname
Bölke Edwin
Braun-Kohl Anette
Endereß Vincent
Holberg Gerd
Kaimer Tobias
Lemke Jens
Leonhardt Annette
Mentrop Klaus
Schmelcher Folke
Wetterau Rainer
Blossey Felix
Drennhaus Walter
Dürr Jörg
Haesen Martin
Klaus Marion
Kunkel-Grätz Simone
Niklaus Jens
Stracke Bernd
Kamm Barbara
Lukat Meike
Lukat Tessa
Lütz Nadine
Lütz Sonja
Wahlers Annegret
Dröttboom Lucio
Günther Nicola
Haberpursch Tabea
Rehm Andreas
Zerhusen-Elker Elke
Ruppert Michael
Sawukaytis Hendrik
Giebels Harald
Morwind Monika
Schwierzke Ulrich

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW -  Ratsmitglieder
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  Anlagevermögen der Stadt Haan Stand Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand Stand Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand am am

  zum 31.12.2024 31.12.2023 2024 2024 2024 31.12.2024 31.12.2023 2024 2024 2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

€ € € € € € € € € € € €

1.  Immaterielle Vermögensgegenstände 1.919.616,67 64.913,93 0,00 37.178,57 2.021.709,17 1.225.589,20 202.574,75 0,00 0,00 1.428.163,95 593.545,22 694.027,47

2.  Sachanlagen 378.815.986,89 15.520.945,31 770.605,13 -37.178,57 393.529.148,50 143.021.904,94 7.958.630,89 753.869,85 0,00 150.226.665,98 243.302.482,52 235.794.081,95

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte
19.520.430,22 37.891,71 77.478,40 2.431.058,74 21.911.902,27 3.355.096,62 375.367,73 77.478,40 0,00 3.652.985,95 18.258.916,32 16.165.333,60

2.1.1 Grünflächen 12.062.743,72 22.410,40 77.478,40 2.355.102,74 14.362.778,46 3.355.096,62 375.367,73 77.478,40 0,00 3.652.985,95 10.709.792,51 8.707.647,10

2.1.2 Ackerland 1.685.931,43 0,00 0,00 0,00 1.685.931,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685.931,43 1.685.931,43

2.1.3 Wald, Forsten 1.392.492,63 0,00 0,00 0,00 1.392.492,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392.492,63 1.392.492,63

2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 4.379.262,44 15.481,31 0,00 75.956,00 4.470.699,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470.699,75 4.379.262,44

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte
179.824.652,09 160.261,28 77.659,56 15.665.550,41 195.572.804,22 65.367.524,35 2.685.165,66 76.143,61 0,00 67.976.546,40 127.596.257,82 114.457.127,74

2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen 9.279.853,03 39.376,83 0,00 0,00 9.319.229,86 1.645.768,07 159.967,24 0,00 0,00 1.805.735,31 7.513.494,55 7.634.084,96

2.2.2 Schulen 130.271.594,55 69.876,75 77.659,56 15.721.039,07 145.984.850,81 46.994.529,34 1.902.433,84 76.143,61 0,00 48.820.819,57 97.164.031,24 83.277.065,21

2.2.3 Wohnbauten 8.385.402,84 42.283,08 0,00 0,00 8.427.685,92 2.435.517,63 181.847,82 0,00 0,00 2.617.365,45 5.810.320,47 5.949.885,21

2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 31.887.801,67 8.724,62 0,00 -55.488,66 31.841.037,63 14.291.709,31 440.916,76 0,00 0,00 14.732.626,07 17.108.411,56 17.596.092,36

2.3 Infrastrukturvermögen 135.152.779,71 25.892,04 416.732,31 4.523.306,47 139.285.245,91 57.070.515,00 2.595.264,42 416.732,31 0,00 59.249.047,11 80.036.198,80 78.082.264,71

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 28.207.859,87 0,00 0,00 0,00 28.207.859,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.207.859,87 28.207.859,87

2.3.2 Brücken und Tunnel 4.442.716,40 0,00 0,00 0,00 4.442.716,40 2.346.875,39 39.243,91 0,00 0,00 2.386.119,30 2.056.597,10 2.095.841,01

2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und

Sicherheitsanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 48.252.042,77 3.153,18 16.872,63 1.192.360,99 49.430.684,31 32.655.745,45 785.189,10 16.872,63 0,00 33.424.061,92 16.006.622,39 15.596.297,32

2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen
48.830.740,47 22.738,86 0,00 3.081.398,15 51.934.877,48 17.844.108,36 1.367.123,93 0,00 0,00 19.211.232,29 32.723.645,19 30.986.632,11

2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5.419.420,20 0,00 399.859,68 249.547,33 5.269.107,85 4.223.785,80 403.707,48 399.859,68 0,00 4.227.633,60 1.041.474,25 1.195.634,40

2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 54.333,20 0,00 0,00 0,00 54.333,20 1.968,38 2.467,03 0,00 0,00 4.435,41 49.897,79 52.364,82

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 11.646.031,36 413.812,08 45.249,26 202.031,84 12.216.626,02 6.509.800,11 711.384,42 42.680,65 0,00 7.178.503,88 5.038.122,14 5.136.231,25

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.218.449,16 1.600.319,24 140.834,88 261.662,82 18.939.596,34 10.717.000,48 1.588.981,63 140.834,88 0,00 12.165.147,23 6.774.449,11 6.501.448,68

2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 15.399.311,15 13.282.768,96 12.650,72 -23.120.788,85 5.548.640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.548.640,54 15.399.311,15

3.  Finanzanlagen 9.319.075,00 263.580,63 3.761,14 0,00 9.578.894,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.578.894,49 9.319.075,00

3.1 Anteile an verbundene Unternehmen 7.808.410,79 0,00 0,00 0,00 7.808.410,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.808.410,79 7.808.410,79

3.2 Beteiligungen 128.255,58 0,00 0,00 0,00 128.255,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.255,58 128.255,58

3.3 Sondervermögen 55.084,75 0,00 3.761,14 0,00 51.323,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.323,61 55.084,75

3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.286.613,88 263.580,63 0,00 0,00 1.550.194,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.194,51 1.286.613,88

3.5 Ausleihungen 40.710,00 0,00 0,00 0,00 40.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.710,00 40.710,00

3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Sonstige Ausleihungen 40.710,00 0,00 0,00 0,00 40.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.710,00 40.710,00

4.  Summe des Anlagevermögens 390.054.678,56 15.849.439,87 774.366,27 0,00 405.129.752,16 144.247.494,14 8.161.205,64 753.869,85 0,00 151.654.829,93 253.474.922,23 245.807.184,42

BuchwertAbschreibungenAnschaffungs- oder Herstellungskosten
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bis zu 1 Jahr
EUR

1 bis 5 Jahre
EUR

mehr als 5 Jahre
EUR

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
     aus Transferleistungen

9.496.383,61 7.032.551,30 294.525,24 2.169.307,07 9.284.388,63

2. Privatrechtliche Forderungen 1.749.625,99 1.748.806,19 819,80 0,00 1.264.599,25

3. Summe aller Forderungen 11.246.009,60 8.781.357,49 295.345,04 2.169.307,07 10.548.987,88

Forderungsspiegel

Art der Forderungen

Gesamtbetrag
am

31.12.2024
EUR

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am

31.12.2023
EUR

63



Bestand zum 31.12. 
des Vorjahres²

Verrechnung 
bilanzieller 

Verlustvorträge mit 
Jahresüberschüssen 

oder der allgemeinen 
Rücklage nach § 95 
Absatz 2 Satz 3 GO 

NRW

Verwendung des 
Vorjahresergebnisses 

zum 1.1. des 
Haushaltsjahres 3

Verrechnungen mit 
der allgemeinen 

Rücklage nach § 44 
Abs. 3 KomHVO im 

Haushaltsjahr 4

Veränderungen der 
Sonderrücklage (auch 

aus § 44 Absatz 4 
KomHVO NRW)

Jahresergebnis des 
Haushaltsjahres (vor 

Beschluss der 
Ergebnisverwendung)

Bestand zum 31.12. 
des Haushaltsjahres 5

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1  Allgemeine Rücklage 70.117.701,62 0,00 0,00 -77.113,79 0,00 70.040.587,83
1.2  Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3  Ausgleichsrücklage 12.025.320,23 0,00 -3.722.921,65 8.302.398,58
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag 1 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5  Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2 -3.722.921,65 0,00 3.722.921,65 -7.205.871,45 -7.205.871,45

78.420.100,20 71.137.114,96
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter 

Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ausweis des bilanziellen Verlustvortrags mit negativem Vorzeichen
² Ausweis eines Jahresfehlbetrags mit negativem Vorzeichen
³ ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrags; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Abs. 3 Satz 3 GO NRW
4 ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allmeinen Rücklage nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG
5 vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2024

Bezeichnung

Summe Eigenkapital
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bis zu 1 Jahr
EUR

1 bis 5 Jahre
EUR

mehr als 5 Jahre
EUR

1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     1.1 für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     1.2 zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 61.460.848,82 5.276.984,63 10.680.229,91 45.503.634,28 58.602.943,56

     2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2.5 von Kreditinstituten 61.460.848,82 5.276.984,63 10.680.229,91 45.503.634,28 58.602.943,56

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 13.904.892,00 13.064.160,00 256.640,00 584.092,00 5.970.192,05

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
     wirtschaftlich gleichkommen

11.883.511,52 839.882,91 3.680.934,01 7.362.694,60 12.723.394,43

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.397.178,59 3.397.178,59 0,00 0,00 2.335.391,51

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 768.515,64 768.515,64 0,00 0,00 1.114.088,36

7. Sonstige Verbindlichkeiten 2.826.895,42 2.826.895,42 0,00 0,00 3.015.889,01

8. Erhaltene Anzahlungen 14.309.371,41 12.829.319,83 1.480.051,58 0,00 11.831.253,34

9. Summe aller Verbindlichkeiten 108.551.213,40 39.002.937,02 16.097.855,50 53.450.420,88 95.593.152,26

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
Bürgschaften

38.288,58 98.706,92

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag
am

31.12.2024
EUR

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am

31.12.2023
EUR
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Bezeichnung Stand 01.01. Zuführung Umbuchung Verbrauch Auflösung Stand 31.12. 
Pensionsrückstellungen 47.166.487,00 € 3.827.118,00 € 0,00 € 145.488,00 € 304.788,00 € 50.543.329,00 €

Instandhaltungsrückstellungen 879.390,35 € 311.088,00 € 0,00 € 181.884,29 € 130.000,00 € 878.594,06 €

Sonstige Rückstellungen 5.283.760,64 € 2.110.701,12 € 0,00 € 1.615.951,84 € 80.412,06 € 5.698.097,86 €

Gesamt 53.329.637,99 € 6.248.907,12 € 0,00 € 1.943.324,13 € 515.200,06 € 57.120.020,92 €

Rückstellungsspiegel für das Haushaltsjahr 2024
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Stadt Haan 
Die Bürgermeisterin 

Informationsvorlage 
Nr. 20/151/2025 

Kämmerei 
04.03.2025 

öffentlich 

 
 

Beratungsfolge  
Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt 

Sitzungstermin 
 

Haupt- und Finanzausschuss  
 

24.06.2025 

Rat  
 

01.07.2025 

 
 
Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2024 nach 2025 gem. § 22 
KomHVO 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) können Ermächtigungen für 

Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden. Die hierfür erforderlichen Regelungen 

über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen wurden vom Rat der Stadt 

Haan beschlossen (Vorlage 20/133/2024). Danach erfolgt 

1. eine obligatorische Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für 

a. im Vorjahr kontierte Rechnungen (sowohl investiv als auch konsumtiv), deren 

Zahlungsziel erst im Folgejahr liegt, 

b. nachlaufende konsumtive Rechnungen, die erst nach Jahresbeginn auf das 

Vorjahr gebucht werden können und 

c. im Vorjahr beauftragte und kontierte Maßnahmen (sowohl investiv als auch 

konsumtiv), die sich noch in der Abwicklung befinden. 

Im Fall von 1c werden bei konsumtiven Maßnahmen auch die korrespondierenden 

Aufwendungen übertragen. Ermächtigungen zu 1a bis c sind nur für ihren 

eigentlichen Zweck verfügbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für 

ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und investiven Beschaffungen längstens 

jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder 

der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. 

 

2. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können nur auf 

begründeten Antrag hin (siehe Ziff. 5 der Regeln für die Planung und Bewirtschaftung 

68



 - 2 - 

des Haushalts der Stadt Haan) maßnahmenspezifisch einmalig in das folgende 

Haushaltsjahr übertragen werden. Verzögern sich die Maßnahmen über diesen 

Zeitraum hinaus, hat eine Neuveranschlagung zu erfolgen. Über den Antrag 

entscheidet die Kämmerei. Übertragene Ermächtigungen nach Ziff. 2 bleiben bis zur 

zweckentsprechenden Verwendung gesperrt. 

 

3. Soweit die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Haan mit der Genehmigung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes verknüpft ist, wird die Liste der 

Ermächtigungsübertragungen dem Rat jeweils zu Jahresbeginn zur Entscheidung 

vorgelegt, im Übrigen wird sie dem Rat zur Kenntnis gegeben. 

 

4. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im 

Haushaltsplan des folgenden Jahres und bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 

verfügbar. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte 

Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden. 

 

Nachlaufende konsumtive Rechnungen, die erst Anfang 2025 hier eingetroffen sind, die aber 

dem Haushaltsjahr 2024 zuzurechnen sind, konnten noch bis zum 31.01.2025 

(Buchungsschluss) auf das Haushaltsjahr 2024 verbucht werden. Die kassentechnische 

Abwicklung (Bezahlung) dieser Vorgänge kann jedoch nur in der Finanzrechnung 2025 

erfolgen, da die Finanzrechnung, anders als die Ergebnisrechnung, dem Kalenderjahr 

entspricht. Entsprechend müssen für diese nachlaufenden Rechnungen die erforderlichen 

Auszahlungsmittel aus 2024 nach 2025 übertragen werden. Weiterhin müssen in der 

Finanzrechnung auch für die Fälle, in denen mit der Verbuchung im Jahr 2024 ein 

Zahlungsziel nach dem 31.12.2024 vereinbart wurde, entsprechende Haushaltsmittel 

übertragen werden (obligatorische Ermächtigungsübertragungen nach Nr. 1a und 1b).  

Für diese sogenannten offenen Posten wurden konsumtiv Finanzmittel in Höhe von 

2.843.036,15 € (VJ 2.737.606,12 €) sowie investiv Finanzmittel in Höhe von 869.140,80 €       

(VJ 498.719,35 €) nach 2025 übertragen. 

Darüber hinaus ergibt sich die Notwendigkeit der Übertragung von Aufwands- und/oder 

Auszahlungsermächtigungen in den Fällen, in denen bereits Aufträge erteilt, die Lieferung 

oder Leistung aber noch nicht (abschließend) in 2024 erbracht wurde (obligatorische 

Ermächtigungsübertragungen nach Nr. 1c). 

Für bereits erteilte konsumtive Aufträge wurden Aufwands- und Auszahlungsmittel in Höhe 

von 2.900.702,32 € (VJ 3.410.905,54 €) nach 2025 übertragen. Für investive Aufträge 

mussten Auszahlungsmittel in Höhe von 9.073.963,35 € (VJ 12.357.175,45 €) übertragen 

werden. 

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2025 folgende zusätzliche Befrachtung allein aus der 

Übertragung von bereits gebundenen Ermächtigungen aus 2024:  

Ergebnisplan:  
 

 

Erhöhung der Aufwendungen 2.900.702,32 
Finanzplan:  
 

 

Erhöhung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 5.743.738,47 
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Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionen 9.943.104,15 

 
Auf Antrag (Nr. 2) wurden weitere konsumtiven Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 

189.700 € zugelassen. 

Für investive Maßnahmen wurden Anträge in Höhe von 29.827.838,56 € (VJ: 34.949.524,25 

€), hiervon allein 5,4 Mio. € für den Neubau FW-Haus Gruiten, 5,36 Mio. € für den 

Erweiterungsbau Mensa GS Don Bosco, 3,0 Mio. € für den Neubau Rathaus, 2,8 Mio. € für 

Breitbandausbau, 2,37 Mio. € für den Neubau der Polizeiwache, 1,2 Mio. € für die 

Erschließung des Bürgerhausareals, 2,6 Mio. € für die Fortführung des InHk und 2,4 Mio. € 

für den Ausbau kommunaler Straßen bewilligt und übertragen.  

Eine Zusammenstellung der nach Nr. 2 beantragten Übertragungen ist als Anlage beigefügt. 

 

Unter Berücksichtigung auch dieser Anträge ergibt sich für den Haushalt 2025 insgesamt 

folgende zusätzliche Befrachtung aus Ermächtigungsübertragungen:  

 

Ergebnisplan:  
 

 

Erhöhung der Aufwendungen 3.090.402,32 
Finanzplan:  
 

 

Erhöhung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 5.933.438,47 
Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionen 39.770.942,71 

 
Die in 2024 eingeplanten aber nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen führen in 

2024 somit zu einer Entlastung des Ergebnisses 2024. Sie stehen in 2025 zusätzlich zu den 

für 2025 geplanten Mitteln zur Verfügung und belasten somit den Haushalt 2025. 

 
 
 

Finanz. Auswirkung: 

Durch die Ermächtigungsübertragungen wird der geplante Ansatz fortgeschrieben. 
Insgesamt erhöhen sich die Positionen des Haushaltes 2025 wie folgt: 
 
 

Bezeichnung Ergebnisplan EÜ aus 2024  Finanzplan EÜ aus 2024 
 Ansatz 2025   Ansatz 2025  

- Personal 33.184.784,00 2.500,00   30.601.664,00 12.827,76 

- Versorgung 2.929.554,00 0,00   3.014.800,00 0,00 

-Sach- und Dienstleistungen 23.702.897,00 2.773.463,32   23.682.987,00 4.520.718,96 

- Abschreibungen 7.185.346,00 0,00       

- Transferleistungen 63.165.686,00 50.919,27   63.165.686,00 817.052,25 

- Sonstige Aufwend./Ausz. 4.084.575,00 263.519,73   4.905.287,00 454.996,58 

- Zinsen 1.837.582,00 0,00   1.837.582,00 127.842,92 

ordentl. Aufwendungen 134.252.842,00 3.090.402,32     

Ausz. lfd. Verw.-tätigkeit       127.207.916,00 5.933.438,47 

            

- Erwerb Grdst. / Gebäude       1.393.000,00 362.473,43 

- Baumaßnahmen       4.284.000,00 35.369.307,39 
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- Erwerb bew. Anlageverm.       4.293.555,00 2.492.012,11 

- Aktivierbare Zuwendungen       1.583.711,00 1.547.149,78 

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit       11.554.266,00 39.770.942,71 

 
 
 
 
Anlagen: 
EÜ_2024_nach_2025___Anlage_zum_JA_Schreiben_1 
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Ermächtigungen für bisher nicht verbindlich beauftragte Maßnahmen können maßnahmebezogen einmalig in das Folgejahr übertragen werden, sofern
- die Durchführung der Maßnahme im Folgejahr zwingend erforderlich ist und
- im Folgejahr keine ausreichenden Mittel für die Maßnahme zur Verfügung stehen.

Bei Übersendung dieser Datei bitte darauf achten, dass die Dezernatsleitung ebenfalls im Verteiler steht. 
Ansonsten können Ermächtigungsübertragungen nicht berücksichtigt werden!

Produkt 

Nr.

Sachkonto 

Nr.

Bezeichnung

Produktsachkonto

ggfs.

Auftrags-Nr.

ggfs.

Inv.-Nr.

Bezeichnung

Auftrag/Invest.
Betrag

Die Durchführung der Maßnahme im Folgejahr ist 

zwingend erforderlich, weil

010730 529190 Dienstleistungen Dritter Massenentsäuerung Archivgut 3.700,00 €
Wichtigste bestandserhaltende Maßnahme gegen den 
Zerfall von industriell hergestelltem säurehaltiges Papier  
aus der Zeit Mitte 19. Jh. bis  1970er Jahre 

011200 529190 Dienstleistungen Dritter Vermessung Bürgerhausareal 20.000,00 €

Die Mittel werden benötigt für die Vermessung des 
Bürgerhausgeländes bei einem Verkauf. Da die 
Ausschreibung der Grundstücke ohne Angebot blieb, 
verzögert sich die Vermessung bis ein Käufer gefunden 
ist.

080110 521112 Einzelinstandsetzung Kanalsanierung TH Gruiten 150.000,00 € Kurzfristig erforderlich

110210 521211 UH Abwasseranlagen
Planungsleistung UK 
Kampheider Str. 

16.000,00 € Leistung noch nicht abgerechnet.

189.700,00 €

Produkt 

Nr.

Sachkonto 

Nr.

Bezeichnung

Produktsachkonto

ggfs.

Auftrags-Nr.

ggfs.

Inv.-Nr.

Bezeichnung

Auftrag/Invest.
Betrag

Die Durchführung der Maßnahme im Folgejahr ist 

zwingend erforderlich, weil

011000 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 10109003 Ersatz Hardware 30.000,00 €
Abschluss des Hardwarerollouts / Umstellung PC -> 
Laptops, Aktualisierung letzter Laptops aus 2020 um 
gleichen Standard zu erzielen

011000 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 10109006 ADV-Ausstattung allg. 10.000,00 €
Nach Begehung OGS-Einrichtung mehr 
Netzwerkausstattung benötigt, als angenommen. 
Begehung fand erst im Januar statt.

011000 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 10318005
Ersatzbeschaffung Software 
KOLIBRI (Ersatz für KEVOX)

4.144,00 €
Offene Punkte aus Ergänzungsbeauftragung 2020, 
Möglich nach Anbindung DMS

011000 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 10319012 Tivoli IBM Erweiterung 10.000,00 €
Wachstum Datensicherungsvolumen / Durch Ausfall Erb 
Nachlizenzierung in 2024 nicht möglich

011000 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 10320006
MS-Lizenzen, Adobe, Outlook, 
etc

5.000,00 €

Erweiterung SA- und Enterpriselizenzierung durch 
Ausfall Erb in 2024 nicht möglich. Muss dringend 
nachgeholt werden um eine vollständige Lizenzierung zu 
erzielen.

011000 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 10323002 E-Mail-Sicherheit 3.000,00 €
Nachlizenzierung 2024 durch Ausfall Erb nicht möglich. 
Soll schnellstmöglich nachgeholt werden.

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 nach 2025 auf Antrag
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Produkt 

Nr.

Sachkonto 

Nr.

Bezeichnung

Produktsachkonto

ggfs.

Auftrags-Nr.

ggfs.

Inv.-Nr.

Bezeichnung

Auftrag/Invest.
Betrag

Die Durchführung der Maßnahme im Folgejahr ist 

zwingend erforderlich, weil

011000 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 10324009
Kanalbetriebsführungssystem 
Tiefbauamt

15.000,00 €
Anschaffung nach Vorbereitung durch Fachamt 
hoffentlich in 2025

020420 783130
Rettungsdienst/Krankentranspor
t - Erwerb BGA > 800 €

32424007 Telenotarzt 10.000,00 €

Das Telenotarztsystem Bergisch Land wurde durch das 
MAGS NRW angestoßen, die Ausschreibung zu diesem 
Projekt wurde durch die Stadt Leverkusen initiiert. 
Hieraus folgt, dass die Ausschreibung für das 
Telenotarztsystem erst im November 2024 
abgeschlossen war. Daher wurden die, für den Beginn 
erforderlichen Finanzmittel noch nicht abgerufen. 

020420 783130
Rettungsdienst/Krankentranspor
t - Erwerb BGA > 800 €

32424008 Mobile Datenerfassung 58.240,78 €

Die gemeinsame Beschaffung der mobilen 
Datenerfassung für den Rettungsdienst im Kreis 
Mettmann hat sich aus ausschreibungstechnischen 
Gründen bis in den Oktober 2024hingezogen und die 
Umsetzung des Projektes beginnt in diesem Frühjahr.

060125 783130 Erwerb BGA > 800€ 23.476,54 € Sonnenschutz Kita

030150 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 51315003  Umsetzung des Sonnenschutzes 30.000,00 €
Auf Grund des Bauverzuges im Innen- und 
Außenbereich konnte die Maßnahme noch nicht 
umgesetzt werden

030130 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.
51309004

51316001
Einrichtung zur Aufstockung der 
OGS-Plätze 

15.000,00 €
Bis zum Ende des Jahres war fraglich, welche 
Maßnahmen aus Fördermittel bestritten werden sollte

030700 783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. 51309011 Austausch von PC 104.000,00 €

In den Haaner Schule sind ca. 500 PCs installiert. Durch die Jahre 

wurden immer die Betriebssysteme aktualisiert. Die 

Hardwarevoraussetzung für aktuellen Windows-Betriebssysteme sind 

dadurch nur minimal verändert oder erhöht worden.

Durch Einführung von Windows 11 werden die 

Hardwarevoraussetzungen sehr angehoben, so dass viele vorhandene 

PCs das neues Betriebssystem nicht unterstützt können. Die 

Funktionalität der Geräte ist ausgeschlossen.

In diesem Jahr wird die Unterstützung für Windows 10 seitens Microsoft 

eingestellt. Das bedeutet:

-Updates für Windows 10 werden nicht mehr bereitgestellt.

-Die Sicherheitsupdate werden nicht mehr bereitgestellt

-Der Schutz von Viren wird ausgeschlossen.

-Schutz von Angreifer / Hacker ist nicht mehr gegeben

-Verbreitung den Viren und Schadsoftware im Netzwerk sehr hoch.

-Durch das veraltete Windows 10 können Angreifer den Zugang auf ein 

gesamtes Netzwerk einer Schule bekommen

Die Rechner, die der Hardwarevoraussetzung nicht entsprechen 

müssen in diesem Jahr ausgetauscht werden

Betroffen sind 130 PC an verschiedenen Schulen.

73



Produkt 

Nr.

Sachkonto 

Nr.

Bezeichnung

Produktsachkonto

ggfs.

Auftrags-Nr.

ggfs.

Inv.-Nr.

Bezeichnung

Auftrag/Invest.
Betrag

Die Durchführung der Maßnahme im Folgejahr ist 

zwingend erforderlich, weil

011200 785200 Verrechnungskonto Tiefbau
Erneuerung der Wasserleitung 
Kleingartenverein

101.341,09 €

Die verfügbaren Mittel müssen zur Vertragsefüllung nach 
2025 übertragen werden, da für die Maßnahme ein 
Förderbescheid vorliegt und mit der Maßnahme bereits 
begonnen wurde.

011300 785100 Hochbaumaßnahme 65018003 Nebau Rathaus 3.026.466,93 €

Übertragung Restmittel notwendig zur Weiterführung der 
Maßnahme. Baubeschluss Hochbaumaßnahme wurde 
im Dezember 2024 erwirkt. In 2025 Fortführung der 
Baumaßnahme und Vorbereitung der GU-
Ausschreibung.

011300 785100 Hochbaumaßnahme 65022001 Neubau Polizeiwache 2.372.536,95 €
Übertragung Restmittel notwendig zur Weiterführung der 
Maßnahme. Fortführung der Hochbaumaßnahme in den 
nächsten Leistungsphasen erfolgt in 2025.

020410 785100 Hochbaumaßnahme 32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus 5.392.210,80 €
Fortführung der Hochbaumaßnahme erfolgt in 2025. 
Start des Ausschreibungsverfahren zur TU-Vergabe.

020410 785100 Hochbaumaßnahme 65022002
Aufstockung Feuer- und 
Rettungswache Nordstr. 25

800.000,00 €
Projektstart der Hochbaumaßnahme ist in 01/2025 
erfolgt.

030130 785100 Hochbaumaßnahme 65020003 Erweiterungsbau Mensa 5.367.123,60 €
Übertragung der Restmittel notwendig zur Fortführung 
der Maßnahme. Bezugschlagung GU erfolgt in 2025, 
Bauphasenbeginn voraussichtlich in Q2 2025.

030140 785100 Hochbaumaßnahme 65020007 GS Unterhaan- Planungskosten 468.969,00 €
Übertragung der Restmittel notwendig. Planungsstart der 
Maßnahme ist noch in 2024 erfolgt. Ausschreibungen zu 
Planungsleistungen erfolgen in 2025.

030150 785100 Hochbaumaßnahme 65015001
Erweiterung der GS Gruiten-
Baukosten

262.786,77 €
Übertragung der Restmittel notwendig. Die  
Schlussabrechnung der Maßnahme erfolgt in 2025.

030400 785100 Hochbaumaßnahme 65013001
Neubau Schulgebäude 
Gymnasium-Altstandort-
Baukosten

140.029,53 €
Übertragung der Restmittel notwendig. Die 
Schlussabrechnung der Maßnahme erfolgt 
voraussichtlich in 2025.

030800 785100 Hochbaumaßnahme 65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau 341.283,18 €
Übertragung der Restmittel notwendig. Die 
Schlussabrechnung der Maßnahme erfolgt 
voraussichtlich in 2025.

030800 785100 Hochbaumaßnahme 65023002
Umgestaltung Außenanlage 
Schulzentrum

35.884,50 €
Maßnahmenstart erfolgte in 2024. Planungen zur 
Umsetzung der Umgestaltung sind erfolgt. Umsetzung 
erfolgt in 2025. Übertragung daher notwendig.

030800 785100 Hochbaumaßnahme 70023010
Umgestaltung Außenanlage 
Schulzentrum

70.784,85 €
Maßnahmenstart erfolgte in 2024. Planungen zur 
Umsetzung der Umgestaltung sind erfolgt. Umsetzung 
erfolgt in 2025. Übertragung daher notwendig.

060125 785100 Hochbaumaßnahme 65024003 Sonnensegel KiTa Am Sandbach 11.588,29 €
Nach Rücksprache mit Projektleiterin wird diese 
Maßnahme in 2025 fortgeführt. Übertragung der 
Restmittel daher notwendig.
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Produkt 

Nr.

Sachkonto 

Nr.

Bezeichnung

Produktsachkonto

ggfs.

Auftrags-Nr.

ggfs.

Inv.-Nr.

Bezeichnung

Auftrag/Invest.
Betrag

Die Durchführung der Maßnahme im Folgejahr ist 

zwingend erforderlich, weil
110210 785200 Kanalbau 23021001 Erschließung Bürgerhausareal 556.082,67 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

21000504 66009002 Nachrüstungen von 50.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66011012 Erschl. Technologiepark 2. BA 194.097,36 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66017004 Kanalsan. Am Nachbarsberg 2.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66017014 Kanalsan. Bergische Straße 14.381,95 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66017015 Kanalsan. Eifelstraße 28.373,45 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66018004 Kanalsan. Lindenweg 2. BA 25.054,52 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66018008 Kanalsan. Erlenweg 10.631,66 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66021003 Kanalsan. SW Eichenstraße 15.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66021005 Kanalsan. RW Eichenstraße 2.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66021013 Kanalsan. Lerchenweg 45.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66021027 Kanalsan. Berliner Straße 19.500,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66021032 Kanalsan. Robert-Stolz-Weg 2.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66021034 Kanalsan. Dellerstraße 25.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66022001 San. RW-Einl. Thienhausen 75.418,50 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

66024004
Schiebekamera für 
Kanaluntersuchungen

20.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

66024005
Spülanhänger 
Kanalverstopfungen

40.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

66024007 Kanalsan. Friedrichstraße 2.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
120110 785200 Straßenbau 22000232 23021001 Erschließung Bürgerhausareal 1.138.912,62 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

18001310 66016007
Integriertes Handlungskonzept 
Innenstadt

2.637.337,82 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

22000850 66017023 Ausbau kommunaler Straße 2.376.202,56 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
66020010 Berme Böttinger Straße 25.000,00 € wird von Politik gewünscht
66023003 Radabstellanlagen Innenstadt 141.376,64 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

66023004
Ertüchtigung Geh-/Radweg 
Bollenheide

40.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

66023005
Ertücht. Geh-/Radweg parallel 
Bahnstr.

60.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

66023008
Erneuerung LSA Landstraße/Am 
Bandenfeld

1.787,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

66024001
Verkehrliche Ertüchtigung 
Windhövel

300.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

66024008
Erneuerung LSA 
Thunbuschstr./Bahnstr.

311,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

130120 785200 Wasserbau 66009014 Sanierung Sandbachverrohrung 76.790,37 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen

120200 785200 ÖPNV 66017018
Ausbau barrierefreie 
Bushaltestellen

338.902,20 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 

66024009
Dynamische Fahrgastanzeige 
Bahnhof Gr

13.600,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 

150100 781800 Wirtschaftsförderung 23020001 Breitbandausbau 2.842.211,43 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
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Produkt 

Nr.

Sachkonto 

Nr.

Bezeichnung

Produktsachkonto

ggfs.

Auftrags-Nr.

ggfs.

Inv.-Nr.

Bezeichnung

Auftrag/Invest.
Betrag

Die Durchführung der Maßnahme im Folgejahr ist 

zwingend erforderlich, weil

Summe: 29.827.838,56 €
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1. Einleitung 

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden 
Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO 
NRW beizufügen ist. 

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 
und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst 
werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von 
besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und 
umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der 
Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und auf 
ihre zugrunde liegenden Annahmen ist einzugehen.  

 
Die mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetztes eröffneten Möglichkeiten 
werden wie folgt genutzt: 

 Von dem Wahlrecht, neu angeschaffte Vermögensgegenstände bis zu einem 
Nettowert von 800 Euro direkt in den Aufwand zu verbuchen, wird Gebrauch gemacht. 

 Von der Möglichkeit, bei Gebäuden und Straßen unter bestimmten Voraussetzungen 
einzelne Komponenten aktivieren und mit einer eigenen Abschreibungsdauer 
versehen zu können, wurde in 2024 kein Gebrauch gemacht. 

 
Die mit Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetztes eröffneten Möglichkeiten 
werden wie folgt genutzt: 

 Von der Möglichkeit, im Haushaltsplan 2024 einen globalen Minderaufwand in Höhe 
von bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen einzuplanen, wurde Gebrauch gemacht. 

 Von der Möglichkeit Verlustvorträge zu bilden, wurde nicht Gebrauch gemacht. 

 

Zum Ausgleich der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Schäden wurden letztmalig 
im Jahresabschluss 2023 weitere außerordentliche Erträge eingestellt. Die Bilanzposition 
„Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ weist einen Bestand von 
6,25 Mio. Euro auf. Wie mit dieser Bilanzierungshilfe ab 2026 umgegangen werden soll, hat 
der Rat entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nach dem NKF-CUIG im Jahr 2025 zu 
entscheiden.  

 

2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Haushalts  

Das Jahresergebnis nach NKF ist der Saldo aus den einem Jahr zuzuordnenden Erträgen und 
Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und stellt zusammen mit den direkt mit 
dem Eigenkapital zu verrechnenden Erträgen und Aufwendungen (Verrechnungssaldo des 
nicht gewöhnlichen Verwaltungshandelns) die Entwicklung des Eigenkapitals dar.  
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Ein Jahresfehlbetrag führt in der Bilanz zu einem entsprechenden Eigenkapitalverzehr, ein 
Überschuss zu einem Eigenkapitalzuwachs. Grundsätzlich besteht nach der 
Gemeindeordnung NRW die gesetzliche Verpflichtung einen Eigenkapitalverzehr zu 
vermeiden. Da die jährliche Entwicklung des Haushaltes Schwankungen unterliegt, wurde das 
Instrument der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals geschaffen. Nach dem 3. 
NKFWG erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht für den 
Haushaltsausgleich verwendet werden. Solange der Eigenkapitalverzehr über die 
Ausgleichsrücklage aufgefangen werden kann, gilt der Haushalt bzw. die Jahresrechnung als 
ausgeglichen und eine aufsichtsrechtliche Genehmigung der Haushaltswirtschaft einer 
Kommune ist nicht erforderlich. Soweit jedoch die Ausgleichsrücklage verbraucht ist und auf 
den anderen Teil des Eigenkapitals in Form der Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden 
muss, um Fehlbeträge auszugleichen, ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. 
Wird dabei die Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr 
als 5% reduziert oder einmalig um mehr als 25%, muss zusätzlich ein 
Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt werden. In diesem 
Haushaltssicherungskonzept sind dann Maßnahmen aufzuzeigen und deren Wirkung zu 
überwachen, die schnellstmöglich, spätestens aber im 10. Jahr nach Eintritt der erstmaligen 
Voraussetzungen für ein HSK, wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt führen. Für die Stadt 
Haan galt zwischen 2010 und 2020 die Verpflichtung ein HSK aufzustellen.  
 
Nach einer Reihe defizitärer Abschlüsse in den Jahren 2009 bis 2016 konnten ab 2017 wieder 
Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden, so dass die bereits in 2014 vollständig verbrauchte 
Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden konnte. 2020 und damit ein Jahr früher als 
ursprünglich geplant, konnte die Haushaltssicherung beendet werden. Die Überschüsse der 
Jahre 2017 bis 2021 wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass Ende 2022 insgesamt 
ein Betrag in Höhe von 12,9 Mio. Euro für den fiktiven Ausgleich zukünftiger Haushalte zur 
Verfügung stand. Nach Verrechnung der festgestellten Jahresfehlbeträge aus den Jahren 
2022 und 2023 in Höhe von insgesamt -3,723 Mio. Euro weist die Ausgleichsrücklage Ende 
2024 einen Stand von 8,3 Mio. Euro aus. 
 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2024 war die Einschätzung der 
konjunkturellen Entwicklung sowie der Auswirkungen der verschiedenen gesetzlichen 
Regelungen zur Abmilderung der Inflation und damit der zu erwartenden Steuereinnahmen 
sehr verhalten. Gleichzeitig war absehbar, dass der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst nicht 
nur beim eigenen Personal, sondern auch bei der Kreisumlage oder den Zuweisungen an die 
KiTa-Träger zu erheblichen Kostensteigerungen führen würde. Darüber hinaus verharrten die 
Energie- und Baupreise auf hohem Niveau. Es ergab sich auch keine Entspannung bei der 
Zuweisung von Migranten; es stand sogar zu befürchten, dass erneut eine Turnhalle als 
Notunterkunft hergerichtet werden müsste. Diese absehbare zusätzliche Gesamtbelastung 
der städtischen Haushalte wurde dadurch verschärft, dass eine Verlängerung der Anwendung 
des NKF-CUIG für 2024 ausgeschlossen wurde und damit kein außerordentlicher Ertrag mehr 
etatisiert werden konnte, obwohl die entsprechenden Aufwendungen zu leisten waren. 
Da erkennbar war, dass unter diesen Voraussetzungen viele NRW-Kommunen in die 
Haushaltssicherung geraten würden, kündigte die Landesregierung eine Änderung der 
Regelungen zum Haushaltsrecht in der GO an, die bereits für die Haushaltsplanaufstellung 
2024 Wirkung entfalten sollte. Das 3. NKFWG trat dann rückwirkend mit Wirkung zum 
31.12.2023 in Kraft. Auch die Stadt Haan hat die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 
hinausgezögert, um von den neuen Regelungen, insbesondere hinsichtlich des erhöhten, 
unbestimmten globalen Minderaufwandes Gebrauch machen zu können.  
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Die Planung für den Haushalt 2024 sah trotz Berücksichtigung des maximal möglichen 
globalen Minderaufwandes in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen dennoch eine 
Unterdeckung in Höhe von 7,3 Mio. Euro vor. Das negativ geplante Jahresergebnis konnte 
durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden, so dass weder 
die Genehmigung der Kommunalaufsicht noch die Aufstellung eines HSK erforderlich war.  
Durch konsumtive Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 3,4 Mio. Euro 
steigerte sich der fortgeschriebene Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung unter 
Berücksichtigung des unveränderten globalen Minderaufwandes zunächst auf 10,7 Mio. Euro. 
Die im Jahr 2024 bei verschiedenen Ansätzen erforderliche Bereitstellung überplanmäßiger 
Mittel wurde innerhalb des Haushaltes durch Minderaufwendungen oder Mehrerträgen an 
anderer Stelle gedeckt, so dass sich hieraus keine weitere Belastung des Haushaltes ergab. 
Von den Ermächtigungsübertragungen aus 2023 wurde rd. 1 Mio. Euro in 2024 nicht in 
Anspruch genommen. Knapp 0,6 Mio. Euro konnten eingespart werden, der Rest wurde erneut 
als Ermächtigungsübertragung nach 2025 vorgetragen. Damit wurden insgesamt auch in 2024 
wieder 3,1 Mio. Euro an Ermächtigungen auf das Folgejahr übertragen. Im Verlauf der Jahre 
ist feststellbar, dass sich die Höhe der Übertragungen auf etwa gleichem Niveau eingependelt 
hat und somit nicht zu einer echten zusätzlichen Belastung der Ergebnisrechnung führt.  

Auch das Haushaltsjahr 2024 zeigte den in der Vergangenheit festgestellten Effekt der 
Überschätzung des Gesamtressourcenverbrauchs im Rahmen der Planaufstellung. Die 
Entscheidung, bereits bei der Planung eine Verbesserung des erwarteten Ergebnisses durch 
die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes einzukalkulieren, war daher richtig. Wie 
in der Vergangenheit zeigte sich auch in 2024, dass der wesentliche Beitrag zur Verbesserung 
des Jahresergebnisses aus ungeplanten Mehrerträgen resultierte. Diese Feststellung ist nicht 
ungewöhnlich, da das im NKF verankerte Vorsichtsprinzip dazu führt, dass Aufwendungen 
tendenziell zu hoch und Erträge zu niedrig angesetzt werden. Zu berücksichtigen ist jedoch 
auch, dass vielfach Erträge und Aufwendungen in einem inneren Zusammenhang stehen und 
durch die Bruttoverbuchung Mehrerträge Mehraufwendungen bedingen bzw. 
Minderaufwendungen zu Mindererträgen führen.  
Das tatsächlich erzielte Jahresergebnis beträgt – 7,2 Mio. Euro. Der eingeplante globale 
Minderaufwand in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro konnte somit vollumfänglich realisiert 
werden. Die Ermächtigungsübertragungen führten nicht zu einer Verschlechterung des 
ursprünglich geplanten Ergebnisses. 

Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf die fortgeschriebenen Ansätze, so wie sie in 
der Ergebnisrechnung zu finden sind.  
Wie in den Vorjahren führten verschiedene, nicht beinflussbare Ereignisse und 
Entscheidungen dazu, dass auch das Jahr 2024 leicht verbessert gegenüber der 
ursprünglichen Planung abgeschlossen werden konnte. Ausschlaggebend dafür, dass das 
geplante Ergebnis auch realisiert werden konnte, ist jedoch auch, dass die übertragenen 
Ermächtigungen aus dem Vorjahr nicht tatsächlich zu einer zusätzlichen Belastung führen, 
sondern lediglich eine kontinuierliche zeitliche Verschiebung abbilden. 
Trotz der Entscheidung des Rates, auf eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH 
im Wesentlichen zu verzichten, übersteigen die Erträge die eingeplanten Werte um 2,3 Mio. 
Euro. Gleichzeitig wurden bei den Aufwendungen zunächst rd. 3,7 Mio. Euro nicht in Anspruch 
genommen. Hiervon wiederum wurden 3,1 Mio. Euro als Ermächtigung nach 2025 übertragen.  

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Gewerbesteuereinnahmen, 
ungeplanten Zuweisungen aus der Neuberechnung des Belastungsausgleiches Jugendhilfe 
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im Rahmen der Konnexität und ungeplanten Kostenerstattungen aufgrund der 
Versorgungslastenteilung. Den Mehrerträgen stehen Mindereinnahmen im Bereich der 
öffentlich-rechtlichen und der privat-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber. Nach 
Schließung des Haaner Krankenhauses Ende 2023 musste zwar zur Aufrechterhaltung des 
Rettungsdienstes ein weiterer RTW inkl. Personal bereitgestellt werden, die Anerkennung der 
Mehraufwendungen durch die Krankenkassen erfolgte in 2024 jedoch nicht mehr. Somit 
konnten lediglich die Gebühren auf Grundlage der Kostenberechnung aus 2023 in Rechnung 
gestellt werden. Auch mit dem Dualen System Deutschland konnte noch keine Einigung über 
die Nutzungsentgelte zur Mitnutzung der Sammelinfrastruktur geschlossen werden. Die 
Abrechnung der Leistungen seit 2022 stehen noch aus.  
 
Auf der Aufwandsseite ergaben sich Mehraufwendungen insbesondere bei den 
Versorgungsaufwendungen, der AfA und der Forderungsbewertung. Den Mehraufwendungen 
stehen Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie 
der Personalaufwendungen gegenüber. Gerade im Bereich der Sach- und Dienstleistungen 
sind die Ermächtigungsübertragungen aus 2023 und nach 2025 fast identisch und betreffen in 
erster Linie Instandhaltungsmaßnahmen. Es erfolgte erneut eine Überschätzung der 
tatsächlich umsetzbaren Maßnahmen. Die Vielzahl unbesetzter Stellen trug somit erneut 
positiv sowohl hinsichtlich der Personalkosten als auch der Instandsetzungskosten bei.  
 
Insgesamt schließt das Jahr 2024 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem 
gegenüber der fortgeschrittenen Planung deutlich verbesserten, aber immer noch negativen 
Ergebnis in Höhe von – 7,2 Mio. Euro ab. Der Jahresfehlbetrag kann über die 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden.  
 
 

3. Ertrags- und Aufwandssituation  

Der Ergebnisplan 2024 sah unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes 
ursprünglich einen Jahresfehlbetrag von – 7,3 Mio. Euro vor und schließt tatsächlich mit einem 
negativen Ergebnis von – 7,2 Mio. Euro ab, was einer Verbesserung von 0,1 Mio. Euro 
entspricht. Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen aus 2023, die den 
fortgeschriebenen Fehlbetrag zeitweise auf – 10,7 Mio. Euro ansteigen ließ, fällt das Ergebnis 
sogar um 3,5 Mio. Euro besser aus.  

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (= ursprünglicher Planansatz + übertragene 
Ermächtigungen) hat sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um 6,0 Mio. Euro 
verbessert. Die Verbesserung beruht auf Mehrerträgen in Höhe von 2,3 Mio. Euro sowie 
Minderaufwendungen im Umfang von 3,7 Mio. Euro.  
Es ergibt sich ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 7,2 Mio. Euro. 
Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 5,6 Mio. 
Euro und dem Finanzergebnis in Höhe von – 1,6 Mio. Euro.  
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Gegenüberstellung Plan und Ergebnisrechnung 2024 

Bezeichnung 
Ansatz  
2024 

fortgesch.  
Ansatz 2024 

Ergebnis  
2024 

Vergleich Ist 
zum 

fortgesch. 
Ansatz 

Ordentliche Erträge 115.946.684  115.946.684  118.510.312  2.563.628  
- hiervon: Steuern 70.834.900  70.834.900  72.287.401  1.452.501  

- hiervon: Sonst. ord. Erträge 5.191.155  5.191.155  4.510.247  -680.908  

Ordentliche Aufwendungen 124.581.235  127.992.141  124.115.954  -3.876.187  
- hiervon: Personal 32.006.785  32.006.785  31.659.212  -347.573  

- hiervon. Sach- /Dienstleistungen 22.115.229  24.893.832  19.574.092  -5.319.740  

- hiervon: Transferaufwand 56.525.618  56.745.517  56.757.721  12.204  

Ordentliches Ergebnis -8.634.551  -12.045.456  -5.605.642  6.439.815  
Finanzergebnis -1.184.952  -1.184.952  -1.600.230  -415.278  

Ergebnis lfd. 
Verwaltungstätigkeit -9.819.503  -13.230.408  -7.205.871  6.024.537  
Globaler Minderaufwand 2.491.625  2.491.625  0  -2.491.625  
Jahresergebnis -7.327.878  -10.738.783  -7.205.871  3.532.912  

 

Bei den ordentlichen Erträgen konnten 118,51 Mio. Euro (VJ 113,61 Mio. Euro) verbucht 
werden. Hiervon entfielen 72,3 Mio. Euro (VJ 67,2 Mio. Euro) auf Steuern sowie 18,6 Mio. 
Euro (VJ 18,2 Mio. Euro) auf Zuwendungen, 16,7 Mio. Euro (VJ 15,0 Mio. Euro) auf öffentlich-
rechtliche Leistungsentgelte und 4,5 Mio. Euro (VJ 8,2 Mio. Euro) auf sonstige ordentliche 
Erträge. Die ordentlichen Erträge liegen damit 2,5 Mio. Euro über dem Ansatz von 115,9 Mio. 
Euro.  

Die Gewerbesteuererträge lagen mit 36,3 Mio. Euro knapp 1,8 Mio. Euro über dem geplanten 
Ansatz von 34,6 Mio. Euro und stiegen damit um 9,3% gegenüber dem Ergebnis aus dem 
Vorjahr an. Im Jahr 2024 kam überwiegend das Jahr 2022 in die Abrechnung. Insgesamt 
konnten auch 2024 noch keine negativen Auswirkungen durch die Energiekrise und die starke 
Inflation auf die Unternehmungen in Haan festgestellt werden. Bei der Einkommensteuer 
standen tatsächliche Einzahlungen in Höhe von 22,2 Mio. Euro geplanten Erträgen in Höhe 
von 22,5 Mio. Euro gegenüber. Der Ansatz wurde damit zwar um 0,2 Mio. Euro verfehlt, 
dennoch beträgt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr rd. 1,6 Mio. Euro oder 7,7%. Hier 
machten sich zum Teil noch die steuer- und abgabenfrei gewährten 
Inflationsausgleichsprämien bemerkbar, die erst im Lauf des Jahres 2024 in reguläre 
Einkommensbestandteile überführt wurden.  
Die Zuwendungen lagen mit 18,6 Mio. Euro insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro über dem geplanten 
Ansatz. In 2024 wurde die vom Land lange hinausgezögerte Überprüfung des 
Belastungsausgleichs in der Kindertagesbetreuung im Rahmen der Konnexität endlich 
abgeschlossen. Auch wenn das Land weiterhin nicht alle Forderungen der kommunalen 
Spitzenverbände anerkannt hat, ergab sich doch ein erheblicher Nachzahlungsanspruch 
zugunsten der Kommunen. Der nicht eingeplante Erstattungsanspruch in Höhe von rd. 1 Mio. 
Euro für die vergangenen Jahre wurde Ende des Jahres 2024 an die Kommunen ausgezahlt. 
Darüber hinaus konnte durch die Aktivierung des Haaner Bachtals und verschiedener weiterer 
Investitionen die hiermit verbundene Sonderpostenauflösung um 0,3 Mio. Euro gesteigert 
werden.  
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Die erheblichen Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio. Euro bei den Kostenerstattungen beruhen 
auf ungeplanten Erträgen aus Ausgleichszahlungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung 
für neue verbeamtete Mitarbeiter, die von anderen Dienstherren zur Stadt Haan wechseln. Für 
die neuen Mitarbeiter müssen jedoch auch wieder Rückstellungen gebildet werden, so dass 
sich hieraus insgesamt kein positiver Beitrag zum Jahresergebnis ergibt. 
Belastend machten sich die Mindereinnahmen im Bereich der Rettungsdienstgebühren 
bemerkbar. Nach Schließung des Haaner Krankenhauses mussten die Rettungsmittel und das 
Personal aufgestockt werden, um die Hilfszeiten einhalten zu können. Zur Deckung der 
Mehraufwendungen wurden erhöhte Gebühren in den Haushaltsplan aufgenommen. Die 
Verhandlungen mit den Krankenkassen als Träger der Rettungsdienstgebühren konnte jedoch 
in 2024 nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass die höheren Gebühren nicht in 
Rechnung gestellt werden konnten. Die Mindereinnahmen betragen rd. 0,8 Mio. Euro und 
können erst im Zug der Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren in den Jahren 2026 ff 
ausgeglichen werden. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2024 auf 124,1 Mio. Euro (VJ 118,1 Mio. 
Euro). Hiervon entfielen 56,8 Mio. Euro (VJ 57,2 Mio. Euro) auf Transferaufwendungen, 35,1 
Mio. Euro (VJ 30,7 Mio. Euro) auf Personal- und Versorgungsleistungen, 19,6 Mio. Euro (VJ 
17,5 Mio. Euro) auf Sach- und Dienstleistungen, 7,3 Mio. Euro (VJ 7,7 Mio. Euro) auf 
Abschreibungen sowie weitere 5,4 Mio. Euro (VJ 5,0 Mio. Euro) auf sonstige ordentliche 
Aufwendungen. Das Berichtsergebnis liegt damit um knapp 0,5 Mio. Euro unter dem 
ursprünglich geplanten und 3,9 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. 
Minderaufwendungen ergaben sich hauptsächlich bei den Sach- und Dienstleistungen im 
Umfang von 5,3 Mio. Euro. Hier wurden Ermächtigungen im Umfang von 2,8 Mio. Euro sowohl 
aus 2023 nach 2024 als auch von 2024 nach 2025 übertragen. Die Sach- und Dienstleistungen 
umfassen auch die Instandhaltungsaufwendungen. Die Höhe dieser Aufwendungen schwankt 
erheblich, je nachdem, welche größeren oder kleineren Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen in die Umsetzung kommen. Die Maßnahmen bestimmen 
insgesamt sowohl den Ansatz als auch den Betrag der Ermächtigungsübertragungen. Darüber 
hinaus war in der Vergangenheit die Umsetzung stark von den personellen Ressourcen 
abhängig. Die Unterbesetzung im Gebäudemanagement führte dazu, dass sich ein 
Instandhaltungsstau entwickelte.   
Mehraufwendungen ergaben sich hingegen hauptsächlich bei den Versorgungsaufwendungen 
und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Mehraufwendungen im Bereich der 
Versorgung sind durch ungeplante Umlagen an die Rheinische Versorgungskasse aufgrund 
von Dienstherrenwechseln (Stadt Haan als aufnehmender Dienstherr) entstanden. Den 
Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus Kostenerstattungen des 
abgebenden Dienstherrn gegenüber. Die Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen 
Aufwendungen beruhen auf der Berichtigung von Forderungen im Rahmen des 
Jahresabschlusses.  
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Gegenüberstellung der Ergebnisse 2023 und 2024 

Bezeichnung 
Ergebnis  

2023 
Ergebnis  

2024 
Differenz 
zum VJ 

Differenz 
 in % 

Ordentliche Erträge 113.614.574  118.510.312  4.895.737  4,3%  
- hiervon: Steuern 67.221.231  72.287.401  5.066.170  7,5%  

- hiervon: Zuwendungen 18.164.749  18.560.468  395.719  2,2%  

- hiervon: Leistungsentgelte 15.037.204  16.746.779  1.709.575  11,4%  

- hiervon: sonst. ord. Erträge 8.177.802  4.510.247  -3.667.555  -44,8% 

Ordentliche Aufwendungen 118.138.361  124.115.954  5.977.593  5,1%  
- hiervon: Personal 28.223.079  31.659.212  3.436.133  12,2%  

- hiervon: Sach-/Dienstleistung 17.496.373  19.574.092  2.077.719  11,9%  

- hiervon: Transferaufwand 57.205.159  56.757.721  -447.438  -0,8% 

- hiervon: sonst. ord. Aufwand 5.041.523  5.376.901  335.378  6,7%  

Ordentliches Ergebnis -4.523.787  -5.605.642  -1.081.855  23,9%  
Finanzergebnis -728.981  -1.600.230  -871.249  119,5%  
Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit -5.252.767  -7.205.871  -1.953.104  37,2%  
Außerordentliches Ergebnis 1.529.846  0  -1.529.846  -100,0% 
Jahresergebnis -3.722.922  -7.205.871  -3.482.950  93,6%  

 
 
Den größten prozentualen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr gab es bei den 
Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 12,2%. Hierzu hat nicht nur die hohe 
Tarifeinigung im öffentlichen Dienst beigetragen, sondern auch die Übernahme von Beamten 
anderer Dienstherren. Grundsätzlich erhält der neue Dienstherr zwar eine entsprechende 
Erstattungsleistung des abgebenden Dienstherrn (s.o. Mehrerträge aus der 
Versorgungslastenteilung), gleichzeitig müssen jedoch für diese Beamten die Rückstellungen 
erstmals vollständig erfasst werden. Durch die Bruttoverbuchung wird damit bei 
Dienstherrenwechsel sowohl auf der Ertrags- als auch der Aufwandsseite ein entsprechender 
Mehrbetrag generiert.  
Die Steigerung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen liegt bei 11,9%. In 2024 wurden 
wieder deutlich mehr Instandhaltungen umgesetzt. 
Die Minderaufwendungen bei den Transferleistungen sind auf die geringere Kreisumlage 
sowie die geringeren Rückzahlungen von Landeszuweisungen zurückzuführen. Bleiben diese 
beiden Posten unberücksichtigt, beträgt die Steigerung der originären Sozialleistungen rd. 1,4 
Mio. Euro.  
Im Vergleich zu 2023 ist ersichtlich, dass die gewerbesteuerstarke Wirtschaft in Haan auch 
2024 noch einmal stark zugelegt hat. Die Steigerung der Steuererträge ist allein auf die 
Steigerung der Gewerbesteuer zurückzuführen, die Minderungen in allen anderen Bereichen 
ausgleichen konnte. Die Einmaleffekte durch den Verkauf von Flächen im Technologiepark, 
die 2023 zu einer deutlichen Verbesserung der sonstigen ordentlichen Erträge beitragen 
haben, konnten in 2024 nicht wiederholt werden.  

Trotz der deutlichen Verbesserungen der Erträge schließt das ordentliche Ergebnis erneut mit 
einem noch einmal verschlechterten negativen Ergebnis von – 5,6 Mio. Euro (VJ – 4,5 Mio. 
Euro) ab. Das Finanzergebnis, das aufgrund des von der Politik beschlossenen Verzichts auf 
die Ausschüttung der Stadtwerke deutlich schlechter ausfiel als geplant, ist ebenfalls negativ. 
Im Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein negatives Ergebnis in 
Höhe von – 7,2 Mio. Euro (VJ – 5,2 Mio. Euro).  
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4. Finanzlage der Stadt Haan 

Die Finanzplanung für 2024 sah einen negativen Cashflow aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 10,6 Mio. Euro vor. Dieser negative Saldo und der ebenfalls 
negative Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von -11,3 Mio. Euro sollte im Umfang von 11,9 
Mio. Euro durch Aufnahme neuer Investitionskredite und im Übrigen durch Kassenkredite 
ausgeglichen werden.  
In Fortschreibung des Haushaltsplanes wurden Anfang 2024 konsumtive 
Haushaltsermächtigungen aus 2023 im Umfang von 6,2 Mio. Euro sowie investive 
Ermächtigungen in Höhe von 52,9 Mio. Euro, insgesamt damit 59,1 Mio. Euro übertragen: 
hiervon allein für den Breitbandausbau 7,9 Mio. Euro und das Vereinsheim in Gruiten 2,1 Mio. 
Euro. Für Hochbaumaßnahmen wurden weitere 22,5 Mio. Euro und für Tiefbaumaßnahmen 
12,1 Mio. Euro übertragen. Durch die im Jahr 2023 zwar eingeplanten, aber nicht 
durchgeführten Maßnahmen konnten entsprechende Finanzmittel zunächst eingespart bzw. 
Kreditaufnahmen vermieden werden, die dann zeitversetzt in 2024 zur Auszahlung kamen. 

 

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 
 

Durch die Übertragung der Ermächtigungen aus 2023 nach 2024 stieg der erwartete negative 
Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zunächst auf – 16,8 Mio. Euro an. Tatsächlich 
ergibt sich im Abschluss lediglich eine Unterdeckung von 2,6 Mio. Euro. Die Jahresrechnung 
schließt in diesem Bereich damit mit einem um 14,1 Mio. Euro besseren Ergebnis als in der 
Planung erwartet ab. 
Da die Finanzrechnung die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung 
widerspiegelt, macht sich die positive Entwicklung sowohl bei den Ein- als auch den 
Auszahlungen bemerkbar. So konnten Mehreinzahlungen von insgesamt 1,9 Mio. Euro 
verbucht werden. Dabei standen Mindereinnahmen von knapp 1,9 Mio. Euro insbesondere bei 
den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen und den 
Finanzeinzahlungen Mehreinnahmen in Höhe von 3,8 Mio. Euro bei den Steuern, 
Zuwendungen bzw. sonstigen Einnahmen gegenüber.  Auf der Auszahlungsseite wurden 
bereitgestellte Mittel in Höhe von 12,2 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen. Die größten 
Abweichungen ergaben sich bei den Sach- und Dienstleistungen (- 7,4 Mio. €) sowie den 
sonstigen Ausgaben (-2,5 Mio. €), siehe hierzu auch Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.   

Neben den Ermächtigungsübertragungen wurden in 2024 auch überplanmäßig konsumtive 
Auszahlungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. Euro und investive Mittel in Höhe von 0,2 Mio. Euro 
bereitgestellt, die vollständig durch entsprechende konsumtive Mehreinnahmen gedeckt 
wurden. Hieraus ergab sich keine weitere Belastung des Finanzplanes.  

 
 
4.2 Investitionstätigkeit 
 
Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden Einzahlungen im Umfang von 6,6 Mio. Euro und 
Auszahlungen in Höhe von 17,9 Mio. Euro eingeplant. Darüber hinaus wurden 
Auszahlungsermächtigungen im Umfang von 52,9 Mio. Euro (VJ 50,9 Mio. Euro) übertragen 
so dass sich ein fortgeschriebener Saldo in Höhe von – 64,2 Mio. Euro ergab. 
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Tatsächlich konnten im Jahr 2024 aber 11,8 Mio. Euro an investiven Einzahlungen 
vereinnahmt werden. Die Mehreinzahlungen sind auf die verspätete Überweisung der 
bewilligten Fördermittel für den Breitbandausbau zurückzuführen.  
Abermals konnten verschiedene Investitionsmaßnahmen insbesondere im Hoch- und Tiefbau 
aufgrund mangelnder Personalressourcen im Gebäudemanagement und im Tiefbauamt sowie 
der schwierigen Situation im Bauhandwerk nicht wie ursprünglich vorgesehen umgesetzt 
werden. Aber auch in allen anderen Bereichen flossen die Mittel nicht wie vorgesehen ab. 
Insgesamt kamen lediglich 20,9 Mio. Euro zur Auszahlung.  

Unter Berücksichtigung der Verbesserungen bei den Ein- und Auszahlungen beläuft sich der 
Saldo aus Investitionstätigkeit auf – 9,0 Mio. Euro. 
 
 

4.3 Finanzierungstätigkeit 
 
Da die finanziellen Eigenmittel seit 2021stark reduziert wurden, wurden zur Finanzierung der 
Investitionen im Jahr 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 11,9 Mio. Euro eingeplant. Sie 
umfassten sowohl Umschuldungen bestehender Kredite nach Auslaufen der Zinsbindung als 
auch neue Kredite für neue Maßnahmen. Gleichzeitig mussten Tilgungsleistungen von 3,3 
Mio. Euro für bereits bestehende Investitionskredite eingeplant werden. Die 
Nettokreditaufnahme in 2024 sollte somit planmäßig um 8,6 Mio. Euro steigen. 
Da auch in 2024 wieder deutlich weniger investive Maßnahmen als ursprünglich beabsichtigt 
umgesetzt wurden, war die Aufnahme weiterer, neuer Investitionskredite auch nur im Umfang 
von 5,6 Mio. Euro erforderlich.  

Bis 2022 war die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten aufgrund des positiven Cashflows 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht erforderlich. Zwar mussten unterjährig kurzfristige 
Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden, die 
Kassenkredite wurden jedoch vollumfänglich innerhalb des Jahres wieder zurückgeführt. In 
der Bilanz wurden lediglich die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ als Kassenkredit 
geführt, da die Mittel konsumtiv verwandt wurden. In 2023 konnte jedoch kein positiver 
Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mehr generiert werden. Die Situation hat sich 
in 2024 nicht verändert. Um die Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherstellen zu können, war die 
Aufnahme weiterer Liquiditätskredite erforderlich. Eine Rückführung der Kassenkredite aus 
einem positiven Cashflow war nicht möglich. Zum Bilanzstichtag stehen Kassenkredite in Höhe 
von 13,9 Mio. Euro (VJ 6 Mio. Euro) liquiden Mitteln von 2,8 Mio. Euro (VJ 4,4 Mio. Euro) 
gegenüber. Von den Kassenkrediten entfällt rd. eine Mio. Euro auf das Programm „Gute 
Schule 2020“.  

 

5. Vermögens- und Schuldenlage 
Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Haan wird in der Bilanz als Aktiva und Passiva 
dargestellt. Die Aktivseite der Bilanz zeigt an, welche Vermögensgegenstände die Gemeinde 
besitzt. Das Vermögen ist nach den Vorgaben der KomHVO im Wesentlichen in längerfristig 
gebundenes Anlagevermögen und kurzfristiges Umlaufvermögen zu gliedern. Die Passivseite 
gibt an, wie die Vermögensgegenstände der Aktivseite finanziert sind. Genauere 
Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und der jährlichen Entwicklung sind im 
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Anhang der einzelnen Jahresabschlüsse zu finden. Nachfolgend wird lediglich die Entwicklung 
der größten Bilanzposten gegenüber dem Vorjahr betrachtet. 
 
Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 beträgt die Bilanzsumme 293,1 Mio. Euro (VJ 281,9 Mio. Euro) 
und hat sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch den Ankauf von Grundstücken, die 
Baumaßnahmen an der Gesamtschule, den Grundschulen Don Bosco und Gruiten, den 
Breitbandausbau sowie die Fertigstellung des Haaner Bachtales um 11,2 Mio. Euro erhöht.  
 
 
Die Struktur der Bilanz zum 31.12.2024 

Die Struktur der Bilanz der Stadt Haan zu den Stichtagen 31.12.2023 und 31.12.2024 stellt 
sich wie folgt dar: 

 

Aktiva 31.12.2023 31.12.2024 Passiva 31.12.2023 31.12.2024 

Corona Schaden 6.248.553  6.248.553       
Anlagevermögen 245.807.184  253.474.922  Eigenkapital 78.420.100 71.137.531  

- beb. 
Grundstücke 114.457.128  127.596.258  

- Allgemeine  
Rücklage 70.117.702  70.040.588  

- Infrastruktur- 
vermögen 78.082.265  80.036.199  

- Ausgleichs- 
rücklage 12.025.320  8.302.399  

- Finanzanlagen 9.319.075  9.578.894  Sonderposten 52.040.156  54.121.162  
Umlaufvermögen 25.984.548  29.011.924  Rückstellungen 53.329.638  57.120.021  
- liquide Mittel 4.379.979  2.778.514  Verbindlichkeiten 95.593.152  107.322.308  
Aktive 
Rechnungsabgr. 3.886.322  4.354.970  

Passive 
Rechnungsabgr. 2.543.561  3.389.349  

BILANZSUMME  281.926.608  293.090.370  BILANZSUMME  281.926.608  293.090.370  

 

Aktiva 
 
Erstmalig zum Stichtag 31.12.2020 war der außerordentliche Saldo aus den durch die Corona-
Pandemie bedingten Mindererträgen/Mehraufwendungen in die Bilanz einzustellen und als 
Aufwand zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Corona Schaden) vor dem 
Anlagevermögen zu bilanzieren. Auch in 2021 entwickelten sich insbesondere die städtischen 
Steuereinnahmen durch die wirtschaftlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie 
nicht so, wie sie ursprünglich vor Ausbruch der Pandemie prognostiziert worden waren. Diese 
Mindererträge, sowie weitere durch Corona bedingte Mehraufwendungen wurden in 2021 als 
Corona-Schaden verbucht. In 2022 und letztmalig in 2023 durften dann auch die Schäden, die 
durch den Krieg in der Ukraine verursacht wurden, isoliert und durch die Einbuchung eines 
außerordentlichen Ertrages neutralisiert werden.  
Die außerordentlichen Erträge zur Neutralisation der Schäden sind in der Bilanz auf der 
Aktivseite auszuweisen. Der Bilanzposten beträgt 6,25 Mio. Euro. Nach dem NKF-CUIG ist 
der Bilanzposten ab 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Der 
Rat kann jedoch im Jahr 2025 entscheiden, die Bilanzierungshilfe in 2026 ganz oder in Teilen 
erfolgswirksam gegen das Eigenkapital aufzulösen. Soweit eine ratierliche Auflösung 
vorgesehen wird, sind außerordentliche Abschreibungen zulässig, soweit sie die 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht einschränken. Die Entscheidung zum Umgang mit der 
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Bilanzierungshilfe ist vom Rat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2026 zu 
beschließen. 
 
 
Zum Stichtag 31.12.2024 besteht das städtische Vermögen zu 83,0 % aus Sachanlagen. Die 
Sachanlagen, die mit 253,5 Mio. Euro (VJ 245,8 Mio. Euro) bewertet werden, bestehen zu  
 

 127,6 Mio. € (VJ 114,5 Mio. €) aus bebauten Grundstücken  
   80,0 Mio. € (VJ   78,1 Mio. €) aus Infrastrukturvermögen, 
   18,3 Mio. € (VJ   16,2 Mio. €) aus unbebauten Grundstücken, 
   17,4 Mio. € (VJ  27,1 Mio. €) aus sonstigem Sachanlagevermögen. 

 
Bei den bebauten Grundstücken handelt es sich fast ausschließlich um Schulen, Kindergärten 
und Verwaltungsgebäude. Darüber hinaus verfügt die Stadt Haan über ein umfangreiches 
Infrastrukturvermögen da, anders als in vielen anderen Kommunen, das Kanalnetz in der 
städtischen Bilanz abgebildet wird.  
Unter das sonstige Sachanlagevermögen fallen auch die Anlagen in Bau. Nach 
Inbetriebnahme der Gebäude an der Gesamtschule und das Haaner Bachtal werden die 
Bauten umgegliedert und den bebauten Grundstücken zugeordnet. Hierdurch kommt es zu 
der Werteverschiebung zwischen den bebauten Grundstücken und den sonstigen 
Sachanlagen. 
Entsprechend sind damit bereits 83 % des gemeindlichen Vermögens für die kommunale 
Daseinsvorsorge langfristig im Anlagevermögen gebunden. 
 
Dem Bilanzposten Finanzanlagen kommt mit 9,6 Mio. Euro (VJ 9,3 Mio. Euro) oder 3,3 % der 
Bilanzsumme eine untergeordnete Bedeutung zu. Dieser Wert beinhaltet im Wesentlichen die 
Anteile an der Stadtwerke Haan GmbH und Anteile am KVR-Fonds zur Finanzierung der 
Pensionen für Beamte, die von anderen Dienstherren zur Stadt Haan gewechselt sind. Die 
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr beruhen auf der Neuberechnung des KVR-Fonds 
aufgrund von Mitarbeiterwechseln. 
 
Sachanlagen und Finanzanlagen stellen zusammen mit den immateriellen 
Vermögensgegenständen das Anlagevermögen dar. Dem Anlagevermögen sind 86,5 % (VJ 
87,2 %) des städtischen Gesamtvermögens zuzurechnen. Anlagevermögen ist dadurch 
gekennzeichnet, dass es dauerhaft im Bestand verbleibt bzw. zur Aufgabenwahrnehmung 
benötigt wird. Diese hohe Anlagenintensität schränkt die Flexibilität der Kommune ein, 
Liquidität zu erzielen, da in der Regel eine kurzfristige Veräußerung des Anlagevermögens 
nicht möglich bzw. gesetzlich ausgeschlossen ist. 
Das Umlaufvermögen, in dem zum Bilanzstichtag Vorräte, bestehende Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel ausgewiesen werden, beträgt 29,0 Mio. 
Euro (VJ 26,0 Mio. Euro) oder 9,9%. Hervorzuheben ist hier der starke Anstieg der 
Forderungen. Diese betreffen insbesondere Forderungen gegenüber dem Land aus der 
Kostenerstattung für unbegleitete Minderjährige und der Förderung aus dem Breitbandausbau. 
 
Die aktive Rechnungsabgrenzung beträgt 1,5 % der Bilanzsumme und betrifft im Wesentlichen 
weitergeleitete U3-Ausbauzuschüsse an freie Träger.  
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Passiva 
 
Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das auf der Aktivseite abgebildete 
Vermögen finanziert wurde. Hier wird die Mittelherkunft sichtbar. 
 
Das Eigenkapital an sich ist kein Wert, sondern lediglich eine Rechengröße. Das Eigenkapital 
ist die Differenz aus der Bilanzsumme abzüglich des Fremdkapitals (Sonderposten, 
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten).  
Aufgrund des negativen Jahresergebnisses ist das Eigenkapital erneut gesunken und beträgt 
71,1 Mio. Euro (VJ 78,4 Mio. Euro). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage 
70,0 Mio. Euro (VJ 70,1 Mio. Euro), der Ausgleichsrücklage 8,3 Mio. Euro (VJ 12,0 Mio. Euro) 
und dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -7,2 Mio. Euro (VJ Jahresfehlbetrag 3,7 Mio. Euro). 
Der Jahresfehlbetrag 2024 wird nach Beschluss des Rates über die Feststellung des 
Jahresergebnisses 2024 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.  
Danach ergibt sich eine Eigenkapitalquote 11 von 24,3 % (VJ 27,8 %), die anzeigt, in welchem 
Umfang das Vermögen der Stadt durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die 
Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.  
 
Die Sonderposten im Umfang von 54,1 Mio. Euro (VJ 52,0 Mio. Euro) betreffen im 
Wesentlichen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen sowie von Anliegern 
entrichtete Erschließungs- und sonstige Beiträge. Die Sonderposten werden über die gleiche 
Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern 
somit die Belastung durch die Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes. Die 
Sonderposten werden dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugerechnet2, weil sie einen 
Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter darstellen. Sonderposten sind weder zurückzuzahlen 
noch werden sie verzinst. Diesen Umstand berücksichtigt die Eigenkapitalquote 23, die den 
Anteil des Eigenkapitals einschließlich Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge am 
Bilanzvolumen darstellt.  
 
Die Bilanz zum 31.12.2024 der Stadt Haan sieht Rückstellungen in Höhe von 57,1 Mio. Euro 
(VJ 53,3 Mio. Euro) vor. Sie sind zu unterteilen in  

 Pensionsrückstellungen 50,5 Mio. Euro (VJ 47,2 Mio. Euro), 
 Instandhaltungsrückstellungen 0,9 Mio. Euro (VJ 0,9 Mio. Euro) und 
 sonstige Rückstellungen 5,7 Mio. Euro (VJ 5,3 Mio. Euro). 

 
Bei den Pensionsrückstellungen handelt es sich um zukünftige Auszahlungsverpflichtungen 
für Pensionen und Beihilfen der beamteten Mitarbeiter und Pensionäre. Die Auszahlung wird 
sich auf die nächsten Jahrzehnte erstrecken. Daher sind diese Rückstellungen als langfristiges 
Fremdkapital anzusehen. 
Sonstige Rückstellungen betreffen Altersteilzeitverpflichtungen, Verpflichtungen aus 
Mehrarbeit und Urlaub sowie Defizitabdeckungen im Bereich Kita und OGS sowie laufende 
Klageverfahren.  
 
Die eigentlichen Verbindlichkeiten stellen 107,3 Mio. Euro (VJ 95,6 Mio. Euro) oder 36,6 % der 
Passivseite der Bilanz dar. Der Anstieg der Verbindlichkeiten entspricht in etwa der Steigerung 
der Bilanzsumme. Es handelt sich im Wesentlichen um langfristige Investitionskredite und 

 
1 Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset:   (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 
2 NKF-Kennzahlenset, Punkt 3.16 
3 Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset:   ((Eigenkapital  + Sopo Zuw./Beiträge)/ Bilanzsumme) x 100 
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kreditähnliche Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen, die in Zusammenhang mit 
Baumaßnahmen abgeschlossen wurden. Der Bau der Feuerwache und der Grundschule 
Mittelhaan wurden zu 90%, der Mensaanbau im Schulzentrum Walder Str. und der Neubau 
des Gymnasiums wurden zu 10% als Public Privat Partnership Maßnahme umgesetzt. Seit 
2023 müssen jedoch auch längerfristig Liquiditätskredite aufgenommen werden, um die 
laufenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. Der Bestand der Liquiditätskrediten ist 
von 5,9 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro gestiegen. 
 
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 3,4 Mio. Euro (VJ 2,5 Mio. Euro) umfasst im 
Wesentlichen erhaltene Landeszuschüsse für U3-Ausbaumaßnahmen, die an freie Träger 
weitergeleitet wurden.  
 
 

6. NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen 

Gem. RdErl. des Innenministeriums sind die Gemeinden im Rahmen der Anzeigepflichten 
nach der GO verpflichtet, bestimmte Kennzahlen zum Haushalt und zur Bilanz zu erfassen, 
um der Aufsichtsbehörde die Prüfung der vorgelegten Unterlagen nach Rechtmäßigkeit und 
Plausibilität zu ermöglichen. 

Hinsichtlich der Prüfung der Haushaltsrechnung sind folgende im NKF-Kennzahlenset 
zusammengestellte Kennzahlen von Bedeutung: 
 

Kennzahlen zur Gesamtsituation 

Kennzahlen zur  
Gesamtsituation 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Aufwandsdeckungsgrad 109,6%  100,3%  100,1%  98,7%  96,2%  95,5%  
Eigenkapitalquote 1 34,7%  32,7%  32,5%  31,1%  27,8%  24,2%  
Eigenkapitalquote 2 55,3%  51,8%  51,6%  49,2%  45,0%  41,5%  
Fehlbetragsquote  -11,2% -1,9% -1,4% 1,0%  4,5%  9,2%  

 

Aufwandsdeckungsgrad 

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem prozentualen Anteil die ordentlichen Aufwendungen 
(Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, 
Transferaufwendungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) durch 
ordentliche Erträge (Steuern, Zuwendungen, Transfererträge, öffentlich und privatrechtliche 
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge sowie aktivierte 
Eigenleistungen) gedeckt werden können.  
Nicht berücksichtigt wird das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis. Ein 
finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (größer oder gleich 
100%) erreicht werden. Der Aufwandsdeckungsgrad ergibt sich als prozentualer Anteil der 
ordentlichen Erträge an den ordentlichen Aufwendungen. 
Im Betrachtungszeitraum ist erkennbar, dass in den Jahren bis 2021 der 
Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt, d.h. die ordentlichen Aufwendungen konnten in 
dieser Zeit aus den ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Ab 2022 konnte die vollständige 
Deckung nicht mehr sichergestellt werden. 
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Eigenkapitalquote 1 

Diese Kennzahl stellt den Anteil des bilanziellen Eigenkapitals (Summe aus der Allgemeinen 
Rücklage, der Ausgleichsrücklage und des Jahresergebnis) am Gesamtvolumen der Bilanz 
dar und kann bei einem zu niedrigen Wert ein Indiz für eine Überschuldung sein.  
Die Eigenkapitalquote 1 betrug zum 1.1.2009 dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz 46,8% 
und ist insbesondere durch die Reihe negativer Jahresabschlüsse in den Jahren 2009 bis 2016 
stark abgesunken. Darüber hinaus führte aber auch die intensive Bautätigkeit der 
vergangenen Jahre, die im Wesentlichen kreditfinanziert war, nicht nur zu einer Steigerung 
der Bilanzsumme, sondern eben auch zu einem Absinken der Eigenkapitalquote.  
Die erneuten Jahresfehlbeträge seit 2022 führen zu einem schnellen Verbrauch des 
Eigenkapitals. Die Eigenkapitalausstattung der Stadt Haan kann nicht mehr als ausreichend 
bezeichnet werden. Bei einem gleichbleibend hohen Eigenkapitalverzehr droht im Zeitrahmen 
der mittelfristigen Finanzplanung die Überschuldung. 

Eigenkapitalquote 2 

Bei dieser Kennzahl werden zum bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten mit 
Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge) hinzugezählt. Die 
Quote stellt also das Verhältnis des wirtschaftlichen Eigenkapitals zum Gesamtkapital dar. 
Die Eigenkapitalquote 2 betrug in der Eröffnungsbilanz 71,5%. Da der Wert der Sonderposten 
seit 2009 um den Wert von rd. 52 Mio. € schwankt, ist der Rückgang der Eigenkapitalquote 2 
allein auf die Verminderung der Allgemeinen Rücklage durch die negativen Jahresabschlüsse 
zurückzuführen.   

Fehlbetragsquote 

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in 
Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (in Bezug auf die Summe aus Ausgleichsrücklage 
und Allgemeiner Rücklage) und ergibt sich als prozentualer Anteil des Jahresfehlbetrages am 
Eigenkapital. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit die Rücklagen aufgebraucht 
werden.  
Eine negative Fehlbetragsquote bedeutet hingegen, dass in diesen Jahren kein 
Eigenkapitalverzehr stattfindet und Eigenkapitalaufbau möglich ist.  

In den Jahren 2020 und 2021 konnte unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages 
aus der Isolierung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Finanzschäden ein 
Fehlbetrag vermieden werden. In 2022 und 2023 gelang dies trotzt eines außerordentlichen 
Ertrages aus der Isolierung der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Schäden nicht 
mehr. Da ab 2024 die Kompensation weiterer Schäden über die Bildung eines 
außerordentlichen Ertrages gesetzlich ausgeschlossen ist, verdoppelt sich die 
Fehlbetragsquote im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr. 
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Kennzahlen zur Vermögenslage 

Kennzahlen zur 
Vermögenslage 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Infrastrukturquote 33,5%  30,8%  31,5%  29,9%  27,7%  27,2%  
Abschreibungsintensität 5,7%  5,9%  6,2%  6,4%  6,5%  6,2%  
Drittfinanzierungsquote 47,4%  72,0%  41,1%  42,6%  56,0%  44,8%  
Investitionsquote 113,3%  177,1%  195,2%  109,6%  125,1%  177,4%  

 

Infrastrukturquote 

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Infrastrukturvermögens (insbesondere Straßen und Kanäle) 
am Gesamtvermögen an. Die Infrastrukturquote ist im gesamten Betrachtungszeitraum bis 
2024 rückläufig. Hierdurch wird deutlich, dass der Werteverzehr durch die Abschreibung höher 
ist als die Investitionen in die Erneuerung der Anlagen.  

Abschreibungsintensität 

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des 
Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ergibt sich als prozentualer 
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen und steigt im 
Betrachtungszeitraum ab 2019 kontinuierlich aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit und 
Neuausstattung im Bereich KiTa und Schulen an. 

Drittfinanzierungsquote 

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den 
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Sonderposten 
müssen auf der Passivseite der Bilanz gebildet werden, soweit von Dritten (in der Regel Bund 
oder Land bzw. Anliegern) finanzielle Mittel für Investitionen bereitgestellt werden. Diese 
Sonderposten werden in den Folgejahren über die Nutzungsdauer des damit beschafften 
Anlagegutes wieder aufgelöst und als Ertrag verbucht. 
Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der 
Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die 
Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.  
Die Drittfinanzierungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Erträge aus der Auflösung 
der Sonderposten an den bilanziellen Abschreibungen (wird nicht separat in einer Zeile der 
Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen). Trotz der in den letzten Jahren deutlich vermehrten 
Inanspruchnahme von Fördermitteln u.a. für den Ausbau der Kindertagesstätten, das 
Innenstadtkonzept oder das Haaner Bachtal schwankt die Quote um einen Wert von rd. 44%.  
Die sehr starke Steigerung in 2020 ist auf die vollständige Auflösung der Sonderposten in 
Zusammenhang mit der Ausbuchung des abgängigen Gymnasiums zurückzuführen. 

 
Investitionsquote 

Die Kennzahl stellt die Bruttoinvestitionen den Abgängen und Abschreibungen des 
Anlagevermögens gegenüber. Durch die Quote wird ersichtlich, welcher Anteil des 
Wertverlustes durch Investitionen ausgeglichen wird. Es wird deutlich, dass in den letzten 
Jahren in einem überdurchschnittlichen Umfang investiert wurde. 
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Kennzahlen zur Finanzlage 

Kennzahlen zur 
Finanzlage 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Anlagendeckungsgrad 2 99,6%  92,7%  92,2%  92,1%  92,3%  89,2%  
Dynamischer 
Verschuldungsgrad 8,5  14,0  38,1  39,7  -26,2  -59,1  
Liquidität 2. Grades 261,9%  131,1%  44,3%  61,8%  52,5%  28,2%  
Kurzfristige 
Verbindlichkeitsquote 3,8%  4,2%  4,3%  4,5%  8,9%  13,3%  
Zinslastquote 1,6%  1,0%  0,8%  0,8%  0,9%  1,3%  

 

Anlagendeckungsgrad 2 

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, zu welchem Anteil das Anlagevermögen durch 
Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital 
(Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie Verbindlichkeiten 
mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren) finanziert ist. Für eine solide 
Finanzierungsstruktur sollte der Wert idealerweise bei 100% liegen.  
Da die NRWBank zinssubventionierte Investitionskredite nur in Zusammenhang mit einer 
Reihe von tilgungsfreien Jahren anbietet, wurde der Kreditbedarf ab 2018 gesplittet. Ein Teil 
über langfristige NRWBank Kredite und ein Teil über kurzfristige Kredite anderer Banken. In 
der tilgungsfreien Zeit der NRWBank Kredite werden die übrigen Kredite vollständig getilgt. Da 
diese Kredite nicht zu den langfristigen Verbindlichkeiten zählen, liegt die Kennzahl unter 
100%.  

Dynamischer Verschuldungsgrad 

Die Kennzahl beantwortet die hypothetische Frage, in wie vielen Jahren die Verbindlichkeiten 
mit selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden könnten, unter der Voraussetzung, dass in 
den Folgejahren ein gleich hoher positiver Cashflow erzielt und dieser ausschließlich zur 
Schuldentilgung eingesetzt wird. Da nur bis 2022 ein positiver Cashflow erzielt werden konnte, 
ergibt sich auch nur bis 2022 eine plausible Antwort. 
Aufgrund des negativen Cashflows in der Finanzrechnung ab 2023 ist eine Tilgung von 
Verbindlichkeiten aus selbst erwirtschafteten Mitteln nicht möglich. Es ergibt sich ein negativer 
Verschuldungsgrad. 

Liquidität 2. Grades 

Die Kennzahl stellt die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den 
kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt damit Auskunft über die Zahlungsfähigkeit. Der Wert 
sollte 100% erreichen und liegt im Betrachtungszeitraum bis 2020 deutlich darüber. Aufgrund 
der in den Jahren 2021/22 zu zahlenden Negativzinsen auf Bankguthaben wurden die 
Kassenbestände drastisch gesenkt und auch Investitionen ohne langfristige Kredite finanziert. 
In der Folge konnte ab 2021 die Zahlungsfähigkeit nur durch die kurzfristige Aufnahme von 
Kassenkrediten sichergestellt werden. Im Jahr 2023 verschlechterte sich die Finanzlage noch 
einmal, so dass erstmals Kassenkredite dauerhaft zur Stärkung der Liquidität aufgenommen 
werden mussten. Ziel muss es nun wieder sein, liquide Mittel anzusammeln, um keine 
dauerhaften Kassenkredite entstehen zu lassen.  

197



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 

Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital 
finanziert ist. Der Wert sollte nicht über 5% liegen. Zum kurzfristen Fremdkapital gehören 
neben den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit einer Restlaufzeit von unter 
einem Jahr im Wesentlichen auch die Liquiditätskredite und die erhaltenen Anzahlungen aus 
Zuwendungen für Investitionen, die noch nicht vollständig aufgebraucht wurden. 
Der anzustrebende Wert konnte bis 2022 eingehalten werden. Im Jahr 2023 steigt die Quote 
an, in 2024 liegt sie bei 13,3%. Ausschlaggebend hierfür ist der Anstieg der Kassenkredite von 
1 Mio. Euro in 2022 auf 13,9 Mio. Euro in 2024. Darüber hinaus ist noch einmal der Wert der 
erhaltenen Anzahlungen gestiegen und beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 14,3 Mio. Euro (VJ 
11,8 Mio. Euro). 

Zinslastquote 

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen (Zinsen und 
Kreditbeschaffungskosten) zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit bestehen. Die Zinslastquote ergibt sich als prozentualer Anteil der 
Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Ein Anstieg der Zinsen erfolgte erst 
in der zweiten Jahreshälfte 2022. Gleichzeitig konnten in 2022 und 2023 noch ältere, höher 
verzinste Kredite abgelöst werden. Die Neuaufnahme von Investitionskrediten ab Dezember 
2022 mit deutlich höheren Zinsen als in der jüngeren Vergangenheit hat sich jedoch bislang 
noch kaum bemerkbar gemacht. 

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage 

Kennzahlen zur Aufwands- 
und Ertragslage 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Netto-Steuerquote  58,2%  57,0%  59,5%  59,0%  58,2%  60,0%  
Zuwendungsquote 14,8%  20,1%  16,5%  17,3%  16,0%  15,7%  
Personalintensität  23,1%  24,0%  23,8%  24,6%  23,9%  25,5%  
Sach- und 
Dienstleistungsintensität 14,9%  15,1%  13,9%  15,6%  14,8%  15,8%  
Transferaufwandsquote 50,1%  47,1%  48,5%  46,8%  48,4%  45,7%  

 

Netto-Steuerquote 

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann 
und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der 
Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, von den Steuererträgen sowohl den an das Land 
abzuführenden Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer als auch den bis 2019 zu 
berücksichtigenden Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in 
Abzug zu bringen. 
Die Netto-Steuerquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Steuererträge an den 
ordentlichen Erträgen jeweils vermindert um die Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil an 
der Gewerbesteuer und bis 2019 der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (in 
Zeile 15 – Transferaufwendungen – enthalten, wird nicht separat ausgewiesen).  
Nach dem Corona bedingten Rückgang der Steuererträge in 2020 konnte ab 2021 der Anteil 
wieder gesteigert werden. 
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Zuwendungsquote 

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote gibt die Zuwendungsquote einen Hinweis darauf, 
inwieweit die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen von Dritten erhält. Bei den 
Zuwendungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke sowie den 
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen des Landes. 
Weitere allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen erhält die Gartenstadt Haan 
nicht. Zu den allgemeinen Zuwendungen zählte aber auch die Abrechnung der Einheitslasten 
für den Fonds Deutsche Einheit, die 2021 letztmalig erfolgte.  
Die Zuwendungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Zuwendungen an den 
ordentlichen Erträgen. Die Zuwendungsquote war in 2020 besonders hoch, da die Hilfen zur 
Abmilderung der Auswirkungen der Corona Pandemie (Gewerbesteuerausgleichzahlung, 
Elternbeiträge) hier zu verbuchen waren.  

 
Personalintensität 

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen 
Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese 
Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für 
Personal aufgewendet wird. 
Die Personalintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Personalaufwendungen an den 
ordentlichen Aufwendungen. Der deutliche Anstieg in 2024 ist auf den hohen Tarifabschluss 
zurückzuführen. 

 
Sach- und Dienstleistungsintensität 

Hierzu zählen die allgemeinen Sachausgaben der Verwaltung, die Betriebsausgaben für die 
Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Immobilien, aber auch die 
Inanspruchnahme von Leistungen Dritter. Insbesondere umfangreiche und teure 
Einzelinstandhaltungsmaßnahmen führen u.U. zu erheblichen Schwankungen der Sach- und 
Dienstleistungsintensität.  
Die Sach- und Dienstleistungsintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen. 

 
Transferaufwandsquote 

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den 
Transferaufwendungen (Aufwendungen ohne konkrete Gegenleistung) und den ordentlichen 
Aufwendungen her. 
Die Transferaufwendungen umfassen neben den „klassischen“ Transferleistungen wie 
Jugend- und Sozialhilfe bzw. den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch die 
Umlagezahlungen an das Land, den Kreis und die Zweckverbände, die den deutlich größeren 
Anteil (58% der gesamten Transferaufwendungen) ausmachen. Da wiederum die zu leistende 
Kreisumlage abhängig ist vom Steueraufkommen der einzelnen kreisangehörigen Kommunen 
können sich erhebliche Schwankungen ergeben.  
Die Transferaufwandsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Transferaufwendungen an 
den ordentlichen Aufwendungen. Etwas mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen werden 
als Transferzahlungen geleistet.  
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Die Transferaufwandsquote sinkt ab 2020 ab, da keine Gewerbesteueranteile zur 
Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit mehr abzuführen sind. 

 
 

7. Chancen und Risiken  
Die Auswirkungen der ungeregelten Migration belasteten den Haushalt der Stadt Haan sehr. 
Die Versorgung und Integration der geflüchteten Menschen bereiten weiterhin große 
Probleme. Bereits 2023 vom Bund angestoßene Maßnahmen zur Eingrenzung der 
Migrationskrise wie z.B. die Einführung der Bezahlkarte, sind bislang vom Land nicht 
umgesetzt worden. Die Aussetzung der Zuweisungen aus den Landeseinrichtungen in die 
Kommunen endete am 31.12.2024. Seither werden wieder  

Die geforderten Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise, der Mobilitäts- und 
Energiewende sowie die Beteiligung der Kommunen an den Entlastungspaketen des Bundes 
zur Eindämmung der Inflation und zur Entlastung von Bürgern und der Wirtschaft, bringt die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Haan aus dem Gleichgewicht.  

Neben diesen Risiken bestehen weitere Risiken durch den Fachkräftemangel, der sich 
mittlerweile zu einem allgemeinen Arbeitskräftemangel in allen Branchen und Bereichen 
ausgeweitet hat und dem Sanierungsstau. Den Risiken stehen jedoch auch Chancen 
gegenüber, die für die weitere Entwicklung der Stadt Haan von Bedeutung sind. 

 

Risiken: 

Krieg in der Ukraine 

Mit Amtsantritt von Präsident Trump im Januar 2025 hat sich nicht nur die Unterstützung der 
Ukraine durch die USA massiv verschlechtert. Insgesamt sind die USA nicht mehr bereit, im 
bisherigen Umfang militärische Hilfe für Europa zu leisten. Sie drängen auf eine Beendigung 
des Krieges und verhandeln mit Russland, ohne die Interessen der Ukraine zu wahren. Es ist 
ungewiss, wie sich unter diesen Voraussetzungen der Krieg weiterentwickeln wird und wie 
lange er noch dauert. Die Sicherung der Grenzen allein durch die europäische Union kann 
nach Aussagen von Sicherheitsexperten nicht gewährleistet werden.   
Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und damit der Flüchtlinge führt weiterhin zu 
Risiken für die Stadt Haan. Da bezahlbarer Wohnraum fehlt, können die Menschen nicht in 
regulären Wohnungen untergebracht werden und leben weiterhin in den städtischen 
Unterkünften. Die Belegungszahlen steigen und damit wachsen die Probleme in den 
Unterkünften. Containerunterkünfte, die eigentlich hätten abgebaut werden sollen, mussten 
kurzfristig reaktiviert und neue Unterbringungskapazitäten geschaffen werden.  
Die Einschätzung des Risikos hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.  

Flüchtlingsbetreuung 

Die zunehmende Zahl der Flüchtlinge stellt auch deren Betreuung vor neue 
Herausforderungen. Auch anerkannten Asylbewerbern sowie Menschen mit guter 
Bleibeperspektive können nur in wenigen Fällen Wohnungen vermittelt werden. Darüber 
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hinaus nimmt die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen wieder zu. Plätze in entsprechenden 
Einrichtungen sind kaum mehr zu bekommen und treiben die Kosten in die Höhe.  
Probleme bereitet nach wie vor die Integration der hier angekommenen Menschen, da 
insbesondere bei den Flüchtlingen aus der Ukraine häufig nicht klar ist, ob ihr Aufenthalt hier 
längerfristig oder nur von kurzer Dauer ist. 
Insgesamt ist die Einschätzung der Risiken aus der Flüchtlingsbetreuung gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. 

Konjunkturerwartungen  

Die weiterhin hohen Energiekosten, die aktuellen Tarifabschlüsse und die von den USA 
angekündigten Zölle belasten die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Auch die 
Binnennachfrage ist aufgrund der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt bislang 
ausgefallen. Die privaten Haushalte üben Konsumzurückhaltung, da das Preisniveau trotz 
mittlerweile stabiler Inflationsraten weiterhin hoch ist. Das Konjunkturbarometer erholt sich 
nach Ansicht der führenden Wirtschaftsforscher insgesamt weiterhin nur schleppend. Die 
Aussichten hätten sich in den letzten Monaten zwar leicht verbessert, lägen aber immer noch 
fast 10% unter den Erwartungen, die für ein durchschnittliches Wachstum sprechen. 
Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung ein hohes, allgemeines Haushaltsrisiko dar. 
Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Risiken insbesondere durch Belastungen aus dem 
Umbau der Energienetze, den Anforderungen an den Klimaschutz und den protektionistischen 
Verhaltensweisen der USA verstärkt. Hoffnung könnte sich hingegen aus dem 
milliardenschweren Investitionspaket der Bundesregierung für Infrastruktur und Rüstung 
ergeben.  

Fachkräftemangel in der Verwaltung 

Zunehmend problematisch stellt sich die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst dar. War 
in der Vergangenheit bislang bereits bei den Technikern und Ingenieuren ein Engpass 
feststellbar, zeigt sich, dass es mittlerweile durch die geringe Zahl der ausgebildeten 
Nachwuchskräfte im allgemeinen Verwaltungsdienst auch hier immer schwieriger wird, 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Weiterhin können durch die gestiegene Zahl an städtischen 
Kindertageseinrichtungen sowie der Übernahme einer OGS und die zunehmenden 
Anforderungen im Rettungsdienst auch in diesem Bereich viele Stellen nicht rechtzeitig besetzt 
werden.  

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Verwaltungen und neue Aufgaben werden den 
Kommunen von Bund und Land zugewiesen. Zum Teil gibt es hier zwar auch für die 
Personalaufwendungen zeitlich befristete Fördermöglichkeiten, problematisch wird jedoch die 
weitere Finanzierung, da es sich in der Regel eben nicht um ein abgeschlossenes Projekt, 
sondern um neue Daueraufgaben handelt. Doch auch ohne neue Aufgaben ergibt sich ein 
erhöhter Personalbedarf.  
Ein Mangel an Personal bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs führt zu dauernder Überlastung 
des vorhandenen Personals mit vielfältigen Krankheitsbildern und erschwert die dringend 
erforderliche Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung. Fehlt eigenes Personal, 
müssen in vielen Bereichen Aufträge fremd vergeben werden, wobei die Kosten hierfür in der 
Regel höher liegen.  
Waren im Jahr 2012 nur 1,5% der Stellen nicht besetzt, stieg die Zahl der unbesetzten Stellen  
– auch ohne Berücksichtigung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst (hier erst ab 2019 
Ausweitung der eigenen Einrichtungen) - seit 2016 stetig an und erreicht im Jahr 2024 einen 
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Wert von 11,4%. Im Schnitt lag die Quote zum Stichtag 30.6. eines Jahres in den Jahren 2014 
bis 2024 bei 10,2%. Absehbar ist, dass in den nächsten Jahren vermehrt Mitarbeiter in den 
Ruhestand gehen werden. Die Personallücke wird größer werden.  
 

 
 

 
Problematisch hierbei ist, dass der Personalkörper einer der kostenintensivsten Bereiche ist 
und die Gehälter stark gestiegen sind. Die Konsolidierungsbemühungen müssen daher auch 
auf diesen Bereich abzielen. Umso mehr, als in den anderen Bereichen pflichtige Aufgaben im 
Vordergrund stehen.  
Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung 
ergeben, da mittlerweile zunehmend Personal im allgemeinen Verwaltungsdienst fehlt. 
Gleichzeitig besteht jedoch die Chance, dass es durch den Druck, der sich hier aufbaut zu 
einer konsequenten Optimierung und Vereinheitlichung der Prozesse kommt. 

Sanierungsstau 

Während der Sanierungsstau in den Schulen in den letzten Jahren abgebaut werden konnte, 
ist er in den Verwaltungsgebäuden und Unterkünften aber auch bei den Straßen und Kanälen 
der Stadt weiterhin hoch. Die Gebäude sind stark in die Jahre gekommen und entsprechen 
hinsichtlich des technischen Zustands, des Brandschutzes und des Energieverbrauchs nicht 
mehr den heutigen Anforderungen. Die Mittel für die Instandhaltung wurden in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder zu Gunsten anderer Projekte massiv eingeschränkt und führen nun 
zu hohen lfd. Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ohne einen tatsächlichen 
Konsolidierungsbeitrag zu leisten. 
Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben. 
Die einsetzende Krise in der Bauwirtschaft hat bislang nicht zu einem Absinken der Preise 
geführt. Weitere Risiken ergeben sich aus dem Antrag zur Durchführung eines 
Bürgerentscheids zur Aufhebung des Ratsbeschlusses zum Neubau des Rathauses.  

Kreditaufnahmen / Schuldendienst 

Im Lauf des Jahres 2024 wurden die Leitzinsen von 4,5 % wieder schrittweise gesenkt und 
lagen Ende 2024 wieder bei 3,0 %. Auch für das Jahr 2025 wurden Zinssenkungen 
angekündigt. Die Zinskurve hat sich damit schnell wieder abgeflacht. Auf lange Sicht sind die 
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Zinsen damit immer noch sehr günstig, auch wenn sie deutlich über denen der letzten Jahre 
liegen. 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Zinsaufwendungen, für die bis 2023 abgeschlossenen 
Investitionskredite in den nächsten Jahren unproblematisch sind, da entsprechend den 
festgelegten Zinsbindungsfristen die niedrigen Zinsen fix sind. Klar ist jedoch, dass die 
Zinsaufwendungen, unabhängig vom jeweils geltenden Zinssatz, steigen werden, da ein 
erheblicher Investitionsstau besteht und das Kreditvolumen in den nächsten Jahren durch die 
Finanzierung der bereits in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen, wie dem Neubau der 
Grundschule Gruiten, den Erweiterungsbauten am Schulzentrum Walder Straße und an der 
Grundschule Don Bosco, der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt 
sowie der in Planung befindlichen Maßnahmen Neubau Polizeiwache und Rathaus, Neubau 
Feuerwehrgerätehaus Gruiten und Aufstockung Feuerwache Haan sowie dem Neubau der 
Grundschule Unterhaan und verschiedener weiterer Infrastrukturmaßnahmen nochmals 
erheblich auf mehr als 100 Mio. Euro anwachsen wird. Um die hierfür anfallenden jährlichen 
Tilgungsleistungen aus dem Haushalt erwirtschaften zu können, müssen die Zeiträume, in 
denen die Kredite getilgt werden, verlängert werden. Ratenkredite, die eine vollständige 
Tilgung innerhalb von 30 Jahren vorsahen, sind nicht mehr darstellbar. Zukünftig wird hier eine 
Tilgungsdauer von 40 oder 50 Jahren vereinbart werden müssen, womit die Tilgungsdauer der 
durchschnittlichen Nutzungsdauer entspricht. Allein aufgrund des Kreditvolumens und der 
Kreditlaufzeiten bis zur endgültigen Tilgung ergibt sich hieraus ein erhebliches 
Zinsänderungsrisiko. 
Grob skizziert ergibt sich bei einem Kreditvolumen von 100 Mio. Euro und einer angestrebten 
Rückführung innerhalb von 50 Jahren eine jährliche Tilgungsleistung von 2 Mio. Euro. Der zur 
Deckung erforderliche positive Cashflow kann in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Entsprechend werden vermehrt 
Kredite umgeschuldet werden müssen, um die Tilgungsphase zu verlängern. 

Die Gartenstadt Haan hat bis 2022 als eine von wenigen Kommunen in NRW dauerhaft keine 
Kassenkredite aufnehmen müssen. Durch die bis dahin stabile Kassenlage konnte sowohl ein 
erheblicher Finanzierungsbeitrag zu den Investitionen geleistet als auch die dauerhafte 
Aufnahme von Liquiditätskrediten verhindert werden. Im Laufe des Jahres 2023 kippte die 
Kassenlage, da u.a. in erheblichem Ausmaß bewilligte Fördergelder lange Zeit vorfinanziert 
werden mussten. Zum Schluss des Jahres 2023 standen 5 Mio. € an originären 
Kassenkrediten in den Büchern. Darüber hinaus bestand ein Liquiditätskredit in Höhe von rd. 
1 Mio. Euro aus dem Programm Gute Schule 2020, der vom Land getilgt wird. Aufgrund des 
negativen Cashflows war die Aufnahme weiterer Kassenkredite erforderlich, um die 
Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten zu können. Der Bestand der Liquiditätskredite stieg zum 
Ende des Jahres 2024 auf 13 Mio. Euro an.  

Insgesamt hat sich in der Einschätzung des Risikos gegenüber dem Vorjahr nochmals eine 
starke negative Veränderung ergeben, da die längerfristige negativen Liquiditätsentwicklung 
zu einem deutlichen Anstieg der Kassenkredite führt und damit einem stetigen 
Zinsänderungsrisiko unterliegt. Mit der Entscheidung der Bundesregierung von Anfang 2025  
zur kreditfinanzierten Bereitstellung hunderter Milliarden Euro zur Modernisierung der 
Infrastruktur und zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft ist darüber hinaus fraglich, ob es 
noch zu den angekündigten Zinssenkungen kommt. 
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Chancen: 

Digitalisierung der Verwaltung 

Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet unaufhaltsam voran, auch wenn sie u.a. aufgrund 
der veralteten Technik in den Gebäuden und den knappen personellen Ressourcen 
schleppender verläuft als angedacht. Die Zahl der online beantragbaren Leistungen hat 
beständig zugenommen und soll weiterhin ausgebaut werden. Gleichzeitig wird das e-
Payment ausgebaut, so dass Bestellvorgänge in Gänze abgebildet werden können. 
Die Einschätzung des Vorjahres hinsichtlich der Risiken, die sich durch die nicht zeitgerechte 
Einführung der digitalen Angebote für den Bürger und die verzögerte Digitalisierung der 
Verwaltung ergeben können, ist unverändert. 
 

Entwicklung Technologiepark Haan | NRW 

Nach Abschluss der langfristig vertraglich gesicherten Ausgleichsmaßnahme zur Sicherung 
der Belange des Naturschutzes war der Weg frei für die Erschließung und Vermarktung des 
2. Bauabschnittes mit einer Gesamtgröße von 150.000 m².  
Aktuell stehen nur noch wenige Grundstücke zur Vermarktung zur Verfügung. Die 
Wirtschaftsförderung wird – entsprechend der Beschlusslage im 
Wirtschaftsförderungsausschuss – an der Vermarktungsstrategie, im Technologiepark 
externe, technologieorientierte Unternehmen mit hohem Steuerpotential und qualifizierten 
Arbeitsplätzen anzusiedeln, festhalten. 
Im Jahr 2024 konnten nicht nur weitere Baugenehmigungen erteilt, sondern auch neue 
Flächen vermarktet werden, so dass bei einigen Betrieben mit der Aufnahme des 
Geschäftsbetriebes im Verlauf des Jahres 2025 gerechnet werden kann.  
 
Aktuell hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben. Die 
Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist weiterhin hoch, die ansiedlungswilligen 
Unternehmen sind vielversprechend und die Stadt Haan kann sich die Unternehmen 
aussuchen.  
 

Neubau Rathaus 

Der Beschluss des Rates der Stadt Haan ein neues Rathaus bauen zu wollen, muss als 
richtungsweisend und zielführend zur Gestaltung einer modernen Verwaltung und eines 
nachhaltigen Wirtschaftens angesehen werden. Nach jahrzehntelangen Diskussionen über 
das Für und Wider eines neuen Rathauses und der Zuspitzung der Instandhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten der bestehenden Gebäude sowie der erforderlichen Anmietung 
weiterer Büroflächen konnte trotz der unerwartet hohen Investitionskosten ein 
einvernehmliches Votum zur weiteren Fortsetzung der Baumaßnahme herbeigeführt werden. 

Dadurch ergeben sich nicht nur aus städtebaulicher Sicht, sondern auch aus wirtschaftlicher 
und ökologischer Sicht verschiedene positive Aspekte. Sowohl die Rathauskurve als auch der 
Neue Markt profitieren von den neuen Möglichkeiten und führen zusammen mit den 
Maßnahmen aus dem Innenstadtkonzept zu einer Steigerung der Aufenthaltsqualität in der 
Innenstadt. Der Verödung der Innenstadt kann damit aktiv entgegengewirkt werden. 
Gleichzeitig können zentral gelegene Grundstücke nach Abriss der alten Verwaltungsgebäude 
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einer Wohnbebauung zugeführt werden. Auch die Berücksichtigung der Anforderungen der 
Volkshochschule an attraktive und funktionale Gebäude wird zu einer Stärkung des Angebotes 
beitragen.  
Gleichzeitig kann durch die Berücksichtigung der von der Politik geforderten klima- und 
ressourcenschonenden Bauweise ein erheblicher Beitrag zur Einsparung schädlicher CO2 
Emissionen erreicht werden.  
Neben diesen Aspekten bietet der Rathausneubau auch erhebliches Konsolidierungspotential. 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat hier in den kommenden 25 Jahren zu einem um rd. 20 
Mio. Euro niedrigeren Ressourcenverbrauch gegenüber einem weiteren Betrieb der 
vorhandenen und angemieteten Objekte geführt. 

Nachdem Anfang 2025 ein Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids eingereicht 
wurde, um den Beschluss des Rates vom 17.12.2024 zum Bau des neuen Rathauses wieder 
aufzuheben, hat sich die Einschätzung hinsichtlich der zeitnahen Realisierung des Projektes 
verschlechtert.   

Bürgerhausareal 

Nachdem die erneute Ausschreibung zur Vermarktung des ehemaligen Bürgerhausareals im 
Jahr 2024 nicht zum Erfolg führte, sollen in 2025 die Kriterien noch einmal überarbeitet und 
angepasst werden. Grundsätzlich bietet das knapp 18.000 m² große Grundstück ausreichend 
Platz für eine Wohnbebauung in unterschiedlichen Formaten in unmittelbarer Nähe zum 
Bahnhof Gruiten.  
Die Erschließungsarbeiten wurden in der zweiten Jahreshälfte 2024 begonnen und sollen im 
Frühjahr 2025 abgeschlossen werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass durch die 
Erschließung in Eigenregie, höhere Verkaufspreise bei der Vermarktung erzielt werden 
können.   
 

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung  

Es ergaben sich weder vor noch nach dem Abschlussstichtag Vorgänge von besonderer 
Bedeutung, über die zu berichten gewesen wäre.    

 

9. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 
Die Stadt Haan hat sich im Haushaltsjahr 2024 stets an die allgemeinen Haushaltsgrundsätze 
nach § 75 GO NRW gehalten. Der Haushalt wurde so geplant und ausgeführt, dass die stetige 
Aufgabenerfüllung gewährleistet und zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. 
Die Liquidität wurde auch durch die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten 
gewährleistet. Dabei kam es nicht zu einer Überschuldung im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW. 
Die zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgenommen Kassenkredite stiegen im 
Verlauf des Jahres 2024 von 6 Mio. Euro auf 14 Mio. Euro. 
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01 Stadt Haan  Örtliche 
Abschreibungstabelle 

Nr. Bezeichnung  Sachanlagetyp Nutzungs-
dauer 

 

1 Bewegliches Anlagevermögen   

110 Mobiliar   sonstige Sachanlagen  

110011 Tische ND 20J   sonstige Sachanlagen 20 

110021 Stühle ND 20J   sonstige Sachanlagen 20 

110031 Schränke + Regale ND 20J   sonstige Sachanlagen 20 

110040 Lager- und Kücheneinrichtung ND 15J   sonstige Sachanlagen 15 

110050 Pylonenklapptafeln ND 20J   sonstige Sachanlagen 20 

110051 interaktive Tafeln ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

110072 Einbauküche ND 18J   sonstige Sachanlagen 18 

110073 Küchen- und sonst. hauswirtschaftliche Geräte ND 10J  sonstige Sachanlagen 10 

110080 Sonstige Ausstattungsgegenstände ND 15J   sonstige Sachanlagen 15 

110081 Tresore ND 30J   sonstige Sachanlagen 30 

110082 Sonstige Ausstattungsgegenstände ND 10J - Transportwagen, 
Plakatvitrinen  

sonstige Sachanlagen 10 

110083 Sonstige Ausstattungsgegenstände ND 40J - Steinsitzbänke  sonstige Sachanlagen 40 

110084 Sonstige Aufbauten ND 10J - Abfallbehälter, Laubkörbe  sonstige Sachanlagen 10 

110085 Sonstige Aufbauten ND 8J -Gartenbeleuchtung sonstige Sachanlagen 8 

110086 Sonstige Aufbauten ND 14J -Gartenhaus, Leichtbauweise Holz, 
Kinderwagenbox 

sonstige Sachanlagen 14 

110087 Sonstige Aufbauten ND 11J -Fahrradständer offen sonstige Sachanlagen 11 

110088 Sonstige Aufbauten ND 20J -Fahrradständer überdacht sonstige Sachanlagen 20 

110089 Sonstige Aufbauten ND 15J -Müllbox (Edelstahl / Beton) sonstige Sachanlagen 15 

110090 Schuleinrichtung ND 10J - Möblierung Klassenräume  sonstige Sachanlagen 10 

110091 Sonstige Einrichtung ND 10J - Möblierung städt. Unterkünfte  sonstige Sachanlagen 10 

110092 Kindertagesstätteneinrichtung ND 10J - Möblierung KiTa  sonstige Sachanlagen 10 

110093 Kindertagesstätteneinrichtung ND 5J - Spielmaterial KiTa  sonstige Sachanlagen 5 

110095 Werkstatt- und Feuerwehreinrichtung ND 15J   sonstige Sachanlagen 15 

110096 Bibliothekeinrichtung ND 15J   sonstige Sachanlagen 15 

110097 Sonstige Ausstattungsgegenstände ND 20J - Stahlsitzbänke, 
Einbauschränke  

sonstige Sachanlagen 20 

110099 Sonstige Einrichtungen ND 5J sonstige Sachanlagen 5 

110100 GVG ND 1J sonstige Sachanlagen 1 

115 Computer/Zubehör   Hardware  

115005 Computer - Workstation ND 4J   Hardware 4 

115010 Server ND 4 J   Hardware 4 

115015 Laptop/Notebook ND 4J   Hardware 4 

115025 Peripheriegeräte ND 4J   Hardware 4 

115030 Handerfassungsgeräte ND 5J   sonstige Sachanlagen 5 

115035 Scanner ND 5J   Hardware 5 

115050 Verteilung (Switch, Hub D-Link) ND 4J   Hardware 4 

115070 Sonstige Hardware ND 5J   Hardware 5 

120 Bürogeräte   sonstige Sachanlagen  

120001 Bürogeräte ND 8J - Frankiermaschine  sonstige Sachanlagen 8 

120005 Lesegeräte ND 8J   sonstige Sachanlagen 8 
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Nr. Bezeichnung  Sachanlagetyp Nutzungs-
dauer 

 

120010 Bibliotheksgeräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

125 Rundfunk/Fernsehgeräte   sonstige Sachanlagen  

125015 Audio- und Fernsehgeräte ND 7J   sonstige Sachanlagen 7 

130 Foto- und Kopiertechnik   sonstige Sachanlagen  

130015 Kameras ND 7J   sonstige Sachanlagen 7 

135 Film- und Videotechnik   sonstige Sachanlagen  

135030 Projektionsgeräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

140 Kommunikationstechnik   sonstige Sachanlagen  

140010 Mobilfunkgeräte + Zubehör ND 5J   sonstige Sachanlagen 5 

140024 Funkgeräte/-anlagen ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

140025 Telekommunikationsanlagen ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

140026 Konferenzanlagen ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

145 Elektrogeräte   sonstige Sachanlagen  

145020 sonstige Elektrogeräte ND 10J - Verstärkeranlagen  sonstige Sachanlagen 10 

145021 sonstige Elektrogeräte ND 11J – Raumluftreinigungsgerät Sonstige Sachanlagen 11 

152 Werkstatteinrichtungen/Maschinen   sonstige Sachanlagen  

152001 Werkstatteinrichtung ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

155 Sport- und Spielgeräte/Instrumente   sonstige Sachanlagen  

155005 Sportgeräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

155010 Spielgeräte (Spielplätze) ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

155011 Bolzplatz, Kleinspielfelder u. a. ND 15J   sonstige Sachanlagen 15 

155020 Sonst. Spielgeräte / Unterhaltungsautomaten ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

160 Plastiken, Kunstgegenstände   sonstige Sachanlagen  

160010 Kunstgegenstände  sonstige Sachanlagen 15 

161 Unterrichtsmittel   sonstige Sachanlagen  

161015 Unterrichts- / Lehrgeräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

161020 Spiel-/Beschäftigungsmaterial ND 5J   sonstige Sachanlagen 5 

161030 Instrumente (Blas-, Trommeln, Seiten-) ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

161031 Tasteninstrumente ND 15J   sonstige Sachanlagen 15 

170 Feuerwehrausrüstungen   sonstige Sachanlagen  

170010 Lösch-, Rettungs- und Sicherheitsgeräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

170011 Lösch-, Rettungs- und Sicherheitsgeräte ND 5J sonstige Sachleistungen 5 

170015 Rettungsgeräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

170030 medizinisch-technische Geräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

170050 Sonstige Feuerwehrgeräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

170051 Feuerwehrleitern (mechanisch) ND 15J   sonstige Sachanlagen 15 

170065 Feuerwehrbekleidung ND 4J   sonstige Sachanlagen 4 

175 Fahrzeuge   Fahrzeuge  

175005 PKW ND 10J   Fahrzeuge 10 

175010 Traktor ND 12J   Fahrzeuge 12 

175015 Anhänger ND 15J   Fahrzeuge 15 

175020 Transportwagen ND 12J   Fahrzeuge 12 

175025 LKW, Sattelschlepper, Kipper ND 12J   Fahrzeuge 12 
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175035 sonstige Fahrzeuge ND 6J - Sargwagen  Fahrzeuge 6 

175036 sonstige Fahrzeuge ND 8J - Häcksler  Fahrzeuge 8 

175037 sonstige Fahrzeuge ND 10J - Gabelstapler  Fahrzeuge 10 

175038 sonstige Fahrzeuge ND 7J -E-Bike, E-Scooter, E-Roller Fahrzeuge 7 

175040 Feuerwehrfahrzeuge ND 20J   Fahrzeuge 20 

175050 Rüstwagenfahrzeug ND 8J   Fahrzeuge 8 

175065 Einsatzleitwagen ND 10J   Fahrzeuge 10 

175080 Mannschaftstransportwagen ND 10J   Fahrzeuge 10 

175120 Rettungs- und Krankentransportwagen ND 8J   Fahrzeuge 8 

179 Wechselauf-/-anbauten   Fahrzeuge  

179010 Wechselauf-/-anbauten  ND 10J - Aufsatzstreuer  Fahrzeuge 10 

179020 Wechselauf-/-anbauten  ND 12J - Kehrbesen  Fahrzeuge 12 

179030 Wechselauf-/-anbauten  ND 15J - hydraulisch  Fahrzeuge 15 

185 Garten-, Arbeits-, Baumaschinen   sonstige Sachanlagen  

185040 Arbeitsgeräte, Baumaschinen, Werkzeuge ND 10J - 
Reinigungsgeräte  

sonstige Sachanlagen 10 

185041 Arbeitsgeräte, Baumaschinen, Werkzeuge ND 7J - Kanalgeräte  sonstige Sachanlagen 7 

185042 Arbeitsgeräte, Baumaschinen, Werkzeuge ND 15J - Spezialleiter  sonstige Sachanlagen 15 

185043 Arbeitsgeräte, Baumaschinen, Werkzeuge ND 5J - 
Bohrmaschine, Laubblasgerät  

sonstige Sachanlagen 5 

185044 Arbeitsgeräte, Baumaschinen, Werkzeuge ND 8J - Motorsäge  sonstige Sachanlagen 8 

185045 Reinigungsgeräte ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

185046 Arbeitsgeräte, Baumaschinen, Werkzeuge ND 6J - 
Gaswarngeräte  

sonstige Sachanlagen 6 

185060 sonstige Geräte ND 5J - Wasserspender  sonstige Sachanlagen 5 

185070 Friedhofstechnik ND 10J   sonstige Sachanlagen 10 

2 Betriebs. und Technische Anlagen     

260 Betriebsvorrichtungen   Betriebsanlagen  

260016 Betriebsvorrichtungen bei Schulen ND 20J - Kabelnetz  Betriebsanlagen 20 

260017 Betriebsvorrichtungen bei Schulen ND 10J - Brandmeldeanlage  Betriebsanlagen 10 

260018 Betriebsvorrichtungen bei Schulen ND 15J - Photovoltaikanlage  Betriebsanlagen 15 

260021 Betriebsvorrichtungen bei Kita`s - Bauwagen 30J   Betriebsanlagen 30 

260031 Aufbauten Sportplätze ND 25J   Betriebsanlagen 25 

260032 BV Sportplätze ND 10J - Beregnungsanlage  Betriebsanlagen 10 

260033 BV Sportplätze ND 20J - Flutlichtanlagen  Betriebsanlagen 20 

260041 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Betriebsgebäuden ND 10J - 
Einfüllschleusen 

Betriebsanlagen 10 

260042 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Betriebsgebäuden ND 20J - 
Archivkompaktanlage 

Betriebsanlagen 20 

260043 Betriebsvorrichtungen Abzugsvorrichtung -Lüftungsanlage 
Mensa, NW-Räume ND 14J 

Betriebsanlagen 14 

270 technische Anlagen   Betriebsanlagen  

270004 Sporteinrichtungen ND 10J   Betriebsanlagen 10 

270005 Stromversorgungsanlagen ND 15J   Betriebsanlagen 15 

270006 Stromkabel (erdverlegt) ND 35J   Betriebsanlagen 35 
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270007 Sonstige technische Anlagen ND 15J - Abbauvorrichtungen  Betriebsanlagen 15 

270008 Sonstige technische Anlagen ND 8J  Betriebsanlagen 8 

270009 Sonstige technische Anlagen ND 20J - Schrankenanlagen, 
Bühnenvorhanganlagen ,Sirenenanlage 

Betriebsanlagen 20 

270010 Sonstige technische Anlagen ND 10J - Elektroakustische 
Anlage, Kameraanlage, Fettabscheider, Bewässerung 

Betriebsanlagen 10 

270011 Kabelnetz Telekomanlagen ND 20J   Betriebsanlagen 20 

270012 Versorgungsleitungen ND 20J   Betriebsanlagen 20 

270013 Sonstige technische Anlage ND 7J -Trinkbrunnen Betriebsanlagen 7 

270014 Toilettenanlage -Sanitäreinrichtung ND 9J Betriebsanlagen 9 

3 Unbewegliches Anlagevermögen     

306 Aufwuchs zu unbebauten Grundstücken   sonstige Sachanlagen  

306001 Aufbau + Aufwuchs ND 50J   sonstige Sachanlagen 50 

306002 Beleuchtung Park ND 20J   sonstige Sachanlagen 20 

306003 Grün- und Spielanlagen ND 15J   sonstige Sachanlagen 15 

306004 Wassertretanlagen ND 30J   sonstige Sachanlagen 30 

306005 Aufbauten + Aufwuchs ND 25J -Bäume sonstige Sachanlagen 25 

306006 Aufbauten + Aufwuchs ND 4J – Pflanzen mehrjährig sonstige Sachanlagen 4 

306007 Aufbauten + Aufwuchs ND 10J -Heckenpflanzung, Zierbäume, 
unbefestigte Wege 

sonstige Sachanlagen 10 

306008 Aufbauten + Aufwuchs ND 100J -Natursteinquader sonstige Sachanlagen 100 

310 bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte   Bebaute Grundstücke  

310031 sonstige Aufbauten zu Friedhöfen ND 50J – Grabfelder  sonstige Sachanlagen 50 

310032 sonstige Aufbauten zu Friedhöfen ND 30J – Wege, 
Urnengrabsysteme 

sonstige Sachanlagen 30 

310040 Lärmschutzwände ND 40J   sonstige Sachanlagen 40 

320 Gebäude   Gebäude  

320011 Schulen ND 70J – Massivgebäude  Gebäude 70 

320012 Schulen ND 35 J – Pavillon  Gebäude 35 

320017 Kitas ND 70J   Gebäude 70 

320021 Jugendeinrichtungen ND 80J   Gebäude 80 

320025 Wohnbauten ND 80J – Massivgebäude  Gebäude 80 

320027 Wohnbauten ND 40J – Massivcontainer  Gebäude 40 

320028 Wohnbauten ND 20J – Leichtcontainer  Gebäude 20 

320030 Kultur-, und Sporteinrichtungen ND 80J   Gebäude 80 

320031 Sporthallen an Schulen ND 50J   Gebäude 50 

320033 Sportgebäude ND 60J   Gebäude 60 

320034 Gebäude Kultur ND 50J – Nebengebäude  Gebäude 50 

320035 Friedhofsgebäude ND 50J   Gebäude 50 

320037 Gebäude Kultur ND 40J   Gebäude 40 

320040 sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude ND 80J  Gebäude 80 

320041 Garagen ND 30J   Gebäude 30 

320042 sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude ND 70J  Gebäude 70 

320043 sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude ND 60J  Gebäude 60 

211



01 Stadt Haan  Örtliche 
Abschreibungstabelle 

Nr. Bezeichnung  Sachanlagetyp Nutzungs-
dauer 

 

320044 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude ND 50J  Gebäude 50 

320045 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude ND10 – 
Containerbauweise  

Gebäude 10 

320046 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude ND20 – 
Gewächshäuser  

Gebäude 20 

320047 Grundstückseinrichtungen ND 15J – Umzäunung  Gebäude 15 

320048 Grundstückseinrichtungen ND 35J – Befestigte Fläche  Gebäude 35 

320049 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude ND 30J Gebäude 30 

325 Straßen   Straßen/Wege/Plätze  

325001 Straßen ND 60J Altbestand Straßen/Wege/Plätze 60 

325002 Straßen ND 54J neuwertiger Zustand (90%)  Straßen/Wege/Plätze 54 

325003 Straßen ND 48J guter Zustand (80%)  Straßen/Wege/Plätze 48 

325004 Straßen ND 33J mittlerer Zustand (55%)  Straßen/Wege/Plätze 33 

325005 Straßen ND 18J ausreichender Zustand (30%)  Straßen/Wege/Plätze 18 

325006 Straßen ND 6J schlechter Zustand (10%)  Straßen/Wege/Plätze 6 

325007 Straßen ND 50J   Straßen/Wege/Plätze 50 

325020 Geh-/Radweg ND 60J Altbestand Straßen/Wege/Plätze 60 

325021 Geh-/Radweg ND 54J neuwertiger Zustand (90%)  Straßen/Wege/Plätze 54 

325022 Geh-/Radweg ND 48J guter Zustand (80%)  Straßen/Wege/Plätze 48 

325023 Geh-/Radweg ND 33J mittlerer Zustand (55%)  Straßen/Wege/Plätze 33 

325024 Geh-/Radweg ND 18J ausreichender Zustand (30%)  Straßen/Wege/Plätze 18 

325026 Geh-/Radweg ND 50J   Straßen/Wege/Plätze 50 

325040 sonstige Aufbauten bei Straßen ND 20J – Verkehrsinseln  Straßen/Wege/Plätze 20 

325041 Lichtzeichenanlagen ND 20J   Straßen/Wege/Plätze 20 

325042 Brunnen ND 20J   Straßen/Wege/Plätze 20 

325043 Buswartehallen ND 30J   Straßen/Wege/Plätze 30 

325045 Parkscheinautomaten ND 12J   Straßen/Wege/Plätze 12 

325046 Streugutkisten ND 20J   Straßen/Wege/Plätze 20 

325047 Nebenanlagen zu Straßen ND 50J   Straßen/Wege/Plätze 50 

325048 Anzeigetafeln ND 10J   Straßen/Wege/Plätze 10 

325049 Energieversorgungsanlage Ladestation ND10J Straßen/Wege/Plätze 10 

325050 Parkplatz (Packlage) ND 19J -Verbundpflaster Straßen/Wege/Plätze 19 

325051 Digitale Anzeigetafeln ND 10J  Straßen/Wege/Plätze 10 

325052 Sonstige Aufbauten ND 15J Straßen/Wege/Plätze 15 

326 Brücken und Tunnel   Brücken  

326010 Straßenbrücke ND 100 J – Massiv  Brücken 100 

326011 Straßenbrücke ND 50J - Teilmassiv  Brücken 50 

326015 Fuß- / Radbrücke Holz exotisch ND 30J   Brücken 30 

326016 Fuß- / Radbrücke Stahlbeton ND 50J   Brücken 50 

326017 Fuß- / Radbrücke Holz heimisch ND 20J   Brücken 20 

326020 Tunnel ND 80J   Tunnel 80 

330 Kultur-, Bau-, Bodendenkmäler und Kunstgegenstände  sonstige Sachanlagen  

330015 sonstige Kulturdenkmäler ND 50J   sonstige Sachanlagen 50 
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330016 sonstige Kulturdenkmäler Skulpturen ND 15J sonstige Sachanlagen 15 

340 Kanäle   Kanäle  

340026 Pumpstationen ND 29J (3,5%) - bauliche Hülle   Kanäle 29 

340027 Pumpstationen ND 40J (2,5%) - bauliche Hülle   Kanäle 40 

340028 Pumpwerke maschineller Teil ND 11J (9%) - Außenanlagen  Kanäle 11 

340029 Pumpwerke maschineller Teil ND 33J (3%) - Außenanlagen  Kanäle 33 

340030 Pumpwerke maschineller Teil ND 40J (2,5%) - Mess- und 
Steuereinrichtungen  

Kanäle 40 

340031 Pumpwerke maschineller Teil ND 10J (10%) - Mess- und 
Steuereinrichtungen  

Kanäle 10 

340032 Pumpwerke maschineller Teil ND 13J (7,5%) - 
Fernsprechanlage  

Kanäle 13 

340033 Pumpwerke maschineller Teil ND 20J (5%) - Schaltschrank  Kanäle 20 

340034 Pumpwerke maschineller Teil ND 50J (2%) - Außenanlage 
Sonstiges  

Kanäle 50 

340035 Pumpwerke maschineller Teil ND 25J  (4%) - Schieber  Kanäle 25 

340081 Bachverrohrung ND 50J   Kanäle 50 

340090 Grabenablauf Bachverrohrung ND 100J   Kanäle 100 

340100 Kanäle ND 50J (2%) - Inliner   Kanäle 50 

340150 Kanäle ND 20J (5%)   Kanäle 20 

340200 Kanäle ND 40J (2,5%) - Polymerbeton   Kanäle 40 

340250 Kanäle ND 100J (1%)   Kanäle 100 

340300 Kanäle ND 33,33J (3%) - Stahl   Kanäle 33 

340400 Schächte ND 33,33J (3%) - Stahl   Kanäle 33 

340500 Schächte ND 40J (2,5%) - Polymerbeton   Kanäle 40 

340600 Schächte ND 50J (2%) - Inliner   Kanäle 50 

340700 RRB/RÜB ND 40J (2,5%)   Kanäle 40 

340710 RRB/RÜB ND 50J (2%)   Kanäle 50 

340720 RRB/RÜB ND 25J (4%)   Kanäle 25 

340730 RRB/RÜB ND 11J (9%)   Kanäle 11 

340740 RRB/RÜB ND 20J (5%)   Kanäle 20 

340750 RRB/RÜB ND 33J (3%)   Kanäle 33 

340760 RRB/RÜB ND 100J (1%)   Kanäle 100 

340770 RRB/RÜB ND 29J (3,5%)   Kanäle 29 

340800 RÜB Kanäle ND 33J (3%) - Beton   Kanäle 33 

340810 RÜB Kanäle ND 50J (2%) - Polypropylen   Kanäle 50 

340820 RÜB Kanäle ND 40J (2,5%) - Polymerbeton   Kanäle 40 

340830 RÜB Kanäle ND 100J (1%)   Kanäle 100 

4 Immateriellen Vermögensgegenstände     

401 Software   Software  

401002 Software Spezial ND 5J   Software 5 

401003 Software Lizenzen ND 5J   Software 5 

405 Nutzungsrechte   sonstige Sachanlagen  

405001 Nutzungsrecht ND 15 J   sonstige Sachanlagen 15 
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